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„Richtiges Auffassen einer Sache 
und Mißverstehn der gleichen Sache 
schließen einander nicht vollständig aus“ 

– FRANZ KAFKA, Der Proceß. 
 
 
 
 
Vorbemerkungen zur 1. Auflage 

 
Liebe Leser_innen, 

 
aufgrund der Brisanz, die Auseinandersitzungen mit der Veranstaltung 
„Qual der Wahl“ an der Universität Erfurt immer noch entwickeln, seien 
wenige klärende Worte vorausgeschickt. Die folgenden Ausführungen 
dienen lediglich der Einschätzung der Rechtslage und der darauf basie-
renden Einordnung des Geschehenen am 14. Juni 2017 im Kommunikati-
ons- und Informationszentrum an der Universität Erfurt. Weder sollen 
Mitglieder oder Angehörige der Universität persönlich angegriffen, noch 
sollen Menschen, die außerhalb der Universität stehen, durch diese Dar-
legungen diskreditiert werden – es werden mehrere Personen, die um die 
Geschehnisse Schlüsselpositionen einnahmen, beim Namen genannt, je-
doch nur soweit die Namensnennung aus der Presse oder aus Veröffentli-
chungen aus dem Umfeld der betreffenden Veranstaltungen hervorgin-
gen. Dies dient, neben der lebendigen Illustration, auch dem Nachvollzug 
des konkreten Geschehen an der Universität. 
Anliegen der Schrift ist es eine gewisse Klarheit zu schaffen, wie die Ge- 
schehnisse (zumindest aus rechtlicher Sicht) einzuordnen sind oder An- 
haltspunkte zur Klärung an die Hand zu geben. Die Ausführungen können 
zugleich auch für kommende Veranstaltungsplanungen leitende Wirkung 
entfalten oder zumindest Grenzen darlegen. 
Ganz offensichtlich scheint zu der besonderen Gestalt der Hochschulen in 
unserem Ordnungsgefüge immer noch ein Informationsdefizit bei den ei- 
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genen Mitgliedern und Angehörigen gegeben zu sein – von Außenstehen- 
den ganz abgesehen. Das mag einerseits aufgrund der Komplexität der 
Materie nicht verwundern, andererseits scheint hier ein nicht unerhebli- 
cher Mangel der hochschulischen Ausbildung vorzuliegen. Die mit der 
Hochschule verbundenen Menschen sollten über den Status der Hoch- 
schule, ebenso wie über Rechte und Pflichten als Mitglieder und Angehö- 
rige aufgeklärt sein. 
Doch blickt man auf die Absolventen der höheren Schulen, so offenbart 
sich ein bisweilen trauriges Bild, das für sich ein Verständnis für deren Auf-
fassung zu Hochschulen wecken kann, wenngleich dieses keinesfalls ak-
zeptabel ist. Vielleicht würde eine dahingehende Pflichtveranstaltung – 
leider in Zeiten von Massenuniversitäten, eine notwendige Veranstal-
tungsform – für alle potentielle Studierende, deren Bestehen Vorausset-
zung zum weiteren Studium ist, in diesem Bereich Besserung herbeifüh-
ren. Dann sollte es auch nicht zu einem Vorfall wie am 27. Juni 2017 
kommen, als eine Partei Unterstützerunterschriften auf dem Erfurter 
Campus sammelte und damit zumindest gegen die Hausordnung verstieß, 
ein Bewusstsein über diesen Rechtsverstoß aber bei den Studierenden 
(und auch anderweitig mit der Hochschule Verbundenen) anscheinend 
nicht gegeben war. 
Dass der Beitrag nun erst etwas mehr als drei Monate nach den Ereignissen 
erscheinen kann, ist der Form dieser Erwiderung geschuldet. Der Text ist 
im Nachgang an die Veranstaltung und insbesondere unter dem Eindruck 
emotionsgeladener Diskussionen entstanden. Er ist dennoch kein bloßer 
Beitrag zu dieser speziellen Auseinandersetzung im hochschulischen Ge- 
schehen der Universität Erfurt, sondern kann auch – aufgrund der dazu 
notwendigen fachwissenschaftlichen Darlegungen – als Beitrag zur Be- 
schäftigung mit dem staatlichen Neutralitätsgebot, oder treffender Neutra- 
litätspflicht, bezogen auf staatliche Hochschulen, gesehen werden sowie 
als ein Beitrag zu Facetten des Versammlungsrechtes. Er behandelt Fragen 
wie: Wie haben sich Hochschulen gegenüber politischen Parteien, insbe- 
sondere extreme Parteien, zu verhalten? Wie weit darf der Protest gegen 
diese an Hochschulen reichen? Es war daher unbedingt notwendig die 
Ausführung entsprechend mit Nachweisen zu versehen. Der Stand der Li- 
teratur ist dabei ca. Ende Juni 2017. 
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Diese in Rede stehende Neutralitätspflicht hat in letzter Zeit, unter dem 
Eindruck des erstarkenden Rechtspopulismus, wieder an Gewicht im 
rechtswissenschaftlichen Diskurs gewonnen. Soweit stellen die Ereignisse 
auch ein schönes Fallbeispiel für die Relevanz der staatlichen Neutralitäts- 
pflicht in einer politischen Dimension und nicht wie so häufig in einer re- 
ligiösen dar. Insbesondere durch die drei Entscheidungen des Thüringer 
Verfassungsgerichtshofes zur Äußerungsbefugnis von Trägern öffentli- 
cher Ämter und die darin vorgenommenen Weiterentwicklungen, aber 
auch mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu 
den Äußerungen der Ministerien Schwesig, die ebenfalls einen direkten 
Thüringenbezug aufweisen, entfaltet die Auseinandersetzung für Thürin- 
gen ein besonderes Gewicht und möglicherweise ein Interesse über die 
Hochschule hinaus. In jedem Fall ist sie als landesrechtliche Abhandlung 
von Belang. 
Neben diesen rechtlichen Dimensionen soll es dem Beitrag zudem gelin- 
gen Partikel der Universitätsgeschichte festzuhalten, so werden damit 
zwei Ereignisse beschrieben, die in der Verbindung zur Auseinanderset- 
zung mit dem Rechtspopulismus stehen und die das Universitätsleben zu 
ihrer Zeit jeweils stark bewegten und die Mitglieder und Angehörigen in 
ihrer Einschätzung spalteten. Denn auch auf die Ereignisse rund um den 
Besuch des AfD-Politikers Gauland auf dem Campus der Universität Er- 
furt im Januar 2015 ist im Rahmen der Abhandlung einzugehen. Hier kön- 
nen insbesondere Unterschiede aufgezeigt werden, die die Komplexität 
der Materie verdeutlichen. 
Ein letzter Punkt hat erst im Juli 2017 Eingang in das Werk gefunden. Im 
Zusammenhang mit einer Demonstration einer rechtsextremen Partei in 
Erfurt kam es durch Gegendemonstrant_innen zu sitzenden Versammlung- 
en (Sitzblockaden). Die Reaktion der Polizei war in der Folge wenig ver- 
ständig. Dieses Kapitel fällt daher auf den ersten Blick nicht direkt unter 
den Titel des Werkes; die Ausführungen sind doch grundsätzlich mit den 
zuvor inhaltlich verbunden und von dem gleichen Ansinnen getragen, 
nämlich klärende Worte zur rechtlichen Situation einzubringen. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass diese weiterhin populäre Protestform auch im 
Kontext von Veranstaltungen an der Universität Erfurt zur Anwendung 
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kommt, sind Sitzblockaden nicht selten auch von Studierenden frequen- 
tiert. Entsprechend dem Vorhaben auch Sachlagen mit Blick auf künftige 
Veranstaltungsplanungen zu illustrieren erscheint es geboten, dahinge- 
hende Ausführungen anzuhängen. 
Die Notwendigkeit der Darstellung wird den Beobachtern der Gescheh- 
nisse vom 1. Juli 2017 offensichtlich sein. Es gibt allem Anschein nicht 
nur in der Studierendenschaft ein Defizit im Wissen um die Möglichkeiten 
und Grenzen dieser Protestform, sondern auch bei der Thüringer Polizei 
ebenso wie bei weiteren Demonstrierenden. Es fehlte außerdem auch in 
diesem Kontext eine Sensibilität für Grundrechte und ihre Wirkung. Um 
die Grundrechte zu einer optimalen Wirkung zu bringen, ist eine dahin-
gehende Ausbildung unausweichlich.  
Zusammengefasst soll dieser Beitrag neben Ausführungen zu den konkre- 
ten Ereignissen 2015 und 2017 auch allgemeine Erwägungen zum Um- 
gang mit politischen Parteien an Hochschulen leisten sowie mit dem Pro- 
test gegen sie. 

 
Erfurt, im August 2017 

Lukas C. Gundling 
 

Vorbemerkung zur 2. Auflage 
 
Liebe Leser_innen,  
 
vielen Dank für das Interesse an diesem kleinen Band. Wir haben uns ent-
scheiden, nachdem der Band nicht mehr lieferbar war, eine kleine Neuauf-
lage in diesem Sommer zu besorgen. Dabei handelt es sich um einen kaum 
veränderten Nachdruck des Bandes von 2017. Die Normen des ThürHG 
wurden soweit notwendig an die ThürHG-Novelle von 2018 angepasst. 
Zudem wurde ein Aufsatz zur Neutralitätspflicht der Studierendenschaft 
(ursprünglich ZLVR 2018, S. 39 ff.) der Ausarbeitung angehängt, da er die 
Ausführungen mit einem verstärkten Blick auf die Studierenden gut ergänzt 
und an einem weiteren praktischen Beispiel illustriert. 
 

Erfurt, im August 2020 
Lukas C. Gundling 
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I. Das Ereignis 
 

1. Die Ladung zur öffentlichen Veranstaltung 
 

„Studierende der Universität Erfurt beschäftigen sich bereits seit Beginn des Sommersemes- 
ters im Studium-Fundamentale-Seminar ‚Die Qual der Bundestagswahl‘ mit dem Thema. 
Was sie gemeinsam erarbeitet haben, wollen sie am Mittwoch, 14. Juni, der Öffentlichkeit 
auf einem Informationsbasar vorstellen und mit (potenziellen) Wählern ins Gespräch kom- 
men – bei einer öffentlichen Veranstaltung im Kommunikations- und Informationszentrum 
der Universität Erfurt (KIZ), Nordhäuser Str. 63, zu der auch die hiesigen Direktkandidaten 
für den Bundestag eingeladen sind. Beginn ist um 13 Uhr, Ende gegen 17 Uhr.“1 

 
So die Einladungspassage in der offiziellen Pressemitteilung der Univer- 
sität der Thüringer Landeshauptstadt. Neben der Pressemitteilung wurde 
per Plakat für die in Rede stehende Veranstaltung geworben, das in Abbil- 
dung auch der Pressemitteilung beigefügt war. Dieses Plakat bewegte sich 
im üblichen Design der Universität und enthielt neben dem Logo und dem 
Schriftzug der Universität folgenden Text: 

 
„Studierende der Universität Erfurt laden ein: ‚Die Qual der Wahl‘ – Ein Infobasar zur Bun- 
destagswahl 2017 mit Erfurter Direktkandidaten. Mittwoch 14. Juni | 13–17 Uhr | Campus 
(Foyer KIZ). Weitere Informationen unter https://projekte.uni-erfurt.de/wahl2017/.“2 

 
Auf der dort angegebenen Internetseite wurde die Gästeliste und das For- 
mat nochmals konkretisiert. Dort war zu lesen: 

„An diversen Infoständen zu wahlrelevanten Politikfeldern wie Innere Sicherheit, Familien- 
und Sozialpolitik, Altersversorgung, Migration und Industrie 4.0 kann sich ein Überblick 
über die Positionen der wichtigsten Parteien gemacht werden. 

Zudem bietet die Veranstaltung die besondere Möglichkeit, mit drei Direktkandidaten für 
den Erfurter Wahlkreis – Antje Tillmann (CDU), Thomas L. Kemmerich (FDP) und Stephan 
Brandner (AfD) – ins Gespräch zu kommen. Für die SPD wird Elisabeth Kaiser, Pressespre- 
cherin der Fraktion im Thüringer Landtag, anwesend sein. Die Linke wird von Christian 
Schaft, Mitglied des Thüringer Landtags, vertreten. Dazu kommt Sonja Gonschorek von den 
Grünen, die über die Landesliste ihrer Partei für einen Sitz im Bundestag kandidiert. 

 
 
 

1 Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 – 07.06.2017. 
2 Siehe Plakatabbildung Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 – 07.06.2017. 
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Hinweis: Die Veranstaltung ist bewusst so konzipiert, dass die Gäste aus der Politik keine 
Reden halten, sondern mit ihnen an ausgewählten Infoständen diskutiert werden kann und 
soll. 

Die Parteienvertretenden sind zu folgenden Uhrzeiten vor Ort: 
13:00 – 13:30 Uhr: Antje Tillmann (CDU) 
13:40 – 14:10 Uhr: Elisabeth Kaiser (SPD) 
13:40 – 14:10 Uhr: Stephan Brandner (AfD) 
14:15 – 14:45 Uhr: Thomas Kemmerich (FDP) 
15:15 – 15:45 Uhr: Christian Schaft (Die Linke) 
Zwischen 16:00 und 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr: Sonja Gonschorek (Bündnis 90/Die Grünen)“3 

Neben der klaren Zuordnung zur Universität Erfurt über die Gestaltung 
der Internetadresse wird zusätzlich im Impressum der Internetseite festge- 
stellt, dass dafür die Teilnehmenden des Seminars Qual der Wahl an der 
Universität Erfurt verantwortlich sind. Als Postadresse wird außerdem die 
Anschrift der Universität Erfurt angegeben.4 

Darüber hinaus informierte der Informationsdienst ‚WortMelder‘ der Uni- 
versität Erfurt am 7. Juni 2017 öffentlich auf der Internetseite der Univer- 
sität ausführlich über die Veranstaltung.5 Diese Informationsseite wurde 
über das offizielle Facebook-Konto der Universität am 14. Juni 2017 13:36 
Uhr öffentlich geteilt, unter anderem um die Information ergänzt, dass es 
sich dabei um einen ‚Wahlomat live‘ handle.6 Außerdem gab es eine öf- 
fentliche Facebook-Veranstaltung(seinladung) zur Veranstaltung, die in 
etwa den oben abgedruckten Text der Projektseite enthielt und von der 
Facebook-Nutzerin Amelie Zeilenreich7 erstellt wurde. Dieser Text war 
eingeleitet mit „Studierende der Universität Erfurt laden ein…“8 Die Ver- 

 
 

3 https://projekte.uni-erfurt.de/wahl2017/; zuletzt abgerufen am 17. Juni 2017. 
4 https://projekte.uni-erfurt.de/wahl2017/impressum/; zuletzt abgerufen am 17. Juni 

2017. 
5 https://aktuell.uni-erfurt.de/2017/06/07/qual-der-wahl-studierende-der-universitaet-er- 

furt-informieren-zur-bundestagswahl/; zuletzt abgerufen am 20. Juni 2017. 
6 Siehe dazu das Facebook-Konto „Universität Erfurt“, zuletzt eingesehen am 20. Juni 

2017. Ähnlich bereits auch die Formulierung in der Pressemitteilung der Universität, in 
Bezug auf die Veranstaltenden (siehe Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 
– 07.06.2017). 

7 Es sei für Unkundige darauf hingewiesen, dass es sich dabei nicht zwingend um einen 
Klarnamen oder eine natürliche Person handeln muss.  

8 Siehe https://www.Facebook.com/events/428537857527664; zuletzt abgerufen am 20. 
Juni 2017. 

http://www.facebook.com/events/428537857527664%3B
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anstaltung(seinladung) wurde am 9. Juni 2017 um 13:21 Uhr über das of- 
fizielle Facebook-Konto der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Uni- 
versität geteilt, mit der Bemerkung versehen ‚Veranstaltungshinweis‘.9 

Es kann soweit konstatiert werden, dass es sich bei der Infobasarveranstal- 
tung sowohl bei genauerer Betrachtung als auch für – mit den Strukturen 
der Hochschule wenig vertraute – Außenstehende um eine öffentliche Ver- 
anstaltung der Universität Erfurt gehandelt hat. 
Die Leitung oblag entsprechend der Pressemitteilung der Universität 
André Brodocz.10 Dieser ist seit 2009 Professor für Politische Theorie an 
der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule und somit ein Mit- 
glied der Universität (zu dieser Kategorie s.u. III.2.b).11 

 
2. Die Veranstaltung 

 
Von den Geschehnissen im Rahmen der Veranstaltung kann durch den 
Autor nur der erste Teil geschildert werden, da er die Veranstaltung in der 
betreffenden Zeit verließ. Relevant für die hier zu treffenden Ausführun- 
gen sind letztlich lediglich die Ereignisse um den Auftritt des Direktkan- 
didaten der Partei Alternative für Deutschland (AfD) Stephan Brandner. 
Brandner ist in Thüringen zugleich Mitglied des Landtags (MdL) für Ge-
ra (Einzug über die Landesliste).12 Der übrige Verlauf der Veranstaltung 
entfaltet erst relational Relevanz. 
Zunächst sei nochmal in Erinnerung gerufen, dass es sich bei der Veran- 
staltung nicht um eine klassische Diskussionsveranstaltung gehandelt 
hatte, sondern eine solche Konzeption aufwies, dass die Teilnehmer_innen 
frei durch den Raum gehen konnten und im Raum verteilt verschiedene, 
durch die Seminarteilnehmer_innen vorbereitete Infostände aufgebaut wa- 

 
 

9 Siehe dazu das Facebook-Konto „Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Er- 
furt“, zuletzt eingesehen am 20. Juni 2017. 

10       Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 – 07.06.2017. 
11  André Brodocz, in: Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender Online, De Gruy-

ter, Berlin, Boston, abgerufen am 17. Juni 2017 (http://www.degruy- 
ter.com/view/KDGO/P141181). 

12  Thüringer Landtag, Kurzbiographie Stephan Brandner, siehe http://www.thueringer- 
landtag.de/landtag/abgeordnete-und-fraktionen/abgeordnete/biografien/daten/87085/in- 
dex.aspx; zuletzt abgerufen am 17. Juni 2017. 
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ren. Entlang dieser Infostände bewegten sich auch die eingeladenen Poli- 
tiker, bisweilen moderiert durch die Seminarteilnehmer_innen, und äußer- 
ten sich selbständig sowie zu vorbereiteten Fragen. 
Was trug sich nun aber beim Auftritt des AfD-Politikers Brandner zu? Das 
mehrgeschossige Foyer des KIZ verfügt über Geländer im ersten Oberge- 
schoss, an denen bereits bei der Ankunft Brandners eine größere Menge 
Menschen versammelt war. Diese Menge hauptsächlich jüngerer Men- 
schen trugen Fahnen/Banner bei sich, die unter anderem Slogans vermit- 
telten wie ‚Refugees welcome‘. 
Nachdem Brandner das Universitätsgebäude betreten hatte, richteten sich 
vom Obergeschoss Sprechchöre lautstark gegen den Politiker der AfD. Zu- 
sätzlich stimmten auch Anwesende im Erdgeschoss in die Sprechchöre mit 
ein. Es wurden überdies Flugblätter verteilt und vom Obergeschoss ins 
Erdgeschoss heruntergeworfen.13 Auf den Flugblättern14 zeichneten15 un- 
ter anderen die Erfurter Hochschulgruppe der Jusos (SPD nahe16) sowie 
die Hochschulgruppe solid (der Partei Die Linke nahestehende17), jedoch 
auch andere an der Universität aktive Gruppierungen wie die sozialistische 
HSG der Falken (linksorientiert18) und die HSG AntiRa, durch ihr darunter 
gesetztes Logo verantwortlich. Neben kritischen Worten zu Brandner ent- 
hielt dieses Flugblatt außerdem Kritik an der Veranstaltung selbst und dem 
entsprechenden Studienbereich, dem Erfurter „Studium fundamentale“, 
das Studierende der Bachelor-Studiengänge an der Universität absolvieren 
müssen. 

 
13  Ob dies eine (mit Verlaub, dann geschmacklose) Anspielung an die Widerstandsgruppe 

Weiße Rose war, sei dahingestellt. 
14       Der Text des Flugblattes ist im Anhang (s.u.) dieser Arbeit vollständig abgedruckt. 
15  Als Initiatoren des Flugblattes treten sie auch im Beitrag vom 17. Juni 2017auf univer- 

sal-erfurt.de von Leisner „Proteste gegen Einladung von AfD-Spitzenkandidat“ in Er- 
scheinung (siehe https://universal-erfurt.com/2017/06/17/proteste-gegen-einladung- 
von-afd-spitzenkandidat/; zuletzt abgerufen am 28. Juni 2017). 

16   Siehe http://www.jusohochschulgruppen.de//ueber-uns/unser-verband/wer-wir- 
sind.html; zuletzt abgerufen am 20. Juni 2017; https://www.uni-erfurt.de/campus/hoch- 
schulgruppen/politik-wirtschaft/#c34090; zuletzt abgerufen am 28. Juni 2017. 

17  Siehe https://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/politik-wirt- 
schaft/#c109138; zuletzt abgerufen am 28. Juni 2017; https://www.linksjugend-so- 
lid.de/verband/verbandsgeschichte/; zuletzt abgerufen am 20. Juni 2017. 

18  Siehe https://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/politik-wirt- 
schaft/#c200742; zuletzt abgerufen am 28. Juni 2017; http://www.wir-fal- 
ken.de/ueber_uns/index.html; zuletzt abgerufen am 20. Juni 2017. 

http://www.jusohochschulgruppen.de/ueber-uns/unser-verband/wer-wir-
http://www.uni-erfurt.de/campus/hoch-
http://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/politik-wirt-
http://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/politik-wirt-
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Seitens der Veranstaltenden wurde nicht in das (veranstaltungsfremde) 
Geschehen eingegriffen. Brandner konnte trotz der lautstarken Proteste an 
der Veranstaltung teilnehmen, seine Antworten waren für die sehr nahe 
bei ihm stehenden Menschen verständlich; im Vergleich mit Antje Till- 
mann, Mitglied des Bundestages (MdB), die für die Christlich Demokra- 
tische Union Deutschlands (CDU)19 teilnahm, war es jedoch nicht mehr 
möglich, auch von weiterweg den Aussagen des Politikers zu folgen. 
Der Umgang mit den Geschehnissen im Nachgang durch Politiker der AfD 
muss bei dieser Betrachtung notwendig außeracht bleiben – sie sind nicht 
Teil der Veranstaltung.20 Die Geschehnisse erreichten schließlich sogar 
den Landtag, durch zwei sogenannte Kleine Anfragen, die der AfD-Poli- 
tiker Brandner stellte.21 

Miteinbezogen in den hier angestellten Betrachtungen werden kann aller- 
dings eine andere Information: André Brodocz bemerkt am Abend dessel- 
ben Tages, im Rahmen einer öffentlichen Vortragsveranstaltung mit dem 
Rechtswissenschaftler Günter Frankenberg, dass er von anderen Anwe-
senden gebeten wurde einzuschreiten, dies aber bewusst unterlassen ha-
be. 

 
 
 
 
 
 

19  Deutscher Bundestag, Kurzbiographie Antja Tillmann, siehe http://www.bundes- 
tag.de/abgeordnete18/biografien/T/tillmann_antje/259124; zuletzt abgerufen am 17. 
Juni 2017. 

20   So wurden bspw. via Facebook Bilder und ein Video durch Politiker der AfD verbrei- 
tet: Über Konto „Stefan Brandner“ am 15. Juni 2017 bspw. das Bild (https://www.Fa- 
cebook.com/photo.php?fbid=738553076324832; zuletzt abgerufen am 20. Juni 2017) 
im Hintergrund erkennt man die Protestierenden und die Banner; dieses wurde am 15. 
Juni 2017 12:42 Uhr auch über das Konto „Stefan Brandner MdL“ geteilt; oder das Vi- 
deo, das die Protestierenden dokumentiert über das Konto „Björn Höcke“ am 15. Juni 
2017 16:11 Uhr (https://www.Facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/vi- de-
os/1908159669425310; zuletzt abgerufen am 20. Juni 2017), das auch über das Konto 
„Stefan Brandner MdL“ am 15. Juni 2017 um 21:55 Uhr geteilt wurde; zuletzt einge-
sehen am 20. Juni 2017. 

21  LT Drs. Kleine Anfrage 6/2336 (Politische Neutralität an Hochschulen Teil I) sowie 
6/2337 (Politische Neutralität an Hochschulen II). Antwort durch Minister Tiefensee 
mit LT Drs. 6/4337 auf 6/2336 und 6/4338 auf 6/2337. 

http://www.facebook.com/Bjoern.Hoecke.AfD/vi-
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II. Die Fragen 

 
Nach der Veranstaltung im Foyer des KIZ kam es zu regen Diskussionen 
an der Universität.22 Dabei standen unter anderem die Fragen im Raum, 
ob es aus rechtlicher Sicht notwendig war, den AfD-Politiker zu dieser 
Veranstaltung einzuladen. Welche Vertreter_innen von politischen Par- 
teien sind an die Hochschule einzuladen? Wo kann und darf man Grenzen 
ziehen? Es bestanden vielerlei Bedenken rechtspopulistischen Kräften im 
Rahmen der Universität (oder überhaupt an Hochschulen) Raum zur poli- 
tischen Werbung zu bieten. 
Darüber hinaus wurde auch gefragt, ob es geboten gewesen wäre, gegen 
die Protestaktion der Studierenden (und/oder der Öffentlichkeit) einzu- 
schreiten, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung zu gewäh- 
ren und vor allem: Wer hätte einschreiten müssen – die Veranstalter_innen 
oder vielleicht doch die Hochschulleitung? Welche Maßnahmen wären ge- 
gen die Protestierenden erlaubt gewesen? 
Ferner bestand Uneinigkeit über legitime Protestmöglichkeiten auf dem 
Campus. Wie darf man seinem Unmut Ausdruck verleihen? Wie weit kann 
man in den Universitätsbetrieb eingreifen? 
Das dabei mannigfach offenbarte Unwissen über die Rechte und Pflichten 
an einer Universität, das offenbar an den höchsten deutschen Bildungsein- 
richtungen fehlende Wissen und Gespür für die Sensibilität und Fragilität 
dieser, ist Anlass, dazu allgemeinere Aussagen zu treffen und schließlich 
anhand dieser den Vorfall vom 14. Juni 2017 einzuordnen, in Relation zu 
den Ereignissen vom Januar 2015 zu setzen und um Ausführungen zu einer 
weiteren Protestform zu ergänzen. 
Des Weiteren gab es noch ganze Bündel weiterer Fragen, die nicht im Rah- 
men dieser Schrift zu beantworten sind. Viele von diesen sind politischer 
oder persönlicher Natur. So wurde beispielsweise der Inhalt des Flugblat- 
tes hinterfragt oder die Erörterung begonnen, wie mit populistischen, viel- 
leicht gar verfassungsablehnenden Parteien generell und insbesondere an 
Hochschulen umzugehen sei. Diese Fragen sind nicht direkt entlang des 

 
22       Aber auch darüber hinaus, siehe LT Drs. 6/4337. 
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Rechts zu beantworten und mithin an anderer Stelle zu artikulieren und 
bedürfen sicherlich der intensiven Diskussion. Hierzu besteht an den 
Hochschulen vielfältig die Möglichkeit. Diese müssen jedoch auch wahr- 
genommen werden.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  Auch wenn der Ihnen vorliegende Beitrag ein anderes Bild vermitteln mag, ist meiner 
Meinung den Studiereden der Universität Erfurt als Gesamtheit kein besonders großes 
politisches Engagement zu attestieren. Eine Auseinandersetzung mit den politischen 
Fragen erscheint doch gerade im hochschulnahen Umfeld wünschenswert. Es ist nicht 
möglich Auskunft über die Einstellung der Studierenden (als Gesamtheit) zu geben, 
wenn diese nicht in Diskursen erörtert wurde. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass 
das Feld der Studierenden in Erfurt – trotz der gesellschaftswissenschaftlichen Aus- 
richtung – sehr divers ist. 
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III. Die staatliche Neutralitätspflicht 

 
Die Auseinandersetzung mit der staatlichen Neutralität gegenüber Parteien 
hat derzeit, besonders durch das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte,24 

eine neue Konjunktur erfahren.25 Neben der zuletzt mannigfach erschienen 
juristischen Fachliteratur trägt gerade auch die jüngere Jurisdiktion höhe- 
rer Gerichte (zentral das BVerfG und die Landesverfassungsgerichte) zur 
Schärfung26 des Rechtsverständnisses der staatlichen Neutralitätspflicht27 

bei.28 Speziell für das Land Thüringen legte der Thüringer Verfassungsge- 
richtshof (ThürVerfGH) in den vergangenen Jahren drei, vier einschlägige 
Entscheidungen vor, hauptsächlich bezogen auf die Äußerungsbefugnis 
von öffentlichen Amtsträgern.29 

 
1. Die verfassungsrechtliche Grundlage 

 
Politische Parteien verfügen über eine recht eigenartige Stellung im kon- 
stitutionellen Gefüge Deutschlands. Parteien werden als einziger Institu- 
tion durch das Verfassungsrecht Pflichten auferlegt ohne sie als Teil des 
Staatsapparats zu domestizieren. Aus Art. 21 GG verfügen Parteien unge- 
wöhnlicherweise sowohl über verfassungsrechtliche Rechte als auch 

 
24  Payandeh, Der Staat 55 (2016) 519; Putzer, DÖV 2015, 417; Barczak, NVwZ 2015, 

1015; Gärditz, NWVBl 2015, 165f. Ein Beispiel hierfür in Thüringen auch LT Drs. 
6/4337; 6/4338. 

25       Krüper, JZ 2015, 414; Muckel, JA 2015, 717; Otto, WissR 49 (2016), 135; Gundling, 
ZLVR 2017, 12; Gusy, RuP 2017, 36. 

26  Payandeh, Der Staat 55 (2016), 519, 524 bezeichnet die Rechtsprechung als schwer 
durchschaubar und auf den ersten Blick am Einzelfall orientiert und uneinheitlich. 

27  Häufig wird in der Literatur der Begriff Neutralitätsgebot verwendet. Als Neutralitäts- 
pflicht u.a. auch bei Gusy, NVwZ 2015, 701 oder Payandeh, Der Staat 55 (2016), 519 
benannt. 

28     Um nur wenige Entscheidungen der letzten Zeit aufzuführen: BVerfG, Kammerbschl. 
V. 7.11.2015 – 2 BvQ 39/15; RhPfVerfGH, Beschl. v. 21.5.2014 – VGH A 39/14; 
SaarVerfGH, Urt. v. 8.7.2014 – Lv 5/14; HessVGH, Beschl. v. 24.11.2014 – 8 A 
1605/14. VerfGH BW, Urt. v. 15.2.2016 – VB 9/16; BVerwG, Urt. v. 13.09.2017, – 10 
C 6.16; vgl. auch Berger/Gundling, DÖV 2019, 399 ff. m.w.N. 

29  ThürVerfGH, Urt. v. 3.12.2014, VerfGH 2/14; Urt. v. 8.6.2016, VerfGH 25/15; Urt. v. 
6.7.2016, VerfGH 38/15 sowie mit Blick auf das Wahlrecht Beschl. v. 25.1.2015, Ver- 
fGH 9/15. 
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Pflichten.30 Die Neutralitätspflicht des Staates gegenüber politischen Par- 
teien basiert grundsätzlich31 auf Art. 21 Abs. 1 S. 1 u. 2 GG: „Die Parteien 
wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung 
ist frei.“ Für den Laien ist die Neutralitätspflicht aus dem Wortlaut dieser 
kurzen Sätze des Parteienartikels jedoch kaum direkt zu entnehmen.32 Es 
ist auch hier – wie so häufig bei Verfassungsrechtssätzen – wieder auf die 
klärende Rechtsprechung des BVerfG zu verweisen. Dieses legte bereits 
kurz nach seiner Gründung im April 1952 dar: 

 
„Nach Art. 21 Satz 2 GG ist die Gründung von politischen Parteien frei. Wenn nach Art. 21 
Satz 1 GG ihre Aufgabe gerade darin besteht, bei der politischen Willensbildung des Volkes 
mitzuwirken, dann ist mit dieser verfassungsrechtlich gesicherten Freiheit der Gründung im 
Grundsatz auch die freie Auswirkung bei der Wahl, d. h. die volle Gleichberechtigung aller 
Parteien notwendig verbunden. Parteien dürfen aus dem Grunde, daß sie eine politische Ge- 
fahr für die Demokratie darstellen (Art. 21 Abs. 2 Satz 1), nur in dem Verfahren des Art. 21 
Abs. 2 Satz 2 ausgeschaltet werden, […].“33 

 
Konstitutiv ist: Alle Parteien sind, von staatlicher Seite aus, gleich zu be- 
handeln – das bestätigen das BVerfG sowie die Landesverfassungsge- 
richte auch nach dieser Entscheidung regelmäßig34 –, soweit nicht die Ver- 
fassungswidrigkeit einer Partei seitens des BVerfG festgestellt wurde.35 In 
diesem Fall sind entsprechende Parteien dann allerdings auch generell ver- 
boten.36 Es handelt sich bei Parteiverbotsentscheidungen des BVerfG um 
binäre Entweder-Oder-/Alles-oder-Nichts-Entscheidungen.37 Man kann 

 
30       Siehe dazu die Ausführungen bei Schönberger, JZ 2017, 703. 
31  Art. 21 GG ist hier die lex specialis. Geschützt ist sie darüber hinaus durch andere Ve- 

fassungsgüter. Für die Bezüge zum Demokratieprinzip aus Art. 20 GG, siehe Ferreau, 
DÖV 2017, S. 497. Payandeh, Der Staat 55 (2016), 521 verweist auf den Bezug zu Art. 
38 GG. In BVerfGE 2, 1 (13) zählte sie zu den Grundprinzipien der freiheitlich-demo- 
kratischen Grundordnung (zum heutigen Verständnis der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung siehe Warg, NVwZ-Beil 2017, 42ff.) 

32       Otto, WissR 49 (2016), 136. 
33       BVerfGE 1, 208 (255). 
34  Zuletzt bspw. BVerfGE 136, 323; 138, 102 oder ThürVerfGH Urt. v. 6.7.2016, 

Ver- fGH 38/15. Aber a.A. Payandeh, Der Staat 55 (2016), 542f. 
35  Verbotsentscheidungen sind Feststellungsentscheidungen ohne Gestaltungsspielraum 

(von Coelln, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge BVerfGG, 50. EL 2017, § 46 
Rn. 31). 

36  Offensichtlich in § 46 Abs. 3 BVerfGG, siehe auch Klein, in Maunz/Dürig GG, 78. 
EL 2016, Art. 21, Rn. 513f. 

37       So z.B. Linke, DÖV 2017, 492; Ebert/Karaosmanoğlu, DVBl 2017, 375. 
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daher auch von einer weitreichenden Carte Blanche für Parteien unter dem 
GG sprechen,38 selbst für solche Parteien, die das GG ablehnen39 oder so- 
gar die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung propa- 
gieren.40 Ist eine Partei nicht verboten, so muss sie streng formal der 
Gleichbehandlung (Chancengleichheit) durch den Staat unterliegen.41 Er 
muss mit all seinen organisatorischen Untergliederungen42 jeder Partei 
neutral gegenübertreten und darf Parteien nicht einseitig benachteiligen o- 
der bevorzugen.43 

 
„So sehr von dem Verhalten der Staatsorgane Wirkungen auf die Meinungsbildung und Wil- 
lensbildung des Wählers ausgehen und dieses Verhalten selbst mit Gegenstand des Urteils 
des Wählers ist, so sehr ist es den Staatsorganen in amtlicher Funktion verwehrt, durch be- 
sondere Maßnahmen darüber hinaus auf die Willensbildung des Volkes bei Wahlen einzu- 
wirken, um dadurch Herrschaftsmacht in Staatsorganen zu erhalten oder zu verändern. Es ist 
ihnen von Verfassungs wegen versagt, sich als Staatsorgane im Hinblick auf Wahlen mit 
politischen Parteien oder Wahlbewerbern zu identifizieren und sie unter Einsatz staatlicher 
Mittel zu unterstützen oder zu bekämpfen, […].“44 

 
Für eine Benachteiligung einer Partei ist daher unbedingt zuvor eine Ver- 
botsentscheidung des BVerfG abzuwarten; der Staat (mit all seinen Unter- 
gliederungen) darf hier keinesfalls vorgreifend tätig werden.45 Eine Offen- 
sichtlichkeit der Verfassungswidrigkeit kann hierzu nicht zum Argument 

 
38       Schaefer, AöR 141 (2016), 602. 
39       BVerfGE 5, 85 (5. Ls.); Kloepfer, NJW 2016, 3004. 
40       BVerfG, Urt. v. 17.01.2017, 2 BVB 1/13, Rn. 586; Uhle, NVwZ 2017, 584. Mitunter 

wird der Bestand einer Verfassungstreuepflicht für Parteien unter dem GG diskutiert 
(siehe Leggewie/Lichdi/Meier, RuP 2017, S. 166). Eine aktuelle Klassifikation der Par- 
teientypen nach der Entscheidung zum NPD-Verbotsverfahren vom Januar 2017 bei 
Gundling, ZLVR 2017, 92f. Ungeachtet dessen sei festgestellt, dass es bereits einer 
Verfassungswidrigkeit bedarf um eine solche überhaupt feststellen zu können. Die feh- 
lende Feststellung kann dennoch nicht von der Neutralitätspflicht entbinden. 

41  Siehe dazu Schwarz, NVwZ-Beil 2017, 40 Fn. 12; Linke, DÖV 2017, 491ff.; Ferreau, 
DÖV 2017, 494ff. 

42  Es ist hier nicht nur von der unmittelbaren Staatsverwaltung auszugehen, sondern 
auch Selbstverwaltungskörperschaften, wie Gemeinden, die nicht Teil dieser sind 
(siehe bspw. Burgi, 2015, S. 12f.), müssen allen Parteien mit Neutralität gegenüber-
treten (siehe u.a. Siegel/Hartwig, NVwZ 2017, 596f.). 

43       BVerfGE 47, 130 (139); 107, 339 (362). Auch z.B. Ferreau, DÖV 2017, 495. Davon 
unberührt ist die Verpflichtung zur Verfassungstreue in exponierten Positionen des de- 
mokratischen Rechtstaats (siehe Gundling, ZLVR 2017, 94f., 96). 

44       BVerfGE 44, 125 (141); Hervorhebung LCG. 
45       Zuletzt ThürVerfGH Urt. v. 6.7.2016, VerfGH 38/15, S. 15f. 
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dienen. Andernfalls würde eine tiefgreifende Aushöhlung des Art. 21 GG 
in Kauf genommen.46 Darüber hinaus ist die Chancengleichheit eine Kon- 
kretisierung des, im deutschen Konstitutionsgefüge, unberührbaren 
Grundsatzes der Demokratie.47 Sie schützt neben anderen Bestimmungen 
eine funktionsfähige Opposition.48 Mehrdad Payandeh bringt diese spezi- 
elle verfassungsrechtliche Position kurz auf den Punkt: 

 
„Die verfassungsrechtliche Trias aus Demokratieprinzip (Art. 20 Abs.1 und Abs.2 GG), 
Chancengleichheit der Parteien (Art. 21 Abs.1GG) und Freiheit der Wahl (Art. 38 Abs.1 GG) 
bedingt, dass der Staat weder in den Wahlkampf eingreifen noch den Parteienwettbewerb 
verfälschen darf.“49 

 
Und diese Neutralitätspflicht ist – wie die jüngere Rechtsprechung in Thü- 
ringen herausgestellt hat – nicht nur im Wahlkampf50 anzunehmen;51 in 
den Wahlkampfzeiten verstärkt sich die Neutralitätspflicht und es tritt 
noch zusätzlich das Gebot der äußersten Zurückhaltung52 hinzu.53 Es ist 
also je näher eine Wahl rückt (sei es eine Bundes-, Land- oder Kreistags- 

 
 

46     Die Gefahr der Aushöhlung betont der ThürVerfGH, Urt. v. 3.12.2014, VerfGH 2/14, 
S. 19f.; Urt. v. 6.7.2016, VerfGH 38/15, S. 15f. Ähnlich auch Linke, DÖV 2017, 492. 
Alter, AöR 140 (2015), 589 betont, dass für eine funktionierende Demokratie das Ver- 
bot nicht die Figur einer Weltanschauungsvorsorge erfüllen darf, sondern vielmehr nur 
der Abwehr konkreten Gefahren dienen soll. 

47       Siehe dazu Ferreau, DÖV 2017, S. 497f. Entsprechend unterliegt über Art. 20 Abs. 1 
u. 2 GG die Chancengleichheit dem Schutz der Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 
GG und kann nur in einem sehr engen Rahmen, unter Rückgriff auf die wehr- haf-
te/streitbare Demokratie, eingeschränkt werden (Ferreau, DÖV 2017, S. 498). 

48       Siehe dazu auch die Ausführungen von Leggewie/Lichdi/Meier, RuP 2017, 165ff. 
49  Payandeh, Der Staat 55 (2016), 539. Er steht der Neutralitätspflicht indes in Teilen 

kritisch gegenüber (Payandeh, Der Staat 55 (2016), 549f.). 
50  Es gibt keinen Stichtag, ab wann eine Wahlkampfzeit angenommen werden kann, als 

Orientierung dient die Festsetzung des Wahltermins (BVerfGE 44, 125 (153)). 
51  Durch die in Deutschland versetzt abgehaltenen Wahlen auf kommunaler, Landes- und 

Bundesebene gibt es allerdings auch selten eine von Wahlkampf freie Zeit. 
52  Das Zurückhaltungsgebot verstärkt sich, wenn das Äußerungssubjekt nicht nur als 

Wahlberechtigte selbst in den Wahlprozess eingebunden ist Payandeh, Der Staat 55 
(2016), 539f. 

53  ThürVerfGH, Urt. v. 8.6.2016 – VerfGH 25/15, S. 15; siehe dazu auch Payandeh, Der 
Staat 55 (2016), 540; Gundling, ZLVR 2017, 19ff oder Berger/Gundling, DÖV 2019, 
399f. Noch a.A. bei Pieroth in Ja- ras/Pieroth GG 2016, Art. 21 Rn. 16a. Bei der Frage 
der Erwägung der Intensität der Neutralitätspflicht ist die Intensität zum Wettbewerb 
der politischen Parteien erheblich (Gusy, NVwZ 2015, 703). 
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wahl oder eine der anderen kommunalen Wahlen, wie beispielsweise Ge- 
meinderatswahlen), umso penibler auf Neutralität des Staates zu achten.54 

Staatliche Stellen und Organe haben in dieser Zeit viel schärfer ihr Han- 
deln auf etwaige unzulässige Parteilichkeiten zu hinterfragen. Kritische 
Äußerungen oder Wertaussagen müssen dem Gebot der Sachlichkeit ent-
sprechen und eine tragfähige Tatsachengrundlage aufweisen.55 So ist bei 
der Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen zu beachten, dass diese nicht 
parteiergreifend, werbend oder plakativ ist, sondern parteipolitisch neut-
ral, sachbezogen und informierend56 – die staatliche Stelle hat sich dabei 
innerhalb ihres zugewiesenen Zuständigkeits- und Aufgabenbereichs zu 
bewegen.57 

Die grundgesetzlich verbürgte Chancengleichheit der politischen Parteien 
gehört zu den Instrumenten zur Sicherung der Offenheit des für die Demo- 
kratie fundamentalen Prozesses der politischen Willensbildung.58 Daher 
kommt ihr ein besonderes Gewicht und ein weitgehender Schutz zu. 

 
2. Die Hochschule als Neutralitätsverpflichtete 

 
a. Die Hochschule als Teil des Staates 

Damit die Neutralitätspflicht gegenüber politischen Parteien auch in 
Hochschulen wirkt, respektive Hochschulen dieser unterworfen sind, ist es 
notwendigerweise Voraussetzung, dass Hochschulen59 ein Teil des Staates 
sind. Dass dieser Umstand zutrifft mag schlechterdings nicht jedem Mit- 
glied und Angehörigen von Hochschulen bewusst sein. Die folgenden, die- 
sen Umstand illustrierenden Darlegungen mögen allerdings, auch der in- 
haltlichen Komplexität wegen, an das einleitende Kafka-Zitat erinnern. 

 
 

54       BVerfGE 44, 125 (152f.). 
55       Payandeh, Der Staat 55 (2016), 547 m.w.N. 
56       Nach Otto, WissR 49 (2016), 149f. Siehe auch: BVerfGE 44, 125 (153). 
57      Gusy, NVwZ 2015, 703. 
58       BVerfG, Urt. v. 17.01.2017 – 2 BvB 1/13, Rn. 544. 
59       „Hochschule“ ist im Übrigen eine gesetzlich geschützte Bezeichnung, ebenso wie die 

Bezeichnungen „Universität“, „Kunsthochschule“, „Fachhochschule“ oder „Duale 
Hochschule“. Sie dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage und mit Anerkennung des zu- 
ständigen Ministeriums geführt werden (siehe dazu § 124 Abs. 2 ThürHG, bis 2018 § 
114 Abs. 1 Nr. 1 ThürHG a.F.) 
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Ebenso wie zuvor die Bestimmungen des Art. 21 Abs. 1 GG im bloßen 
Wortlaut wenig ihrer immensen Steuerungswirkung60 preisgeben, ist auch 
der Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG in seinem Wortlaut zurückhaltend konzipiert. Es 
heißt darin lediglich: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei.“61 Daher gilt es ganz kurz zu umreißen, was das BVerfG in seiner 
detailreichen Rechtsprechung62 zu (wissenschaftlichen63) Hochschulen 
ausgeführt hat64 – wie ist das Wesen der Hochschulen verfassungsrechtlich 
determiniert? 
Hochschulen müssen von der öffentlichen Hand als Orte der wissen- 
schaftsautonomen Verwirklichung der Wissenschaftsfreiheit65 zur Verfü- 
gung gestellt werden oder zumindest deren grundsätzliches Bestehen ist 
von staatlicher Seite zu garantieren.66 Hochschulen in diesem Sinne sind 
Orte der Forschung und der Lehre,67 es sind Orte der Wissenschaftspflege 

 
 
 
 
 
 
 

60  Kempen 2017, Rn. 1. Die Steuerungsfunktion des Verfassungsrechts für Gesetzge-
bung und Gesetzesvollzug konstatiert auch Hahn, DÖV 2017, 537ff. Er zeigt die 
Steuerungswirkung hinunter bis zum Verordnungsgeber auf. 

61  Die unter Zeit- und Erfolgsdruck stehenden Väter und Mütter des GG (dazu Gundling 
2016, S. 84ff.) setzten sich hauptsächlich mit der Frage der Treue zur Verfassung (sie-
he z.B. Akten und Dokumente des Parlamentarischen Rates, Band 5/I, S. 120; Band 
5/II, S. 680; Band 9, S. 448; Band 14/II, S. 1329, S. 1489) und dem Verhältnis von 
Wissenschaft, Forschung und Lehre auseinander (siehe z.B. Band 5/II, S. 934). 

62       Gärditz 2009, S. 274. 
63  Siehe zur nichtwissenschaftlichen Hochschule Gundling, ZLVR 2017, S. 134ff. 
64  Es sei darauf hingewiesen, dass der folgende Absatz fast wort- und inhaltsgleich in ei- 

nem Beitrag der ThürVBl, jedoch in einem anderen Kontext, nämlich zur Reform des 
Thüringer Hochschulgesetzes, in etwa zur gleichen Zeit veröffentlicht werden wird. Da 
die Fundstelle in den ThürVBl noch unklar ist, hat der Autor sich entscheiden den Ab- 
satz in gleicher Form hier abzudrucken [mittlerweile ThürVBl 2017, S. 357 ff.]. 

65       BVerfGE 35, 79 (113); 47, 327 (367); 111, 33 (354f.); 136, 338 (364); 139, 148 (182). 
Gleichzeitig stellt die Hochschule auch eine Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit dar 
(siehe Sieweke, DÖV 2011, 474ff.). 

66       BVerfGE 93, 85 (95); 111, 333 (333); 139, 148 (181). Der Gesetzgeber kann Hoch- 
schulen allerdings auch privatisieren (BVerfGE 128, 157 (179); 139, 148 (175)). Es sei 
darauf hingewiesen, dass nicht die einzelne Hochschule Bestandsgarantie besitzt. 

67       Deutlich z.B. BVerfGE 47, 327 (367), 127, 87 (116). 
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und wissenschaftlichen Ausbildung,68 die fundamental69 durch ihre Hoch- 
schullehrer (respektive Wissenschaftler) geprägt werden70 – sie sind öf- 
fentliche Wissenschaftsbetriebe zum Schutz und zur Förderung der freien 
wissenschaftlichen Betätigung.71 Die Garantien der Wissenschaftsfreihei- 
ten sprechen den Hochschulen jedoch noch mehr zu: Sie müssen ferner 
grundrechtlich garantiert ausreichend von der öffentlichen Hand mit Res- 
sourcen72 ausgestatten sein, sodass die Wissenschaftsfreiheit dort auch tat- 
sächlich Verwirklichung finden kann und die dort tätigen Wissenschaftler 
ihr Fach in Forschung und Lehre wirklich frei vertreten können.73 Zugleich 
haben die Hochschulen auch dem Wohle des Einzelnen und der Gemein- 
schaft zu dienen. Dabei kann es der Fall sein, dass Hochschulen weitere 
Aufgaben zu erfüllen haben, die grundrechtliche Belange berühren, es sei 
nur auf die medizinischen Aufgaben hingewiesen.74 

Soweit ist der kleine, konstitutionell determinierte Kern des materiellen 
Hochschulbegriffs dargestellt. Die weitere detaillierte Ausgestaltung ob- 
liegt dem (Landes-)Gesetzgeber; er soll die Hochschulen an aktuelle Be- 
lange und Entwicklung anpassen können,75 solange dabei eine strukturelle 
Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit ausgeschlossen ist.76 Daraus mag 
man bereits zumindest eine Staatsnähe herauslesen, aber hierbei handelt es 
noch um einen wenig konkreten Kern. 

 
 
 
 
 
 
 

68       BVerfGE 35, 79 (120); 126, 1 (23). 
69  Sind doch sämtliche die Wissenschaft, Forschung und Lehre, betreffende Entschei-

dungen zumindest maßgeblich durch die Hochschullehrer beeinflusst (zuletzt BVer-
fGE 139, 148 (182f.)). 

70       BVerfGE 35, 79 (126); 55, 37 (63); 139, 148 (188f.); jüngst VerfGH BW, Urt. v. 
14.11.2016, 1 VB 16/15, S. 25=ZLVR 2017, 25. 

71       BVerfGE 35, 79 (114); 85, 360 (384); 93, 85 (95); 111, 333 (353); 127, 87 (114). 
72  Mit Blick auf die finanziellen Ressourcen stellt Schenke, NVwZ 2005, 1003 tref-

fend fest, dass es sich lediglich um eine Mindestausstattung handeln kann. 
73       BVerfGE 136, 338 (364). 
74       Zuletzt in BVerfGE 139, 148 (175). 
75      BVerfGE 35, 79 (114); 43, 242 (268); 47, 324 (404); 127, 87 (116f.); 136, 338 (363). 
76      BVerfGE 111, 333 (356f.); 127, 87 (118). 



- 30 - 
 

Wie also sieht die konkrete Ausgestaltung von Hochschulen durch den 
Gesetzgeber in Thüringen aus?77 Hochschulen sind in Thüringen Selbst- 
verwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts,78 ebenso wie dies bei- 
spielsweise Gemeinden und Städte sind.79 Zugleich sind Hochschulen je- 
doch auch staatliche Einrichtungen, weshalb man auch von einer gewissen 
Janusköpfigkeit der Hochschulen sprechen kann.80 Ihr Status als Körper- 
schaft des öffentlichen Rechts zeigt einerseits eine Herauslösung aus der 
Staatsorganisation an und zugleich die Benennung als staatliche Einrich- 
tung gegenläufig deren Einbindung in diese.81 Diese sehr spezielle recht- 
liche Konstruktion stellt nicht nur den Laien im Verständnis vor Heraus- 
forderungen. 
Hochschulen wurde vom Gesetzgeber Kompetenzen übertragen, die sie als 
eigene Angelegenheiten ausführen dürfen; in Rahmen dieser Zuordnung 
übt die unmittelbare Staatsverwaltung – hier das zuständige Ministerium 
– lediglich die Rechtsaufsicht aus, d.h. dass die unmittelbare Staatsverwal- 
tung nur prüfen kann, inwieweit das Recht bei der Ausübung der Staats- 
gewalt eingehalten wurde.82 In diesem Fall sind die Hochschulen aus der 
Verwaltungshierarchie quasi herausgenommen, weshalb für den juristisch 
nicht geschulten Laien eine Hochschule nicht immer direkt als Teil des 
Staates zu identifizieren ist. 
Daneben leitet die Hochschule zumindest hoheitliche Befugnisse vom 
Staat ab.83 Als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt 

 
77  Das Hochschulorganisationsrecht liegt in dieser weiten Form erst seit der Föderalis- 

musreform 2006 bei den Ländern. Zuvor regelte der Bund diesen Bereich durch das 
Hochschulrahmengesetz (HRG). 2014 wurde durch die Aufhebung des Kooperations- 
verbotes im Bereich der Finanzierung wieder eine leichte Aufweichung des Zuschnitts 
vorgenommen (siehe Kempen 2017, Rn. 47ff., 55). 

78       Blanke/Oberthür 2016, Rn. 63; Berger/Gundling 2015, 127 dazu auch von Coelln 
2017, Rn. 9ff. 

79  Den Vergleich und Ähnlichkeit zu Kommunen illustriert auch Knemeyer 1996, 242f., 
macht zugleich aber auf die inhaltlichen Unterschiede aufmerksam. Darüber hinaus 
sind beispielsweise auch Industrie- und Handelskammern, Ärzte- und Handwerkskam- 
mern oder die Knappschaften mitgliedschaftlich organisierte Körperschaften des öf- 
fentlichen Rechts. 

80        Blanke/Oberthür 2016, Rn. 63 in Bezug auf Sandberger, WissR Beiheft 15 (2005), 23. 
81        von Coelln 2017, Rn. 12. 
82  Siehe z.B. Berger/Gundling 2015, 127ff.; Blanke/Oberthür 2016, Rn. 82ff. Dies 

bekräftigte im August der zuständige Minister (LT Drs. 6/4337). 
83        von Coelln 2017, Rn. 11. 
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die Hochschule einen weiten Raum der Autonomie – respektive selbstver- 
antworteten Verwaltung84 –, und dazu auch das Satzungsrecht, d.h. sie 
kann durch Satzungen (Rechtsnormen) ihren Kompetenz- und Aufgaben- 
bereich ausgestalten und zugleich ihre Mitglieder und Angehörige binden 
und sanktionieren. Verhaltenssteuernd neben dem Bereich der Ausbildung 
und Forschung wirkt beispielsweise im Alltag die Hausordnung, die eben- 
falls eine öffentlich-rechtliche Satzung darstellt. 
Des Weiteren führen Hochschulen auch Auftragsverwaltung aus. In diesen 
Bereichen kommt ihnen kein eigenständiger Gestaltungsraum zu; hierin 
unterliegen sie also nicht nur der Rechtsaufsicht, sondern zugleich der 
Fachaufsicht, d.h. diese Aufgabenerfüllung kann auch unter Zweckmäßig- 
keitsgesichtspunkten von einer übergeordneten Behörde geprüft werden.85 

Zugleich ist die Hochschule aber auch staatliche Einrichtung, die damit 
einen Teil der unmittelbaren Staatsverwaltung darstellt. Der konkrete Cha- 
rakter dieser Doppelnatur, die Grenzziehung, ist umstritten, sicher ist je- 
doch, dass Hochschulen eine grundsätzlich staatliche Aufgabe erfüllen, 
durch ihn errichtet86  wurden und, wie Otto Kimmich formuliert, unter  
der „staatlichen Obhuts- und Pflegeaufsicht“ stehen.87  Die Hochschule ist 
also im Ergebnis ganz unproblematisch Teil des Staates und unterliegt 
damit als Institution und immer, wenn sie als solche auftritt88 der unter 
III.1. illustrierten Neutralitätspflicht gegenüber politischen Parteien.89 

Verdeutlicht werden mag dem Laien die Reichweite der Zuordnung zum 
Staat, wenn man die sogenannte Fraport-Entscheidung des BVerfG vom 
22. Februar 2011 mit in die Einschätzung einbezieht. Hierin klärte das 
BVerfG darüber auf, dass der Staat selbst dann als staatliche Gewalt auf- 

 
 

84  Knemeyer 1996, 241 macht treffend darauf aufmerksam, dass sich der Begriff der Au- 
tonomie lediglich auf das Satzungsrecht beschränke. 

85       Blanke/Oberthür 2016, Rn. 79ff.; Knemeyer 1996, S. 241. 
86       Blanke/Oberthür 2016, Rn. 64ff.; zur in der konkreten Ausgestaltung umstrittenen 

Doppelnatur siehe Kimmich 1996, S. 231ff. sowie von Coelln 2017, Rn. 12. Speziell 
zur Errichtung der Universität Erfurt siehe Berger/Gundling 2015, S. 46ff. 

87        Kimmich 1996, S. 235. 
88        Hierbei zählt die Wahrnehmung von Außenstehenden (Otto, WissR 49 (2016), 13; 

Gusy, NVwZ 2015, 703) 
89  Es ist dem Thüringer Wissenschaftsministerium nur soweit zuzustimmen, dass keine 

generelle Neutralitätspflicht besteht, sondern, dass diese in speziellen Konstellationen 
zum Tragen kommt, so gegenüber politischen Parteien (LT Drs. 6/4337). 
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tritt, wenn er in privatrechtlichen Organisationsformen handelt, die allei- 
nig oder überwiegend von der öffentlichen Hand beherrscht werden.90 D.h. 
selbst wenn der Staat als Aktiengesellschaft (AG) aufritt, kann er damit 
nicht seine besondere Verpflichtung als Organ der staatlichen Gewalt ab- 
legen. Die dem Zeus gleiche Wandelbarkeit seines Auftretens entbindet 
den Staat nicht von seinen Pflichten. 
Diese Einordnung gilt des Weiteren auch für sämtliche Untergliederungen 
der Hochschule. Die Hochschule ist in der Regel ein vielfältig (und für den 
Laien zumeist unübersichtlich) untergliedertes Konstrukt mit teilselbstver- 
antwortlichen Untergliederungen, so sind zum Beispiel in Thüringen die 
Fakultäten91 und die verfassten Studierendenschaften92 als Teilkörper- 
schaften ebenfalls an die Neutralitätspflicht gebunden, ebenso wie sämtli- 
che andere Einrichtungen der Hochschule, wie beispielsweise Hochschul- 
bibliotheken, Rechenzentren o.ä.93 

 
b. Die Neutralitätspflicht der Einzelnen 

In einem zweiten Schritt gilt es nun einen Blick darauf zu werfen, welche 
Auswirkungen die Neutralitätspflicht auf die Mitglieder und Angehörigen 

 
 
 

90        BVerfGE 128, 266 (244f.). 
91  Die Fakultät/der Fachbereich als Teilkörperschaft siehe Berger/Gundling 2015, S. 107. 

Dass diese einen einklagbaren Grundrechtsschutz genießen ändert nichts an ihrem We- 
sen als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung (Berger/Gundling 2015, S. 70f.). 

92  Siehe zur Neutralitätspflicht der Studierendenschaften Otto, WissR 49 (2016), 144 u. 
Thieme 2004, Rn. 964. Es ist dabei besonders hervorzuheben, dass es sich bei der ver- 
fassten Studierendenschaft in Thüringen auch um eine Teilkörperschaft der Hochschule 
handelt (Berger/Gundling 2015, 97; §§ 72ff. ThürHG a.F. jetzt §§ 79ff. ThürHG). Sie-
he in der Rechtsprechung OVG Münster, DVBl. 1995, 1368; VGH Kassel, NVwZ, 
1998, 873f.; OVG Bremen, NVwZ 2000, 342ff. Das bedeutet zugleich nicht, dass die 
Studierendenschaften unpolitisch sein müssen. Unbenommen der Wahrung der Chan-
cengleichheit politischer Parteien und die damit einhergehende Wahrung der Neutrali-
tätspflicht können Studierendenschaften an der politischen Bildung und Willensbildung 
mitwirken (siehe dazu für Thüringen auch LT Drs. 6/4337; 6/4338). 

93  Otto, WissR 49 (2016), 145 vertritt die Ansicht, dass Personalrat und Gesamtpersonal- 
rat nicht an die Neutralitätspflicht gebunden sind. Dies mag allerdings nur solange gel- 
ten, solange sie im Innenverhältnis an der Willensbildung der Dienststelle mitwirken. 
Anders verhält es sich wenn sich dieses Gremium nach außen wendet (Personalrat der 
Hochschule xy), hier ist wie Otto, WissR 49 (2016), 137 richtig feststellt, die Sicht- 
weise eines objektiven (außenstehenden) Dritten grundzulegen (siehe auch Gusy, 
NVwZ 2015, 703). 
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der Hochschule entfaltet. Welche Neutralitätspflicht ergibt sich für Hoch- 
schullehrer_innen, wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, Student_innen 
etc. aufgrund ihres speziellen mit der Hochschule verbundenen Status? 
Hierbei ist zunächst auf die mitgliedschaftliche Konstitution der Hoch- 
schule hinzuweisen: Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Mitglie- 
dern und Angehörigen einer Hochschule – beide Personengruppen sind 
mit der Hochschule verbunden. Das Thüringer Hochschulgesetz 
(ThürHG) normiert in § 21 Abs. 1: „Mitglieder der Hochschule sind die an 
der Hochschule nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich 
Tätigen und die immatrikulierten Studierenden.“ Und weiter in § 21 Abs. 
3 ThürHG: „Angehörige der Hochschule sind alle gastweise, vorüberge- 
hend, nebenberuflich oder ehrenamtlich an ihr Tätigen, […]“ 
Zum besseren Verständnis dieser Unterscheidung ist nochmals auf die 
Kommunen zu verweisen und als Parallele die dort getroffene Entschei- 
dung zwischen Hauptwohnsitz (Mitglied) und Zweitwohnsitz (Angehö- 
rige_r) zu ziehen. Den Mitgliedern kommt ein Mehr an Rechte und Pflich- 
ten zu – bisweilen nochmal unterschieden nach der konkreten Zuordnung 
zu einer der hochschulischen Mitgliedergruppen; so wurde im Rahmen der 
unter III.2.a illustrierten Auswirkung der Wissenschaftsfreiheit auf Hoch- 
schulen eine besondere Privilegierung der Wissenschaftler_innen aufge- 
zeigt.94 

Beide Personengruppen, Mitglieder wie Angehörige, – respektive die kon- 
kreten Personen dahinter – können potentiell an die Neutralitätspflicht ge- 
bunden sein. Selbstverständlich haben diese Menschen nicht durch ihre 
Position in dieser staatlichen Organisation ihr Grundrecht auf Meinungs- 
freiheit aus Art. 11 ThürLV/Art. 5 GG verwirkt.95 Dieses kommt ihnen 
jedoch lediglich als Privatperson zu, nicht aber als Vertreter_in der Hoch- 
schule und damit als Vertreter_in eines staatlichen Organs.96 Diese Unter- 
scheidung – ob nun die Privatperson oder eine_e Vertreter_in des Staates 

 

94  Zum Recht der Mitglieder und der Angehörigen, siehe u.a. ausführlich im Praxishand- 
buch Hochschulrecht Detmer 2017, Hartmer 2017 und Lindner 2017. Kurz mit Bezug 
auf Thüringen Berger/Gundling 2015, S. 91ff. Zur Privilegierung von Wissenschaft- 
ler_innen siehe bei Gundling, LKV 2016, 302ff.; ZLVR 2017, 50ff. 

95       Zur Reichweite der Meinungsfreiheit – insbesondere im postfaktischen Umfeld – siehe 
Steinbach, JZ 2017, 653ff. 

96       Siehe BVerfGE 44, 125 (141) u. ThürVerfGH, Urt. v. 03.12.2014 – VerfGH 2/14, S. 
14; Otto, WissR (49), 137 stellt richtig fest, dass die Äußerung als Privatperson durch 
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handelt – fällt nicht immer leicht, dies wird auch bereits in der Rechtspre- 
chung deutlich.97 Tristan Barczak bringt das, mit Blick auf die Urteile zu 
Äußerungen von Ministern, auch für die hier im Zentrum stehende Prob- 
lematik, auf den Punkt: 

 
„Wenngleich eine chirurgisch präzise Trennung zwischen persönlicher Überzeugung und 
parteipolitischen Gesinnung und ministeriellem Statement [lies: Statement eines Vertreters 
eines staatlichen Organs] oftmals kaum leistbar erscheinen dürfte, ist die Abgrenzung aus- 
schlaggebend für die Beurteilung der Verfassungskonformität…“98 

 
Die deutschen Gerichte entwickelten daher Kriterien anhand man Hand- 
lungen eines Menschen seiner Rolle als Privatperson oder als Vertreter_in 
einer staatlichen Einrichtung oder Organisation zuordnen kann. Besonders 
die Entscheidung des BVerfG vom Dezember 2014 zu den Äußerungen 
von Ministerin Manuela Schwesig zum Landtagswahlkampf in Thüringen 
gibt detaillierte Anhaltspunkte.99 Hierbei ist bei der Betrachtung des je- 
weiligen Einzelfalls relevant ob die Vertreter_innen der staatlichen Organe 
in der relevanten Situation die Autorität, die die Stellung als Vertrter_in 
eines staatlichen Organs verleiht, oder staatliche Ressourcen eingesetzt 
haben, die anderen Bürger_innen nicht zur Verfügung stehen. Neben Sym- 
bolen von staatlichen Organen gilt dabei auch die Nutzung der Räum- 
lichkeiten dieser Organe als Anhaltspunkt.100 Aber auch z.B. Konten und 
Kanäle in den social media (Facebook, Twitter etc.) sind als staatliche Res- 
source zu qualifizieren.101 Abgrenzend werden z.B. Arenen angeführt wie 
Parteitage oder mediale Situationen, zu denen man aufgrund der eigenen 
Meinung gebeten wurde und nicht wegen der Position im staatlichen Ge- 
füge.102 

 
 
 

die Eigenschaft als Vertreter_in des Staates nicht vollständig verunmöglicht werden 
darf. 

97  Auch die Darlegungen des Thüringer Wissenschaftsministeriums 2017 lassen hier 
wenig Präzision erkennen (LT Drs. 6/4337; 6/4338). 

98       Barczack, NVwZ 2015, 1015; Einfügung LCG. 
99       BVerfGE 138, 102. 
100     BVerfGE 138, 102 (118ff.) 
101     ThürVerfGH, Urt. v. 8.6.2016 – VerfGH 25/15, S. 19f. 
102     BVerfGE 138, 102 (119f.) 
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Eine besondere staatliche Autorität als Vertreter_innen der Hochschule als 
öffentlicher Wissenschaftsbetrieb kommt in erster Linie den Hochschul- 
lehrer_innen zu. In III.2.a wurde bereits illustriert, dass die Hochschulleh- 
rer_innen die Hochschulen prägen, in dem sie ihre Fachgebiete frei in For- 
schung und Lehre zu vertreten haben. Ihre Autorität fließt mitunter aus 
ihrer exponierten wissenschaftlichen Autonomie, die ihnen, trotz ihrer 
Einbettung in das staatliche Gefüge, zukommt.103 Ihnen obliegt die Gene- 
rierung und Vermittlung von Erkenntnissen, das Auffinden von Wahr- 
heit104 (zur Wissenschaft s.u. IV.1.b.).105 Nach innen und außen wird diese 
Autorität durch den Titel „Professor“ angezeigt, der von Gesetzes we- 
gen106 nur von solchen Wissenschaftler_innen geführt werden darf, die 
nachgewiesen haben,107 dass sie zur eigenständigen Vertretung ihres Fa- 
ches in Forschung und Lehre fähig sind.108 Dies schließt indes nicht aus, 
dass innerhalb dieser Gruppe der Hochschullehrer_innen (Wissenschaft- 
ler_innen) eine Kompetenzdifferenz gegeben ist.109 Ihnen allen wird aber 
durch Rang und Titel eine außerordentliche Fähigkeit attestiert. Diese Son- 
derstellung müssen sie unbedingt bei solchen Äußerungen berücksichti- 
gen, die nicht durch die Wissenschaftsfreiheit gedeckt sind (s.a. IV.1.b.). 

 
 

103     BVerfGE 35, 79 (112 f.); 47, 327 (367); 88, 129 (136); 90, 1 (11 f.); 126, 1 (19). 
104  Damit liegt ein Unterschied zur Meinungsfreiheit vor. Siehe dazu Steinbach, JZ 2017, 

658f. 
105     Siehe u.a. BVerfGE 35, 79 (112). 
106   §§ 83ff. ThürHG für die ordentlichen Professoren. Auch der Mensch, dem nach § 88 

Abs. 4 ThürHG oder § 89 Abs. 7 ThürHG der Titel „Professor“ verliehen wurde, muss 
die Einstellungsvoraussetzungen für ordentliche Professoren genügen, ebenso gilt für 
Honorarprofessoren, die ebenfalls den Titel „Professor“ führen dürfen, dass sie gem. § 
90 ThürHG die Befähigung zur eigenständigen Vertretung eines Faches unter Beweis 
gestellt haben müssen. Auch an privaten Hochschulen unterliegt die Vergabe der Pro-
fessorentitel der staatlichen Aufsicht und Gewährleistung ihrer Kompetenz (§ 124 Abs. 
5, 6 ThürHG). Schließlich gibt es noch den Spezialfall des „außerplanmäßi- gen Pro-
fessors“. Diese Menschen haben gemäß § 62 Abs. 6 ThürHG ihre Lehrstuhl- reife 
(Siehe dazu auch Schwerdtfeger, WissR 12 (1979), 11f.) nachgewiesen und sich in 
Forschung und Lehre bewährt. Selbst die Privatdozent_innen verfügen über eine ge- 
schützte Bezeichnung und den besonderen wissenschaftlichen Nachweis. 

107  Habilitation und Juniorprofessur sind dabei äquivalente Qualifikationsnachweise 
Hartmer 2017, Rn. 69ff, 80, 109. Für beide ist die Promotion Voraussetzung (§§ 55, 
82 ThürHG). Die Ausbildung und Prüfung der Nachwuchswissenschaftler obliegt 
ebenfalls den Hochschulen (Epping 2017, Rn. 10f., 13ff.). 

108     Überblickend zum Titel „Professor“, siehe Berger/Gundling 2015, 91ff. 
109     BVerfGE 139, 148 (191f.). 
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c. Ergebnis 
Es kann soweit also festgehalten werden, dass es sich bei staatlichen oder 
zumindest staatlich mehrheitlich getragenen Hochschulen um Organe han- 
delt, die gegenüber politischen Parteien zur Neutralität verpflichtet sind.110 

Diese Stellung wirkt sich auch auf deren Mitglieder und Angehörigen aus. 
Auch diese sind in ihrer speziellen Eigenschaft als Vertreter_innen der 
Hochschule zur Neutralität verpflichtet. Ob Mitglieder und Angehörige 
von Hochschulen als Privatperson oder als Vertreter_in der Hochschule 
gehandelt haben, ist unter anderem daran festzumachen, ob sie Ressourcen 
oder Autorität, die mit dem staatlichen Organ verbunden ist, genutzt ha- 
ben. Darüber hinaus gibt aber auch gerade der Ort des Handelns (z.B. an 
der Hochschule) klare Anhaltspunkte, die aber keinesfalls hinreichend 
sind. Es ist indes immer eine konkrete und umfassende Einzelfallbetrach- 
tung notwendig, um eine treffende Einschätzung generieren zu können. 
Eine herausragende Stellung kommt den Hochschullehrer_innen zu, da 
Ihnen aufgrund ihrer Stellung im staatlichen Gefüge ein Mehr an Autorität 
verliehen wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110     Eine z.T. a.A. vertritt das Thüringer Wissenschaftsministerium, siehe LT Drs. 6/4337. 
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IV. Die Veranstaltung und die Neutralitätspflicht 

 
Zurück zum konkreten Ereignis. Zu unterscheiden sind aus rechtlicher 
Sicht mindestens vier Fragen, die zur Beantwortung der unter II. vorge- 
stellten Fragen führen, mit ihnen aber nur in Teilen kongruent sind: (1.) 
War die Veranstaltung als solche rechtmäßig? Und hatte man die AfD ein- 
laden müssen? (2.) War der Protest gegen die Veranstaltung, der im Rah- 
men der Veranstaltung zum Ausdruck gebracht wurde, unbedenklich? Und 
hätten die Verantwortlichen den Protest unterbinden müssen? 

 
1. Rechtmäßigkeit der Veranstaltung 

 
Verletzte die in Rede stehende Veranstaltung die Neutralitätspflicht des 
Staates, die diesem gegenüber deutschen politischen Parteien zukommt? 

 
a. Eine staatliche Veranstaltung? 

Zunächst ist dafür festzustellen, inwieweit es sich bei der Veranstaltung 
am 14. Juni 2017 um eine staatliche Veranstaltung handelte oder um eine 
private Veranstaltung von Studierenden. Hierzu ist in den Blick zuneh- 
men, wie die Ankündigung der Veranstaltung gestaltet war (siehe Ausfüh- 
rungen unter I.1. u.2.). Hier fällt auf, dass das offizielle Veranstaltungspla- 
kat sowohl mit dem Logo als auch mit dem offiziellen Schriftzug der Uni- 
versität versehen war. Darüber hinaus wurde die Veranstaltung per offizi- 
eller Pressemitteilung der Universität (also nach außen, über die Grenzen 
der Körperschaft hinaus gerichtet) beworben. Darin hat auch der Seminar- 
verantwortliche André Brodocz die Einladung an die außerhochschulische 
Öffentlichkeit betont (Öffnung gegenüber der Öffentlichkeit).111 

Die Veranstaltung wurde weiter sowohl vom Informationsdienst der Uni- 
versität „WortMelder“ und über das offizielle Facebook-Konto der Öffent- 
lichkeit (und damit nicht lediglich der Hochschulöffentlichkeit) angekün- 

 
 

111  Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 – 07.06.2017: „Eine perfekte Vorbe- 
reitung auf die Wahl – nicht nur für unsere Studierenden und Erstwähler. Im Gegenteil: 
Die Studierenden freuen sich ausdrücklich auf alle Erfurter Bürgerinnen und Bürger“ 
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digt. Überdies wurde diese auch durch die Staatswissenschaftliche Fakul- 
tät über ihr offizielles Facebook-Konto beworben.112 Es war also für den 
Außenstehenden als eine Veranstaltung der Universität Erfurt wahrzuneh- 
men, die an die Öffentlichkeit gerichtet wurde, zumal für hochschulfremde 
eine Differenzierung nicht zu leisten gewesen wäre. Das qualifiziert die 
Veranstaltung als öffentliche Veranstaltung der Universität und daher als 
staatliche Veranstaltung. Sie unterliegt damit unfraglich der Neutralitäts- 
pflicht. 

 
b. Eine wissenschaftliche Veranstaltung? 

Es wurde mitunter angeführt, dass es sich bei der Veranstaltung, weil es 
eine hochschulische Veranstaltung war, um eine durch die grundgesetzli- 
che Wissenschaftsfreiheit geschützte Veranstaltung gehandelt habe. Eine 
solche, pauschale Einordnung ist selbstverständlich nicht möglich – der 
bloße institutionelle Rahmen setzt nicht automatisch Freiheitsrechte frei. 
Es muss, um den Schutz zu aktivieren, eine materielle Wissenschaftlich- 
keit gegeben sein.113 Nicht alles was das Etikett „Wissenschaft“ trägt, ist 
tatsächlich Wissenschaft.114 Es ist daher vielmehr die Frage zu stellen: 
Was schützt die Wissenschaftsfreiheit? 
Bei der Einordnung hilft wieder das BVerfG durch seine Ausführungen 
weiter: „[Die] Freiheitsgarantie erstreckt sich […] auf alles was nach In- 
halt und Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der 
Wahrheit anzusehen ist.“115 Weiter konkretisiert das Gericht: 

 
„Den Kernbereich wissenschaftlicher Betätigung stellen die auf wissenschaftlicher Eigenge- 
setzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen bei der Suche nach 
Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe dar.“116 

 
 

112  Dass die Konten von staatlichen Organisationen/Einrichtungen etc. in den social media 
den Charakter eines offiziellen Kommunikationsweges der staatlichen Stelle besitzen, 
stellt der ThürVerfGH, Urt. v. 8.6.2016 – VerfGH 25/15, S. 19f. heraus. Dazu auch 
Gundling, ZLVR 2017, 22f. 

113  So reicht bspw. auch nicht die Selbstzuschreibung als wissenschaftlich nicht aus 
(BVerfGE 90, 1 (12)). 

114  Gusy, RuP 2017, 41. Thieme 2004, S. 77 spricht z.B. der Astrologie die Wissenschaft- 
lichkeit ab (auch Scholz, in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 5 Abs. 3, Rn 92). 

115     BVerfGE 35, 79 (113). 
116     BVerfGE 47, 327 (367) [Hervorhebung LCG]. 
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Grundsätzlich ist also auch die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnis, 
z.B. im Rahmen einer öffentlichen hochschulischen Veranstaltung (Leh-
re), durch die Wissenschaftsfreiheit geschützt. Möglicherweise ist der Teil 
der bloßen öffentlichen Präsentation der Seminarergebnisse von diesem 
Schutz gedeckt.117 Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass diesen 
eine fachliche Analyse zugrunde liegt: 

 
„Dabei haben sie [die Studierenden] untersucht, welche Lösungsansätze die Parteien in 
Deutschland dazu präsentieren und mit welchen Strategien sie in die Bundestagswahl im 
September gehen. Darüber hinaus haben sie sich mit unterschiedlichen Aspekten der Wahl 
und des Wählens befasst – beispielsweise mit psychologischen Faktoren, rechtlichen Grund- 
lagen, der Geschichte der Bundestagswahl oder der sozialstrukturellen Zusammensetzung 
des Bundestages.“118 

 
Auch die Erforschung der Programmatik und Zielsetzung einer Partei und 
die Verbreitung der Ergebnisse, ist (selbstverständlich) durch die Wissen- 
schaftsfreiheit gedeckt, erschließt sich ein solche Programmatik gerade 
nicht umfassend lediglich aus Partei- und Wahlprogrammen.119 Es ist ein 
planmäßiges Vorgehen zur Extraktion der Ausrichtung der Partei notwen- 
dig. 
Allerdings kann die Veranstaltung bereits dann nicht mehr als wissen- 
schaftlich qualifiziert werden, wenn Parteipolitiker in ihrer Funktion als 
Politiker_innen frei, im Rahmen der Veranstaltung mit Bezug zum Wahl- 
kampf, in Diskussionen mit der Öffentlichkeit zu Wort kommen – dies war 
jedoch konstitutiver Teil der Veranstaltung (s.o. I.1.). 
Der Wahlkampf ist gerade – folgt man den Ausführungen des BVerfG – 
eine „Situation, in welcher der politische Meinungskampf120 auf das 
höchste intensiviert ist.“121 Jedem sei klar, dass ein Politiker auf Veran- 
staltungen mit Wahlkampfbezug „seine Ansicht äußert und die Zuhörer 
mit ihr überzeugen oder überreden will.“122 Hier ist konzeptionell nicht  

 
117  Art. 5 Abs. 3 GG schützt auch die Verbreitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

(siehe BVerfGE 90, 1 (12). 
118     Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 – 07.06.2017. 
119     Gusy, RuP 2017, 42. 
120     Zur Bedeutung des Meinungskampfes jüngst Steinbach, JZ 2017, 658. 
121    BVerfGE 61, 1 (11) [Hervorhebung LCG]. 
122    BVerfGE 61, 1 (10). 
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mehr gewährleistet, dass die Veranstaltung hauptsächlich der Vermitt-
lung wissenschaftlicher Erkenntnisse und dem Austausch über diese 
dient. Es ist der wissenschaftliche Austausch hier strikt vom Meinungs-
austauch zu trennen.123 Die Veranstaltung, soweit sie eine Diskussions-
veranstaltung mit Parteipolitikern war, kann daher nicht als wissenschaft-
liche Veranstaltung qualifiziert werden124 – sie ist daher der Neutralitäts-
pflicht des Staates und in der Folge der Hochschule unterworfen. 

 
c. Einhaltung der staatlichen Neutralität? 

Wahrte die Veranstaltung die Chancengleichheit und damit die Neutralität 
des Staates gegenüber politische Parteien? In I.1. wurde dargelegt, dass 
Vertreter_innen von sechs politischen Parteien eingeladen wurden, die im 
Wahlkreis, zu dem die Universität Erfurt zugehörig ist, anzutreten beab- 
sichtigten. Sie zumindest haben ihre Teilnahme zugesagt. Dabei ist es un- 
erheblich, dass mitunter andere Vertreter_innen als die Direktkandidat_in- 
nen an der Veranstaltung teilnahmen.125 In jedem Fall deckt das Feld der 
teilnehmenden, eingeladenen Politiker_innen nur einen Ausschnitt der an- 
tretenden Parteien ab. Aus dem vorliegenden Material geht allerdings nicht 
hervor (s.o. I.1.), ob weitere Parteien, die im Wahlkreis Erfurt mit einem 
Direktkandidaten antreten, ebenfalls eingeladen wurden. Mit einem Di- 
rektkandidaten im Erfurter Wahlkreis tritt außerdem beispielsweise die 
Partei Piraten an.126 Die Frage nach der Einladung ist aber gerade zur Be- 
antwortung der rechtmäßigkeitsfrage relevant. 

 
123  Die Meinungsfreiheit schützt im Gegensatz zur Wissenschaftsfreiheit auch leichtfertig 

oder bewusst Unwahres sowie irreführende Äußerungen (siehe Thieme 2004, S. 77). 
Siehe dazu auch BVerfGE 138, 102 (119f.) oder Steinbach, JZ 2017, 661. 

124  Siehe dazu auch Otto, WissR 49 (2016), 146; Scholz in Maunz/Dürig GG, 79. EL Art. 5 
Abs. 3, Rn. 93. 

125  Für die Kapazitätsfrage kann die Beschränkung auf Parteien, die einen Direktkandida- 
ten aufgestellt haben relevant sein, dies ist jedoch von der tatsächlichen Entsendung 
durch die Partei zu trennen. 

126  Siehe zur Wahl des Direktkandidaten am 19. April 2017 unter http://piraten-er- 
furt.de/blog/piraten-erfurt-waehlen-direktkandidaten-fuer-wahlkreis-193-zur-bundes- 
tagswahl/; zuletzt abgerufen am 21. Juni 2017. Daneben hat auch die DKP einen Di- 
rektkandidaten für den Wahlkreis Erfurt-Weimar aufgestellt, siehe http://www.dkpt- 
hueringen.de/direktkandidat-markus-zieger/; zuletzt abgerufen am 21. April 2017. Die 
Wahlwerbung im Stadtgebiet von Erfurt legt außerdem Direktkandidaten der Partei 
Die Partei sowie der Marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) nahe. 

http://piraten-er-/
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Wurden die anderen Parteien zu dieser Veranstaltung ebenfalls geladen, 
so kann die Neutralitätspflicht gewahrt worden sein.127 Andernfalls ver- 
letzte die Veranstaltung Verfassungsrecht. 
Aufgrund der Ausgestaltung als offener Basar und der geringen Zahl an 
Direktkandidaten, die bis zu diesem Zeitpunkt benannt waren, entfalten 
Kapazitätsgrenzen – die grundsätzlich eine zulässige Beschränkung der 
Neutralitätspflicht darstellen können128 – hier keine Wirkung. So zeigt al- 
lein das Programm der Veranstaltung nur wenige zeitliche Doppelbele- 
gungen (s.o. I.1.); es wären also noch Freiräume für weitere Politiker_in- 
nen gewesen. 
Soweit mag dem Leser nun auch offenbar werden, dass eine Einladung der 
AfD und ihres Direktkandidaten rechtlich unausweichlich war, insbeson- 
dere bei diesem speziellen Veranstaltungsformat. Wöllte man den Auftritt 
der AfD in den Räumen der Hochschule vermeiden, so hätte man auch 
anderen politischen Parteien keinen Auftritt an dieser staatlichen Institu- 
tion erlauben dürfen. Fehlende veranstaltungsbedingte Relevanz oder Ak- 
zeptanz der Programmatik der Partei, dienen jedenfalls nicht zum Aus- 
schluss. 

 
d. Ergebnis 

Bei der Veranstaltung handelte es sich um eine staatliche, jedoch nicht um 
eine wissenschaftliche Veranstaltung, bei der folglich die Neutralität ge- 
genüber politischen Parteien zu wahren war. Daher war auch, soweit an- 
dere politischen Parteien geladen wurden, eine Einladung der AfD recht- 
lich unausweichlich. Dennoch könnte die Veranstaltung die Neutralitäts- 
pflicht des Staates verletzt haben, denn es waren nicht alle relevanten po- 
litischen Parteien unter den angekündigten, auskunftsgebenden Gästen. 
Eine endgültige Einschätzung kann im Rahmen dieser Darlegungen nicht 
geleistet werden. Festzuhalten ist: Wurden alle für den Wahlkreis relevan- 

 
 
 
 

127  Das Thüringer Wissenschaftsministerium vertritt hierzu eine andere Auffassung (sie-
he LT Drs. 6/4337). 

128  Kapazitätsgrenzen als Beschränkung siehe BVerfGE 14, 121 (134f.) und Ferreau, 
DÖV 2017, 495. 
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ten Parteien eingeladen und haben Teilnahmemöglichkeit nur nicht wahr- 
genommen, war die Veranstaltung rechtmäßig, andernfalls verstieß sie ge- 
gen Verfassungsrecht. 

 
2. Rechtmäßigkeit des Protests 

 
Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Veranstaltung konnte letztlich 
nicht abschließend geklärt werden. Davon unabhängig ist allerdings die 
Frage nach der Rechtmäßigkeit des Protestes gegen die Veranstaltung. 
Hier kann trotz eines Inforationsdefizits eine abschließende Einschätzung 
getroffen werden. 
Aus dem oben Dargelegten kann als relevanter Sachverhalt festgehalten 
werden: Der Protest der sich insbesondere gegen den AfD-Politiker Brand- 
ner richtete (Sprechchöre), aber auch gegen die Veranstaltung als solche 
und das hochschulische Veranstaltungsformat per se (Flugblatt; s.u. im 
Anhang), verhinderte zwar nicht den Fortgang einer öffentlichen, staatli- 
chen Veranstaltung (s.o. III.1.a.), dennoch ist von einer Beeinträchtigung, 
von einer Störung der Veranstaltung im KIZ zu sprechen. 

 
a. Schutz von Lehrveranstaltungen 

Könnte es sich bei der Veranstaltung des 14. Juni 2017 um eine Lehrver- 
anstaltung gehandelt haben? Zunächst gilt dazu festzuhalten, dass Lehr- 
veranstaltungen an Hochschulen einem besonderen, gar verfassungsrecht- 
lichen Schutz unterliegen. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ver- 
pflichtet dazu, die Lehrveranstaltung nicht in unzulässiger Weise zu stören 
– was indes eine Störung darstellt, ist im Einzelfall zu bewerten.129 Die 
Hochschullehrer_innen unterliegen hierbei zunächst dem Schutz der in 
Art. 5 Abs. 3 GG verbürgten Lehrfreiheit.130 Eine Störung von Lehrveran- 
staltungen ist nur mittels (Diskussions-)Beiträgen der Studierenden erlaubt 
möglich und geschützt – allerdings nicht grenzenlos. Es ist zumindest die 
erste Wortmeldung zulässig, die es ermöglicht seine Ansicht zu artikulie- 

 
 

129     So u.a. Lindner 2017, Rn. 163; Thieme 2004, Rn. 367. 
130  Scholz in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 5 Abs. 3, Rn. 104ff. i.V.m. Rn. 

130, 175; Jarass in Jarass/Pieroth GG 2016, Art. 5, Rn. 154. 
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ren. Weitere Wortmeldungen sind erst dann zulässig, wenn es den Lehren- 
den weiter möglich ist, die gewählten oder durch die Studien- und Prü- 
fungsordnungen vorgegebenen Lehrinhalte und -methoden zu verwirkli- 
chen.131 In die Einschätzung im konkreten Fall ist der Ausbildungsstand 
der teilnehmenden Studierenden, das Wesen und die Größe der Veranstal- 
tung sowie der Umfang des Lehrstoffes und dessen Lehrfortschritt mitein- 
zubeziehen – höheren Semestern ist mitunter ein Mehr an Verständnis für 
die Materie zu attestieren und in einer anderen Weise eine Teilnahme an 
der Diskussion zu ermöglichen. Die Einschätzung im konkreten Einzelfall 
obliegt den Lehrenden.132 

Bei der Veranstaltung am 14. Juni 2017 könnte es sich um eine für die 
Öffentlichkeit geöffnete Lehrveranstaltung133 gehandelt haben somit 
würde aus rechtlicher Sicht der besondere Schutz aktiviert sein. In der 
Pressemittelung heißt es: 

 
„Studierende der Universität Erfurt beschäftigen sich bereits seit Beginn des Sommersemes- 
ters im Studium-Fundamentale-Seminar ‚Die Qual der Bundestagswahl‘ mit dem Thema. 
Was sie gemeinsam erarbeitet haben, wollen sie am Mittwoch, 14. Juni, der Öffentlichkeit 
auf einem Informationsbasar vorstellen“134 

 
Diese Formulierung lässt keinen endgültigen Schluss über die konkrete 
Qualität der Veranstaltung zu, ebenso wenig, wie die Formulierung auf der 
Projektseite des Seminars: „Am Mittwoch, 14. Juni, präsentieren sie [die 
Studierende] von 13–17 Uhr die Ergebnisse ihrer Arbeit.“135 Offensicht-
lich handelte es sich nur bedingt um eine klassische, wissensvermittelnde 
Lehrveranstaltung, wie sie die Studierenden und Lehrende aus ihrem 
Hochschulalltag kennen. Wie allerdings Lehrveranstaltungen gestaltet 
sein können und müssen, ist wenig reguliert und damit ein weiter 

 

131     Allerdings beinhaltet die Lehrfreiheit auch ein großes Maß an Methodenfreiheit (s.u.). 
132     Pieroth 1975, S. 141ff. 
133  Geläufig ist dieses hochschulische Veranstaltungsformat insbesondere durch die Ring- 

vorlesungen (zur Öffentlichkeit siehe bspw. Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr. 
150/2015 – 08.12.2015, 31/2016 – 05.04.2016; 54/2017 – 13.06.2017 und zum Cha-
rakter der Lehrveranstaltung entsprechend im Veranstaltungsverzeichnis B Stu 2011 
MTG#01 SS 2017 0010065 ::115995::; WS 2015 0010079 ::91386:: etc. 

134    Universität Erfurt, Pressemitteilung Nr.: 50/2017 – 07.06.2017. 
135  Siehe https://projekte.uni-erfurt.de/wahl2017/infobasar-mit-erfurter-direktkandidaten/; 

zuletzt abgerufen am 26. Juni 2017 (Einfügung LCG). 
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Spielraum eröffnet – es gibt eine große Bandbreite an Methoden und kon- 
kreten Inhalten; den Lehrenden kommt hierbei eine sehr große Freiheit 
zu.136 

Relevant ist daher, ob die Veranstaltung am 14. Juni 2017 als Teil der 
Lehrveranstaltung vorgesehen war. Das Vorlesungsverzeichnis der Uni- 
versität gibt hier erhellende Anhaltspunkte, so wird in der Veranstaltungs- 
beschreibung angekündigt: „Diese Ergebnisse sollen dann auch öffentlich 
präsentiert werden; in welcher Form dies geschieht, wird dann im Seminar 
gemeinsam entschieden.“137 Deutlicher allerdings bekräftigt die Einord- 
nung als Lehrveranstaltung die im Vorlesungs-/Veranstaltungsverzeich- 
nis138 angegebenen139 Termine, darunter findet sich unter den ET (=Ein- 
zeltermine) der 14. Juni 2017 von 14 bis 20 Uhr.140 

Noch ein weiteres Argument spricht für das Wesen der Veranstaltung als 
Lehrveranstaltung. Eine parteipolitische Betätigung ist auf dem Campus 
gemäß der Hausordnung nicht zulässig.141 Einer solchen Betätigung gin- 
gen die geladenen Parteipolitiker_innen142 doch offensichtlich nach, wenn 
sie in das Gespräch mit der Öffentlichkeit traten (s.o. IV.1.b.). Im Rahmen 
einer Lehrveranstaltung steht indes die Wahl der Inhalte, Form und Me- 
thoden frei – das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit (hier im Besonde- 

 
 
 
 
 

136  Ein Blick in § 5 B-RahmenPO der Universität Erfurt zeigt die Bandbreite möglicher 
Lehre und die Unbestimmtheit der Kategorienbeschreibung. 

137  Universität Erfurt, Veranstaltungsverzeichnis, B Studium fundamentale, B Stu 2011 
MTG#02 SS 2017 0010046 ::120417: 

138  Die Universität nutzt derzeit auf uni-erfurt.de beide Bezeichnungen parallel. Da die Ver-
anstaltungsart Vorlesung aktuell auf dem Rückzug ist, mag Veranstaltungsverzeichnis 
treffender sein. 

139  Zu klären wäre über dies, ob die Räumlichkeit an die Lehrveranstaltung übergeben 
wurde oder eine vertragliche Nutzung gemäß II. Teil § 1 der Hausordnung vorliegt. 
Wäre der zweite Fall gegeben, schließt dies nicht endgültig aus, dass es sich um eine 
Lehrveranstaltung handelte. 

140  Universität Erfurt, Veranstaltungsverzeichnis, B Studium fundamentale, B Stu 2011 
MTG#02 SS 2017 0010046 ::120417: 

141     Siehe dazu I. Teil § 6 Abs. 2 Hausordnung der Universität Erfurt. 
142  I. Teil § 1 Abs. 2 S. 2 der Hausordnung der Universität Erfurt bindet neben den Mit- 

gliedern, Angehörigen und Nutzer_innen auch alles sich auf dem Gelände der Univer- 
sität sich Aufhaltenden. 
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ren der Lehrfreiheit) ist dabei – der deutschen Normenhierarchie entspre- 
chend – wirkungsstärker als die Hausordnung.143 Dass die konkrete, ein- 
zelne Veranstaltung nicht als wissenschaftlich zu klassifizieren ist (s.o. 
IV.1.b.), ist dabei im Ergebnis unerheblich. Die Grenzen findet die Lehr- 
freiheit neben der Treueklausel (Art. 5 Abs. 3 S. 2 GG) in der institutio- 
nellen Ausbildungsaufgabe der Universität, aber auch in der Wissenschaft- 
lichkeit der Lehrveranstaltung als Ganze.144 Dies schließt allerdings nicht 
aus, dass ein einzelner Teil der Veranstaltung nicht den Kriterien des Wis- 
senschaftlichen erfüllt, solange dieser nicht primär wissenschaftliche Teil 
der Lehrveranstaltung notwendig ist, um eine wissenschaftliche Erkennt- 
nis zu vermitteln. Mithin ist eine solche einzelne, als solche (isoliert be- 
trachtete) Veranstaltung innerhalb der Lehrveranstaltung, als Ausdruck 
der von Hochschullehrer_innen frei wählbaren Methode anzuerkennen.145 

Der Laie könnte nun einwenden, dass auch die Neutralitätspflicht für diese 
Veranstaltung entgegen der Ausführungen in IV.1., durch die Lehrfreiheit 
ausgehebelt werden könnte. Zunächst ist dabei auf die unterschiedliche 
Qualität der Rechtsnormen aufmerksam zu machen: 
Bei der Hausordnung der Hochschule handelt es sich lediglich um eine 
Satzung,146 bei der in Art. 21 Abs. 1 GG grundgelegten Neutralitätspflicht 
um einen Inhalt des Verfassungsrechts (s.o. III.1.). Es kollidieren mit der 
Lehrfreiheit und der Neutralitätspflicht zwei Güter der Verfassung. In ei- 
nem solchen Fall sind beide Güter so in ein Verhältnis zu setzen, dass sie 
möglichst optimal Verwirklichung finden können und keines der Verfas- 
sungsgüter vollständig zurücktreten muss – also leerläuft. Man nennt dies 
eine praktische Konkordanz.147 

 
 
 

143  Scholz in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 5 Abs. 3, Rn. 111; Jarass in Ja-
rass/Pieroth GG 2016, Art. 5, Rn. 139. 

144  Scholz in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 5 Abs. 3, Rn. 173f.; Jarass in Jarass/Pie- 
roth GG 2016, Art. 5, Rn. 139. 

145  Die Methodenfreiheit betont im Kontext des Neutralitätsdiskurses Gusy, RuP 
2017, 41f. 

146  Der Gesetzgeber hat durch § 3 Abs. 1 ThürHG die Thüringer Hochschulen dazu er- 
mächtigt ihren Rechtsraum selbst durch Satzungen auszugestalten (siehe dazu auch 
Blanke/Oberthür 2016, Rn. 67f.). 

147  Die praktische Konkordanz geht auf Konrad Hesse 1999, Rn. 72 zurück und fand in 
der Jurisdiktion des BVerfG Anerkennung (BVerfGE 77, 240 (255); 83, 130 (143)). 
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Durch die Verwirklichung der Neutralitätspflicht wird zwar die Lehrfrei- 
heit beschränkt, allerdings können die Hochschullehrer_innen abgesehen 
von dieser verfassungsimmanenten Schranke, weiter Inhalte, Form und 
Methoden in einem weiten Maße frei wählen – insbesondere, wenn man 
berücksichtigt, dass es sich im konkreten Fall der Veranstaltung im KIZ 
nur um einen kleinen Teil der Lehrveranstaltung handelte, bei dem der 
Rahmen der Lehrveranstaltung überdies, durch den Zugang der Öffent- 
lichkeit, erweitert war.148 Die Chancengleichheit kann z.B. aufgrund gege- 
bener Kapazitätsgrenzen durch die Räumlichkeit oder das mögliche Ge- 
samtzeitfenster innerhalb der Veranstaltung eingeschränkt werden, soweit 
diese Einschränkung auf einer objektiven Bemessungsgrundlage ba- 
siert.149 

Soweit also die Qualifikation als Lehrveranstaltung von den Veranstal- 
ter_innen/dem veranstaltenden Hochschullehrer nicht intendiert war, 
würde sich daraus eine Unrechtmäßigkeit der Veranstaltung am 14. Juni 
2017 generieren, aufgrund des Verstoßes gegen die Hausordnung der Uni- 
versität Erfurt. In der Gesamtsicht ist daher davon auszugehen, dass es sich 
bei der in Rede stehenden Veranstaltung um eine hochschulische Lehrver- 
anstaltung handelte, die für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Daher ist in 
der Folge der Protest als unzulässig zu qualifizieren. 

 
b. Versammlungsfreiheit in Hochschulräumen? 

Anders wäre die Rechtslage zu bewerten, wenn der Lehrveranstaltungslei- 
ter im Vorfeld und entgegen der Ankündigungen, diese Veranstaltung aus 
der Lehrveranstaltung herausgenommen hätte, die Veranstaltung also ex- 
plizit kein Teil der Lehrveranstaltung war und eine Anwesenheit der Semi- 
narteilnehmer fakultativ. In diesem Fall könnte der Protest durch die Ver- 
sammlungsfreiheit gedeckt sein. 

 
 
 

148  Siehe dazu die Terminübersicht unter Universität Erfurt, Veranstaltungsverzeichnis, B 
Studium fundamentale, B Stu 2011 MTG#02 SS 2017 0010046 ::120417: Der Großteil 
der Veranstaltung war gerade nicht für Öffentlichkeit geöffnet, über diesen kann keine 
Aussage getroffen werden. 

149  So ist z.B. die Zeit zur Darstellung der und Werbung für die Programmatik nach Ge- 
wicht der Parteien abstufbar (BVerfGE 14, 121 (3. Ls.)). 
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Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG/Art. 10 
ThürLV150 kommt auch den Studierenden an Hochschulen zu – allerdings 
weder in deren Räume noch auf deren Plätzen in unbeschränkter Weise.151 

Bei der konkreten Betrachtung ist zwischen Versammlungen unter freiem 
Himmel an Hochschulen (siehe dazu auch V.3.c.) und solchen in den 
Hochschulgebäuden, respektive Hochschulräumen, zu unterscheiden.152 

Im konkreten Fall handelte es sich offensichtlich um eine Protestversamm- 
lung innerhalb der Räume der Hochschule (hier: KIZ). In erster Linie han- 
delt es sich beim Grundrecht der Versammlungsfreiheit um ein Abwehr- 
recht gegenüber dem Staat. Unter III.2.a. wurde mit Verweis die Grund- 
rechtsverpflichtung des Staates herausgestellt, dass die Gewähr der Frei- 
heit unabhängig davon ist, in welcher Organisationsform der Staat den 
Menschen gegenübertritt, ob direkt ersichtlich oder in einer wie auch im- 
mer verdeckten oder provokativer formuliert, verschleierten Art und Wei-
se. Die in der Fraport-Entscheidung getroffenen Feststellungen führ- ten 
letztlich dazu, dass die Versammlungsfreiheit nicht nur für öffentliche 
Straßen und Plätze gilt, sondern auch für „Stätten außerhalb des öffentli- 
chen Straßenraums, an denen in ähnlicher Weise ein öffentlicher Verkehr 
eröffnet ist und Orte der allgemeinen Kommunikation entstehen.“153 Dies 
wird damit begründet, dass 

 
„[w]enn heute die Kommunikationsfunktion der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zu- 
nehmend durch weitere Foren wie Einkaufszentren, Ladenpassagen oder sonstige Begeg- 
nungsstätten ergänzt wird, […] die Versammlungsfreiheit für die Verkehrsflächen solcher 
Einrichtungen nicht ausgenommen werden [kann], soweit eine unmittelbare Grundrechtsbin- 
dung besteht oder Private im Wege der mittelbaren Drittwirkung in Anspruch genommen 
werden können.“154 

 
 
 

150  Art. 10 ThürLV unterscheidet sich von Art. 8 GG hauptsächlich in der Zuschreibung: 
Art. 8 GG spricht das Grundrecht allen Deutschen zu, Art. 10 ThürLV allen Bürgen – 
ein Ergebnis einer Kontroverse bei den Verfassungsberatungen (siehe dazu auch Lind- 
ner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thürin- 
gen 2013, Art. 10, Rn. 4, 8). 

151     Krause 1996, S. 554; Thieme 2004, Rn. 846. 
152     Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 61; Pieroth 1975, S. 171, 177. 
153     BVerfGE 128, 226 (252). 
154     BVerfGE 128, 226 (252); Anpassungen LCG. 
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Allerdings ist diese Ausweitung nicht schrankenlos anzunehmen. Insbe- 
sondere eröffnet die Versammlungsfreiheit 

 
„kein Zutrittsrecht zu beliebigen Orten. Insbesondere gewährt es dem Bürger keinen Zutritt 
zu Orten, die der Öffentlichkeit nicht allgemein zugänglich sind oder zu denen schon den 
äußeren Umständen nach nur zu bestimmten Zwecken Zugang gewährt wird.“155 

 
Es ist also zu fragen, inwieweit es sich bei den Universitätsgebäuden um 
einen der öffentlichen Straße ähnlichen öffentlichen Kommunikations- 
raum handelt. Zwar findet an der Universität Erfurt keine Zugangskon- 
trolle statt und auch die Gestaltung der Hausordnung verbietet der Öffent- 
lichkeit während der Öffnungszeiten nicht den Zugang zu den Universi- 
tätsgebäuden,156 allerdings konkretisiert das BVerfG die Räume, denen es 
eine Kommunikationsfunktion ähnlich von öffentlichen Straßen und Plät- 
zen zuspricht, nämlich Foren wie Einkaufszentren, Ladenpassagen oder 
sonstige Begegnungsstätten. Es orientiert sich dabei an einem Leitbild für 
öffentliche Foren: 

 
„Dieses ist dadurch charakterisiert, dass auf ihm eine Vielzahl von verschiedenen Tätigkeiten 
und Anliegen verfolgt werden kann und hierdurch ein vielseitiges und offenes Kommunika- 
tionsgeflecht entsteht. Abzugrenzen ist dies von Stätten, die der Allgemeinheit ihren äußeren 
Umständen nach nur zu ganz bestimmten Zwecken zur Verfügung stehen und entsprechend 
ausgestaltet sind.“157 

 
Ein solches Forum ist gerade im Vergleich mit Einkaufszentren oder La- 
denpassagen dem KIZ (das zwar Kommunikations- und Informationszent- 
rum heißt) nicht zuzusprechen. Diesem Gebäude kommen drei Aufgaben 
zu, zum einen (1) als Lehr- und Tagungsgebäude (Hörsaal- und Konfe- 
renzraumgebäude) und zum anderen (2) als Sitz des Universitätsrechen- 
und Medienzentrums (URMZ) mit verschiedenen Servicebüros für die 
Universitätsmitglieder und -angehörige und PC-Pools sowie für die Nutzer 
nicht sichtbar (3) als weiteres Bibliotheksmagazin. Weitere Aufgaben des 

 
 

155    BVerfGE 128, 266 (251). 
156  I. Teil §§ 1 Abs. 2, 3 Abs. 11, 4 der Hausordnung der Universität Erfurt legen 

nahe, dass die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist. 
157    BVerfGE 128, 226 (252). 
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Gebäudes sind nicht vorgesehen.158 Insbesondere kommt dem Gebäude 
nicht die Aufgabe einer öffentlichen Begegnungsstätte zu.159 

Es kann also soweit konstatiert werden, dass keine Versammlungsfreiheit 
– basierend auf der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG – für dir Räum- 
lichkeiten des KIZ anzunehmen ist. Diese Erörterung kann allerdings nicht 
pauschal auf die ganze Universität übertragen werden. Es ist die Qualität 
des öffentlichen Forums an jedem einzelnen Gebäude neu zu prüfen – es 
ist daher jedes Mal neu zu fragen, ob ein öffentliches Forum ausgemacht 
werden kann. 
Hochschulen können allerdings über Art. 8 GG hinausgehende Versamm- 
lungsrechte durch ihre Nutzungsbestimmungen einräumen.160 Die Haus- 
ordnung der Universität Erfurt sieht in ihrem zweiten Teil die Überlassung 
von Räumlichkeiten für wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen 
vor.161 Eine Protestversammlung fällt weder unter die Kategorie des Wis- 
senschaftlichen, noch unter die Kategorie des Kulturellen.162 Damit ent- 
fällt jeglicher Anspruch auf das Abhalten einer Protestversammlung.163 

Die Protestierenden haben durch ihre Versammlung164 im Weiteren zu- 
mindest gegen § 25 Abs. 1 S. 2 der Grundordnung der Universität Erfurt 
a.F. (im Zuge der Novelle von 2018 wurde 2019 eine neue GO UE er- 

 
158  Siehe dazu https://www.uni-erfurt.de/en/intranet/baumassnahmen/kiz/; zuletzt abgeru- 

fen am 27. Juni 2017. 
159  Bestärkend wirkt, dass die Hausordnung lediglich eine zweckbestimmte Nutzung zu- 

lässt (I. Teil § 3 Abs. 1) und Lärm vermieden werden soll, um die hochschulische Auf- 
gabenerfüllung nicht zu beeinträchtigen (I. Teil § 3 Abs. 2). Diese Einordnung wird 
auch nicht dadurch hinfällig, dass im KIZ Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einladen. 

160  Pieroth 1975, S. 178. Thieme 2004, Rn. 846 leitet aus dem Selbstverwaltungsrecht 
der Hochschulen ab, dass die Hochschulen Raum für hochschulpolitische Meinungs-
bildung grundsätzlich zur Verfügung stellen müssen. 

161     II. Teil § 1 der Hausordnung der Universität Erfurt. 
162  Zum Kulturbegriff siehe Heßelmann in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Ver-

fassung des Freistaats Thüringen 2013, Art. 30 Rn. 4 
163  Anders ist es einzuordnen, wenn die Hochschule eine Versammlung innerhalb einer 

Hochschule zulässt. Diese unterliegt entsprechend dem weitreichenden Grundrecht auf 
Versammlungsfreiheit (Pieroth 1975, 178f. in Bezug auf Quilisch). Allerdings muss 
Raum für hochschulpolitisches geboten werden siehe Thieme 2004, Rn. 846. 

164  Der Begriff der Versammlung ist nicht unumstritten. Zweckmäßig ist der Versamm- 
lungsbegriff weit auszulegen (Deutelmoser, NVwZ 1999, 240ff.) Es ist dabei zumin- 
dest erheblich, dass mehrere Menschen zusammenkommen, durch einen gemeinsamen 
Zweck oder Willen innerlich verbunden, um an der öffentlichen Meinungsbildung teil- 
zuhaben. Dabei können die Formen sehr vielfältig sein (Jarass in Jarass/Pieroth GG 
2016, Art. 8, Rn. 3; Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 8 Rn. 44; Höf- 

http://www.uni-erfurt.de/en/intranet/baumassnahmen/kiz/%3B
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lassen) sowie gegen den I. Teil § 3 Abs. 2 der Hausordnung der Univer- 
sität Erfurt verstoßen, die jegliche Störung des geordneten Universitätsbe- 
triebes untersagt, unter anderem auch die Erzeugung von Lärm z.B. hier 
im Foyer, an das Büros, Hörsäle etc. angrenzen. 

 
c. Verstoß gegen die Neutralitätspflicht? 

Nachdem in III.2.b. gezeigt wurde, dass auch Mitglieder und Angehörige 
der Hochschule, sobald sie als Vertreter_innen der Hochschule auftreten, 
zur Neutralität verpflichtet sind, erscheint es möglich, dass die Protestie- 
renden gegen die staatliche Neutralitätspflicht gegenüber politischen Par- 
teien verstoßen haben. Im Besonderen vor dem Hintergrund, dass – trotz 
der weitreichenden Kritik, die auch die Lehrveranstaltung und den Studi- 
enbereich umfasste – hauptsächlich die Auftrittszeit des AfD-Politikers 
Brandner durch die Protestierenden gestört wurde (s.o. I.2.). Mithin ist die 
Neutralität damit verletzt, jedoch ist die Frage inwieweit die Protestieren- 
den (soweit sie mit der Hochschule in Verbindung standen) der Neutralität 
verpflichtet gewesen wären? Können sie zur Sphäre des Staatlichen zuge- 
ordnet werden? 
Dass die Abgrenzung zwischen Auftreten als Vertreter_in eines staatlichen 
Organs und Privatperson nicht einfach und pauschal getroffen werden 
kann, wurde unter III.2.b. bereits angesprochen. Es ist auch hier der jewei- 
lige Einzelfall zu betrachten. Die Protestierenden am 14. Juni 2017 im KIZ 
gaben sich nicht offensichtlich als Studierende der Universität Erfurt aus 
– die Räumlichkeiten sind, wie dargestellt, auch der Öffentlichkeit zu- 
gänglich gewesen. Durch die Präsenz und Sprechchöre kann auch keine 
Nutzung von staatlicher Autorität und Ressourcen angenommen werden, 
der bloße Rückgriff auf die Räumlichkeiten ist – insbesondere unter Be-
rücksichtigung der ausdrücklichen Öffentlichkeit der Veranstaltung – 
nicht ausreichend. Soweit kann keine Verletzung der Neutralitätspflicht 
ausgemacht werden. 

 
 

ling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 14, 20). Die h.M. lässt dabei zwei Personen ausrei- 
chen, mitunter wird auch vertreten, dass es sich um mindestens drei (dazu Baudewin 
2014, S. 115ff., Rn. 214ff.; Thiel 2016, § 18 Rn. 3, 6 oder Gusy 2017, S. 258, Rn. 413) 
oder sieben Personen handeln muss (Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I. 
Rn. 66ff.; Höfling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 13). 
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Das Flugblatt, das aus der Gruppe der Protestierenden unter den Anwesen- 
den verbreitet wurde (s.o. I.2.), verändert allerdings das Auftreten der da- 
ran Beteiligten. Hierauf zeichneten mehrere Hochschulgruppen verant- 
wortlich.165 Es ist daher der Status der Hochschulgruppen näher in den 
Blick zunehmen und die Frage zu stellen: Was sind Hochschulgruppen? 
Wie sind sie aus rechtlicher Sicht einzuordnen? 
Eine Legaldefinition gibt es für die Figur der Hochschulgruppe nicht.166 

Die Universität Erfurt definiert in ihrem Glossar auf ihrer Internetpräsenz 
Hochschulgruppen wie folgt: „An der Universität Erfurt gibt es eine Viel- 
zahl an Studierenden, die sich auch außerhalb des Studiums engagieren. 
Sie schließen sich meist in Hochschulgruppen zusammen.“167 Es handelt 
sich also um einen Verbund von Studierenden der Hochschule – dies legt 
die Bezeichnung „Hochschulgruppe“ bereits nahe.168 Zugleich reduziert 
diese Bezeichnung den Zusammenschluss nicht eo ipso nur auf Studie- 
rende, sondern erscheint dieser unproblematisch auch auf weitere Mitglie- 
der und Angehörige der Hochschule ausweitbar.169 Hochschulgruppen 
sind auf längere Zeit ausgelegte, freiwillige Zusammenschlüsse von Per-
sonen, die gemeinsam einen Zweck verfolgen und sind somit von der 
Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG geschützt.170 Treten also 
Hochschulgruppen auf, dann treten so Mitglieder und Angehörige einer  
 

 
165  Zur Zurechenbarkeit siehe bspw. die Ausführungen BVerfG, Urt. v. 17.01.2017, 2 

BVB 1/13, Rn. 560ff. Und dazu Leggewie/Lichdi/Meier, RuP 2017, 152f. 
166  Weder das ThürHG, die GO UE oder die Satzung der Studierendenschaft der Universi- 

tät Erfurt regulieren Hochschulgruppen. Hochschulen können indes Regelungen zu 
Hochschulgruppen treffen, müssen dabei die Neutralitätspflicht wahren (Thieme 2004, 
Rn. 845). 

167  https://www.uni-erfurt.de/studium/erstsemester/glossar/; zuletzt abgerufen am 28. Juni 
2017. 

168  Mitunter organisieren sich diese auch hochschulübergreifend (Krüger 1996, S. 594), 
allerdings ist für diese Betrachtung die Vereinigung auf Hochschul-/lokaler Ebene rele- 
vant. 

169  Thieme 2004, Rn. 845 vertritt die Auffassung, dass Hochschulgruppen lediglich aus 
Studierenden zusammengesetzt sind. Dies unterminiert indes nicht die Einordnung, 
dass es sich bei den Mitgliedern der Hochschulgruppen um eine Vereinigung von 
Hochschulmitglieder und -angehörige handelt. 

170  Scholz in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 9 Rn. 146; darüber hinaus können 
diese auch den Schutz von Art. 4 Abs. 1 u. 2; 5 Abs. 1 GG genießen, siehe Krüger 
1996, S. 594. 

http://www.uni-erfurt.de/studium/erstsemester/glossar/%3B
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Hochschule in dieser Eigenschaft auf,171 sie unterliegen dennoch keinem 
Genehmigungsvorbehalt.172 Eine bloße Registrierung ist indes zulässig.173 

Die Universität Erfurt zeigt deren Verbundenheit mit der Hochschule 
durch eine Auflistung174 und einer kurzen Vorstellung175 der Hochschul-
gruppen auf der Internetpräsenz. In jedem Fall – und trotz der zum Teil 
erkennbaren Nähe zu politischen Parteien – verbietet sich auf dem Cam-
pus eine parteipolitische Betätigung (s.o. IV.2.a.), auch für die Hoch-
schulgruppen, aber erwächst aus diesem Wesen auf die Notwendigkeit 
der Neutralität? 
Dies ist ebenso wenig pauschal zu beantworten, aber zumindest dann zu 
bejahen, wenn Ressourcen der Hochschule oder einer ihrer Untergliede- 
rungen eingesetzt werden (Räumlichkeiten176, Kopierer etc.), die anderen 
– Hochschulfremden – nicht zur Verfügung stehen. In diesem konkreten 
Fall der Flugblattaktion vom 14. Juni 2017 würde sich also eine Neutrali- 
tätspflicht ergeben, wenn die Flugblätter nicht privat gedruckt wurden, 
sondern über die Infrastruktur der Universität, soweit keine Nutzungsge- 
bühr dafür privat aufgebracht wurde.177  Diese Konstellation – also sobald 

 
 

171  Thieme 2004, Rn. 845 befürwortet die besondere rechtliche Verpflichtung, wenn Hoch- 
schulgruppen an Hochschulen wirken. 

172  An Schulen wird mitunter ein Genehmigungsvorbehalten für Vereinigungen als ge- 
rechtfertigt angesehen (von Münch, Bonner Kommentar, Art. 9 Rdnr. 99). Mitunter 
wird dies auch für Hochschulen bejaht (Positionen dargestellt bei Pieroth 1975, S. 
161f.) Dies ist für Hochschulen nicht anzunehmen (Scholz in Maunz/Dürig GG, 49. EL 
2016, Art. 9, Rn. 146; a.A, Pieroth 1975, S. 162f.). Allerdings kommt Hochschulen das 
Recht Vereinigungen nach Maßgabe des Art. 9 Abs. 2 GG zu verbieten (Scholz in 
Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 9, Rn. 146; a.A, Pieroth 1975, S. 162f. Er verortet 
die Verbotsbefugnis beim Innenministerium.). 

173  Ein hochschulisches Vereinigungs-/Hochschulgruppenregister stellt keine unzulässige 
Begrenzung der Vereinigungsfreiheit dar, siehe Pieroth 1975, S. 164ff. 

174  https://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/; zuletzt abgerufen am 28. Juni 
2017. 

175  Siehe bspw. https://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/politik-wirtschaft/; 
zuletzt abgerufen am 28. Juni 2017. 

176  Gemäß II. Teil § 2 Abs. 1 der Hausordnung haben Hochschulgruppen einen Anspruch 
auf Überlassung von Hochschulräumen, 

177  Als der Autor in einer Hochschulgruppe aktiv war, war es gewöhnlich, dass Hoch- 
schulgruppen ihre Kopien unentgeltlich im Büro des Studierendenrates anfertigen durf- 
ten. In diesem Fall (der Studierendenrat ist Organ der verfassten Studierendenschaft, 
einer rechtsfähigen Teilkörperschaft der Hochschule; siehe § 72 Abs. 1 ThürHG (§ 22 
GO UE) i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Satzung der Studierendenschaft der Universität Erfurt) 
wäre die Neutralitätspflicht verletzt. 

http://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/%3B
http://www.uni-erfurt.de/campus/hochschulgruppen/politik-wirtschaft/%3B
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Ressourcen der staatlichen Sphäre (hier: Studierendenschaft) eingesetzt 
wurden – würde zu einer Verletzung der Neutralitätspflicht führen. 

 
d. Notwendigkeit des Einschreitens? 

In der Folge stellt sich die Frage, inwieweit eine Unterbindung des Protes- 
tes geboten gewesen wäre, gerade wenn man beachtet, dass die vorherge- 
henden Ausführungen zeigten, dass der Protest in jedem Fall unrechtmä- 
ßig war. Ist dies zu bejahen, ist weiter zu zeigen, wer dazu berechtigt, res- 
pektive verpflichtet, gewesen wäre. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Wahrung der Ordnung und damit 
auch des Hausrechts an Hochschulen zunächst den Leiter_innen – also den 
Präsident_innen – zukommt.178 Es gehört zu den explizit rechtlich vorge- 
sehenen Aufgaben dieser Position (§ 30 Abs. 2 ThürHG). Das Hausrecht 
sichert den Hausfrieden und damit den ordnungsgemäßen Ablauf des Vor- 
lesungs-, Studien-, Prüfungs- und Benutzungsbetriebes sowie des Verwal- 
tungsganges.179 Mittels Hausrecht können sich störend verhaltende Men- 
schen verwiesen werden.180 Selbstverständlich gilt beim Hausrecht, das 
für Hochschulen gewohnheitsrechtlich schon vor der Zeit des GG be-
stand, heute das verfassungsrechtlich garantierte Übermaßverbot.181 

Den Hochschullehrer_innen kommt über ihre Lehrfreiheit gegenüber der 
Hochschule der Anspruch zu, dass ihre Lehrveranstaltungen störungsfrei 
ablaufen. Die Hochschule hat also dafür zu sorgen, dass Störungen besei- 
tigt werden.182 Hierbei ist – bevor ein Hausverweis183 ausgesprochen wird 
– auf mildere Mittel zurückzugreifen und die Störer_innen anzuweisen, 

 
 
 
 
 
 

178  Dieses wäre bereits ohne gesonderte Ermächtigung anzunehmen (Tettinger WissR 16 
(1983), 225f.). 

179      Krause 1996, S. 566f. 
180      Tettinger, WissR 16 (1983), S. 228f.; Thieme 2004, Rn. 370. 
181     Siehe dazu Tettinger, WissR 16 (1983), S. 227ff., 230. 
182     So u.a. Jarass in Jarass/Pieroth GG 2016, Rn. 154. 
183  Beim Hausverweis handelt es sich um einen Verwaltungsakt (siehe Tettinger, 

WissR 16 (1983), 230f.). Entsprechend ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet (§ 40 
Abs. 1 VwGO). 
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die Störung zu unterlassen.184 Letztlich kann die Hausverweisung – man- 
gels eigener Ordnungskräfte – auch unter der Hinzuziehung der Polizei 
erreicht werden.185 

Diesen Weg, das Recht auf einen störungsfreien Ablauf in Anspruch zu 
nehmen, wollte der Leiter der Veranstaltung Professor Brodocz explizit 
nicht gehen (s.o. I.2.). 
Könnte darüber hinaus aber eine – dem Willen des Hochschullehrers ent- 
gegenlaufende – Verpflichtung bestanden haben, dieses Recht einzufor- 
dern? 
Auch den Studierenden einer Hochschule kommt das Recht zu, dass ihre 
Lehrveranstaltungen ordnungsgemäß und störungsfrei abgehalten werden. 
Da sich in dem Fall einer stark beeinträchtigenden Störung das Ermessen 
der Hochschullehrer_innen auf die Störungsbeseitigung reduziert, ist diese 
anzustreben und deren Vollzug herbeizuführen – es besteht eine Verpflich- 
tung zur Beseitigung der Störung.186 

Wie in I.2. erwähnt, wurde der zuständige Hochschullehrer darauf ange- 
sprochen, er solle störungsbeseitigend auf das Geschehen einwirken. Es ist 
leider nicht bekannt, von wem diese Bitte ausging – es ist nur bekannt, 
dass sie nicht von den Politiker_innen ausging. Wenn sie allerdings von 
Seiten der Studierenden artikuliert wurde, die diese Lehrveranstaltung be- 
legt hatten, so hätte der verantwortliche Hochschullehrer entsprechend 
handeln müssen. Ging die Bitte von anderen aus, so hätte die Handlungs- 
pflicht aus dem Grund der Gewährung störungsfreier Lehre nicht bestan- 
den. Der grundsätzlich ebenfalls mögliche Abbruch der Veranstaltung187 

 
 

184     Tettinger, WissR 16 (1983), 239. 
185  Das Thüringer Polizei- und Ordnungsrecht sieht für diesen Fall gar den Einsatz der Po- 

lizei vor. § 2 Abs. 1 S. 1 ThürPAG weist der Polizei die Aufgabe zu Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Die notwendigen Legaldefinitionen 
steuert das ThürOBG hinzu. § 54 Nr. 1 ThürOBG stellt fest, dass die Unverletzlichkeit 
staatlicher Veranstaltungen (in diesem konkreten Fall s.o. IV.1.a.) zum Wesen der öf- 
fentlichen Sicherheit gehört. Ist ein Schaden für die öffentliche Sicherheit absehbar be- 
steht eine „konkrete Gefahr“ i.S.d. § 54 Nr. 3 a) ThürOBG, zu deren Beseitigung die 
Polizei ermächtigt ist. Die Hinzuziehung der Polizei bejahen auch Lindner 2017, Rn. 
163, Fn. 343; Thieme 2004, Rn. 370. 

186  Lindner 2017, Rn. 163, beachte dort auch Fn. 343. Auch Thieme 2004, Rn. 370: OVG 
Berlin, WissR 8 (1975), 183; OVG Saarlouis WissR 5 (1972), 87. 

187     Bspw. Thieme 2004, Rn. 370. 
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wäre im Fall der Veranstaltung vom 14. Juni 2017 nicht in Frage gekom- 
men, da hier ein tiefergreifenderer Verstoß gegen die Neutralitätspflicht 
hervorgerufen worden wäre.188 

Es ist weitergehend zu fragen, ob eine Verpflichtung zum Einschreiten 
aufgrund der Gewährung der Chancengleichheit gegenüber politischen 
Parteien bestanden hätte. Entfaltete die Neutralitätspflicht des Staates eine 
Pflicht zu Störungsbeseitigung oder wirkt ein Unterlassen als Neutralitäts- 
verletzung? 
Zwar gehört es zum Wesen der freien politischen Willensbildung, dass po- 
litische Parteien sich unterschiedlich Gehör und Geltung verschaffen, zu- 
gleich darf eine Ungleichbehandlung der einen Partei gegenüber der ande- 
ren nicht von staatlicher Seite ausgehen. Bei der Ermittlung inwieweit der 
Staat diskriminierend (respektive begünstigend) eingegriffen hat, sind die 
tatsächlichen Auswirkungen erheblich.189 In diesem Einzelfall ist konkret 
herauszustellen, ob das bewusste Nichteingreifen einen ungerechtfertigten 
Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG (s.o. 
II.1.) darstellt. Betrachtet man nochmals die Konzeption der Veranstaltung 
(s.o. I.1.), so wird deutlich, dass die Parteipolitiker zu unterschiedlichen 
Zeiten die Veranstaltung besuchten. Eine Veranstaltung, die als Basar an- 
gelegt ist, nimmt konzeptionell in Kauf, dass der Besucherstrom und der 
von den Besuchern ausgehende Lärmpegel eine unterschiedliche akusti- 
sche Reichweite der Politikeraussagen erzeugt. Dies ist ohne Frage hinzu- 
nehmen. Betrachtet man das vom AfD-Politiker Brandner in den Umlauf 
gebrachte Foto, wird deutlich, dass Menschen, die in seinem direkten Um- 
feld gestanden haben, seinen Worten vermutlich folgen konnten.190 Soweit 
könnte man zwar eine Beeinträchtigung konstatieren, aber keinen Verstoß 
gegen die Neutralitätspflicht – alle Parteipolitiker konnten sich gegenüber 
einem daran interessierten Kreis artikulieren. 

 
 
 

188  Die zu garantierende Chancengleichheit (s.o. II.1.) wäre tiefergehend verletzt worden, 
da noch Vertreter anderer Parteien nach dem AfD-Politiker Brandner vorgesehen ge- 
wesen wären (s.o. I.1.). 

189     Pieroth in Jaras/Pieroth GG 2016, Art. 21 Rn. 16a, 19. 
190  Siehe https://www.Facebook.com/photo.php?fbid=738553076324832; zuletzt abgeru- 

fen am 20. Juni 2017 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=738553076324832%3B
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Allerdings ist davon auszugehen, dass die Plätze begrenzt waren, von de- 
nen man den Worten des Politikers unter dem Eindruck des Protestes fol- 
gen konnte. Sollte also die angesprochene Bitte (gegen den Protest vorzu- 
gehen) von jemanden gekommen sein, der den Worten des AfD-Politikers 
folgen wollte, dies aber, bedingt durch den Lärmeintrag des Protestes, 
nicht konnte, dann hätte dies ebenfalls, zur Wahrung der verfassungsrecht- 
lich garantierten Chancengleichheit, ein Eingreifen notwendig gemacht, 
beruht die augenscheinliche Chancendifferenz gerade auch auf dem ge-
wählten Veranstaltungsformat. 
Abschließend ist festzustellen, dass es Anhaltspunkte gibt, dass der Protest 
– notfalls auch mit Einsatz der Polizei – hätte unterbunden werden müssen. 
Endgültig kann aber, auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden In- 
formationen, keine Antwort gegeben werden. 

 
e. Ergebnis 

Es wurde in den vorausgehenden Darlegungen herausgestellt, dass der ge- 
gen den Auftritt des AfD-Politikers und das Lehrveranstaltungsformat ge- 
richtete Protest in jedem Fall unzulässig war. Sollte es sich um eine Lehr- 
veranstaltung gehandelt haben, was nach den äußeren Umständen sehr 
wahrscheinlich erscheint, genießt diese einen besonderen verfassungs- 
rechtlichen Schutz. In jedem Fall konnten sich die Protestierenden am 14. 
Juni 2017 im KIZ auch nicht auf die Versammlungsfreiheit berufen, viel- 
mehr verstießen sie durch ihren Protest gegen die Grundordnung sowie 
gegen die Hausordnung der Hochschule. 
Inwieweit der Protest als solcher die verfassungsrechtlich verbürgte Neut- 
ralitätspflicht verletzte, ist abhängig davon, wo und mit welchen Mitteln 
die Flugblätter hergestellt wurden. 
Soweit es sich bei der Veranstaltung am 14. Juni 2017 auch um den Teil 
einer Lehrveranstaltung gehandelt hat und die Bitte zur Unterbindung der 
Störung von Seiten der Studierenden kam, die diese Lehrveranstaltung be- 
legt hatten, wäre der Lehrende und in der Folge die Hausrechtsausübenden 
dazu verpflichtet gewesen, die Störung der Veranstaltung zu beseitigen. 
Ebenso hätte diese Verpflichtung bestanden, wenn jemand, der diese Ver- 
anstaltung besuchte, aufgrund des Protestes gegen den eigenen Willen 
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nicht in der Lage gewesen war, den Worten des AfD-Politikers Brandner 
(oder anderer Politiker_innen) zu folgen. 
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V. Abgrenzung zum Fall Gauland 2015 
 

In den Diskussionen zur Veranstaltung am 14. Juni 2017 wurde immer 
wieder der Vergleich zur Veranstaltung mit dem AfD-Politiker Alexander 
Gauland am 23. Januar 2015 an der Universität Erfurt gezogen. Eine Ver- 
anstaltung, die an der Universität sowie über diesen Kreis hinausgehend, 
ähnlich viel Aufsehen erregte, wenn gar nicht noch mehr. Allerdings un- 
terscheiden sich beide Veranstaltungen fundamental.191 

Die notwendige Differenzierung zwischen den beiden Veranstaltungen 
konnte in den Diskussionen nicht ausreichend vermittelt werden und es 
erscheint daher unausweichlich hier erneut darzustellen, welches Wesen 
die Veranstaltung im Januar 2015 aufwies (2.). 
Ob es eine Unterscheidung in der Zulässigkeit des Protestes gab, wird im 
Anschluss illustriert (3.). In jedem Fall dienen die Darlegungen dazu, ei- 
nen anderen Aspekt des hochschulischen Umgangs mit extremen Parteien 
einzuordnen. Zugleich zeigen sie Möglichkeiten und Grenzen des zulässi- 
gen Protestes auf. 

 
1. Das Ereignis 

 
Den kurzen Aufenthaltszeiten an den Universitäten ist es geschuldet, dass 
ein nicht unerheblicher Teil der aktuellen Studierenden die Ereignisse 
nicht selbst erlebt haben, sie höchstens aus den Erzählungen oder der 
Presse kennen. Was hat sich dabei zugetragen? Alexander Gauland war an 
diesem Freitag im Januar 2015 einer Einladung der frischgegründeten 
AfD-nahen ‚Campus Alternative‘ unter ihrem Sprecher Konstantin 

 
 

191     Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Autor am 23. Januar 
2015 ebenfalls als störend Applaudierender im Hörsaal anwesend war, nicht aber in 
dieser Eigenschaft am 14. Juni 2017. Diese unterschiedliche Handlungsweise soll kein 
Ausdruck der Änderung seiner Einstellung zur politischen Partei der AfD darstellen. 
Daher ist es dem Autor allerdings möglich, kleinere Vervollständigungen der Pressebe- 
richterstattung vorzunehmen. Dieser Beitrag wird indes nicht auf die politiktheoreti- 
sche Kritik an der Handlungsweise eingehen. 
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Steinitz192 gefolgt193 und sollte im Hörsaal 6 des Lehrgebäudes 2 der Uni- 
versität einen Fachvortrag – eine (primär) parteipolitische Betätigung ist 
mit der Hausordnung der Universität unvereinbar (s.o. IV.2.a) – zum 
Thema ‚Kalter Krieg 2.0‘194 halten und dabei dem Publikum das Verhält- 
nis zu Russland erörtern. Da der geladene Redner nicht zu Wort kam, ist 
für die Einschätzung uneingeschränkt anzunehmen, dass ein Fachreferat 
und keine parteipolitische Veranstaltung geplant war.195 Zuvor war der 
Vortrag kurzfristig vom Audimax der Universität aufgrund einer bautech- 
nischen Sperrung des Audimax-Gebäudes,196 in den deutlich kleineren 
Hörsaal 6 verlegt worden.197 

Im direkten Vorfeld der Veranstaltung der „Campus Alternative“ wurde in 
einem der benachbarten Räumen eine, von mehreren hochschulnahen Ini- 
tiativen, organisierte Diskussionsveranstaltung zu Rechtspopulismus unter 
dem Titel ‚Argumente statt Angst‘ abgehalten. Deren Besucher wechsel- 
ten nach der Veranstaltung zu der geplanten Vortragsveranstaltung von 

 
 
 
 
 

192  Der Erfurter Student Steinitz trat nicht nur damals medial in Erscheinung (Otto: „Bis(s) 
zum Staatsanwalt: Trubel um AfD-Veranstaltung in Erfurt nun Fall für Justiz“, Artikel 
in der Thüringer Landeszeitung (TLZ) vom 27. Januar 2015; 
http://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Bis-s-zum-Staatsanwalt-Trubel-um- 
AfD-Veranstaltung-in-Erfurt-nun-Fall-fuer-Jus-1788504578; zuletzt abgerufen am 27. 
Juni 2017).) sondern auch nochmals 2017, als er als Aussteiger von Zeit-Campus por- 
traitiert wurde (Jacobs: „AfD. Der Aussteiger“ Artikel auf zeit.de 
(http://www.zeit.de/campus/2017-02/afd-aussteiger-fluechtlingspolitik-angela-merkel- 
cdu/komplettansicht; zuletzt abgerufen am 27. Juni 2017). Dort stellt er sich als Veran- 
stalter dar und zeigt auch seine Positionen auf, die er innerhalb der AfD innehatte. 

193  Schauka: „AfD-Veranstaltung an Erfurter Uni endet mit Polizeieinsatz“, Artikel der 
Thüringer Allgemeinen (TA) vom 24. Januar 2015 (http://www.thueringer-allge- mei-
ne.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/AfD-Veranstaltung-an-Erfurter-Uni- 
endet-mit-Polizeieinsatz-163061648; zuletzt abgerufen am 24. Juni 2017). 

194  Winter: „Kanoniere von Erfurt“, Artikel des Spiegels vom 30/2015 vom 18. Juli 2015 
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-136751567.html; zuletzt abgerufen am 24. Juni 
2017). 

195     Andernfalls hätte man eine Einordnung anhand des Gesagten vornehmen können. 
196  Diese hält bis dato an (Stand 27. Juni 2017; erst zum Sommersester 2017 wurden die 

Seminarräume im Audimax wieder freigegeben). 
197  „AfD-Vize Gauland in Erfurt: Ausfall wegen Beifall“, Artikel auf localtimes-erfurt.de; 

ohne Datum, wohl 23./24. Januar 2015 (http://localtimes-erfurt.de/afd-vize-gauland-in- 
erfurt-ausfall-wegen-beifall/; zuletzt abgerufen am 25. Juni 2017). 

http://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Bis-s-zum-Staatsanwalt-Trubel-um-
http://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Bis-s-zum-Staatsanwalt-Trubel-um-
http://www.zeit.de/campus/2017-02/afd-aussteiger-fluechtlingspolitik-angela-merkel-
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-136751567.html%3B
http://localtimes-erfurt.de/afd-vize-gauland-in-
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Alexander Gauland.198 Der Hörsaal 6 war fast vollständig besetzt. Der Zu- 
gang zum Hörsaal wurde durch eigenes Sicherheitspersonal der Veranstal- 
ter_innen kontrolliert.199 

Die Veranstaltung konnte zunächst ordnungsgemäß begonnen werden. 
Was dann passierte, wurde mitunter als ‚Tumult‘200, „massive akustische 
Störungen“201 o.ä. beschrieben. 
Am Beginn der Veranstaltung stand ein am Flügel vorgetragenes Musik- 
stück. Nach dessen Ende brandete ein Applaus der Zuhörer_innen auf, der 
nicht nachließ. Es mischten sich zudem Zugabe-Rufe mit hinzu. Am Ende 
der Ereignisse im Hörsaal waren auch ‚Haut ab!‘-Rufe zu vernehmen.202 

Außerdem versammelte sich vor dem Zugang zum Hörsaal sowie vor des- 
sen Fenstern weitere Menschen, die ihren Protest bisweilen lautstark be- 
kundeten.203 Von einem Sturm des Hörsaals zu sprechen (wie die BILD) 
ist allerdings übertrieben.204 Am Ende wurde Alexander Gauland unter 
umfangreichem Polizeischutz aus dem Hörsaal und vom Campusgelände 
begleitet.205 

Die Veranstaltung bildete den Auftakt ähnlicher Aktionen an deutschen 
Hochschulen.206 Auch die Erfurter Veranstaltung kam nicht ohne verletze 
Menschen – und damit erhöhtem Aufsehen – aus. Eine Studierende wurde 
im Rahmen der Veranstaltung von der AfD-Politikerin Wiebke Mushal, 
MdL, gebissen. Letztere bestritt dies vehement.207 Allerdings verlief die 
Anzeige und die damit einhergehenden Ermittlungen – wie das Magazin 
Der Spiegel dies bezeichnete – im Sande.208 

 
198     Siehe Artikel auf localtimes-erfurt.de, 23./24. Januar 2015. 
199     Otto, TLZ, 27. Juni 2015. 
200  Schütze: „Tumult an Universität in Erfurt: AfD-Abgeordnete soll Gegendemonstrantin 

gebissen haben“, Artikel in der Ostthüringer Zeitung (OTZ) vom 26. Januar 2015 ( 
201     Schauka, TA, 24. Januar 2015. 
202     Siehe Artikel auf localtimes-erfurt.de, 23./24. Januar 2015. 
203     Schauka, TA, 24. Januar 2015. 
204  „Studenten stürmen Veranstaltung mit AfD-Politiker“, Nachricht auf BILD vom 23. 

Januar 2015 (http://www.bild.de/bildlive/2015/21-afd-stoerung-39476024.bild.html; 
zuletzt abgerufen am 26. Januar 2017). 

205     Siehe Artikel auf localtimes-erfurt.de, 23./24. Januar 2015. 
206     Siehe timeline bei Pauli: „Die AfD an deutschen Unis Dilemma der Meinungsfreiheit“, 

Artikel in der tageszeitung (TAZ) vom 2. Februar 2017 (http://www.taz.de/!5377591/; 
zuletzt abgerufen am 26. Juni 2017). 

207     Otto, TLZ, 27. Januar 2015. 
208     Winter, Der Spiegel 30/2015. 

http://www.bild.de/bildlive/2015/21-afd-stoerung-39476024.bild.html%3B
http://www.bild.de/bildlive/2015/21-afd-stoerung-39476024.bild.html%3B
http://www.taz.de/!5377591/%3B
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In jedem Fall war diese Veranstaltung und die Ereignisse in deren Umfeld 
mindestens ebenso lange Teil der Diskussionen im Universitätsleben der 
Erfurter Universität, wie die unter I.1. beschriebenen Ereignisse und 
brannte sich in das Gedächtnis ihrer Mitglieder und Angehörigen ein. 

 
2. Zulässigkeit der Veranstaltung 

 
Zeigte sich, dass die Veranstaltung ‚Qual der Wahl‘ 2017 möglicherweise 
durch ihre Konzeption den Rahmen des Rechtmäßigen verlassen hat, ist 
auf die Unterschiede der in V.1. beschrieben Veranstaltung aufmerksam 
zu machen. Dabei ist zunächst für die weitere Einordnung zentral, dass es 
sich bei der hier in Rede stehenden Veranstaltung nicht um eine staatliche 
Veranstaltung handelte. In diesem Fall und im Gegensatz zu der Veran- 
staltung am 14. Juni 2017, waren nicht Mitglieder oder Angehörige der 
Hochschule – in ihrer Funktion als solche – Veranstalter_innen, sondern 
die ‚Campus Alternative‘. Bei der ‚Campus Alternative‘ handelte es sich 
um eine Hochschulgruppe. Hochschulgruppen wurden unter IV.2.c. als 
eine spezielle Organisation, eine Vereinigung von Mitgliedern und Ange- 
hörigen der Hochschule beschrieben. Sie haben sich aufgrund eines ge- 
meinsamen Interesses zusammengeschlossen und treten als organsierte 
Vertreter_innen ihres Interesses auf. Berechtigt mag nun der Laie fragen, 
wo nun der Unterschied zum IV.2.c. möglicherweise rechtswidrigen Han- 
deln liegt. Der Unterschied ist in den Veranstalter_innen und die sich dar- 
aus generierenden Rechte und Pflichten auszumachen. 
Beim unter I. beschriebenen Ereignis handelte es sich wie in IV.1.a. dar- 
gelegt um eine staatliche Veranstaltung, da eine staatliche Körperschaft 
offiziell dazu eingeladen hat und diese damit mittelbar als Veranstaltende 
auftritt (siehe u.a. Plakat und Pressemitteilung) – im konkreten Fall oben 
(s.o. I.) die Universität Erfurt (diese Qualifikation wäre allerdings schon 
gegeben, wenn es sich lediglich um eine der Teilkörperschaften der Hoch- 
schule handelt, so die Fakultäten oder die Studierendenschaft209). Einen 

 

209  Hochschulen und die unter diesen befindlichen Teilkörperschaften, sind trotz ihrer Fä- 
higkeit Grundrechte einzuklagen, Einrichtungen des Staates (BVerfGE 15, 256 (262)). 
Analog ist dies aufgrund ihres Körperschaftsstatus auch für die verfasste Studierenden- 
schaft anzunehmen. Zwar gibt es mit den Religionsgemeinschaften eine Ausnahme der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, die keinen Teil der mittelbaren Staatsverwaltung 
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dementsprechenden Status kann man den Hochschulgruppen jedoch nicht 
zusprechen. 
Darüber hinaus wurde auch nicht über entsprechende, der Hochschule o- 
der ihrer Untergliederungen vorbehaltene Kanäle Werbung für die Veran- 
staltung weiterverbreitet (z.B. via Pressemitteilung der Hochschule210) o- 
der anderweitig zur Bekanntheit der Veranstaltung beigetragen – die 
Hochschule oder ihre körperschaftlichen Untergliederungen haben sich 
die Veranstaltung nicht durch entsprechendes Handeln zu eigen ge- 
macht.211 Es ist die Veranstaltung als eine private Veranstaltung in den 
Räumen einer staatlichen Einrichtung (s.o. III.2.a.) zu behandeln. 
Die Universität kann – soweit es sich um wissenschaftliche oder kulturelle 
Veranstaltungen handelt – Räume an studentische Interessengruppen über- 
lassen.212 Durch die Überlassung der Räumlichkeit ändert sich nicht der 
Status der Veranstaltung, der Rahmen der Hochschule bedingt jedoch den 
besonderen Rechtsrahmen der an Thüringer Hochschulen herrscht – so 
kann die rechtsfähige Körperschaft die Nutzung, legitimiert durch und un- 
ter Wahrung höherrangigeren Rechts, per Satzung reglementieren.213 

Die Hausordnung der Universität Erfurt sieht so beispielsweise vor, dass 
die Nutzer_innen214 keine der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
zuwiderlaufenden Ziele verfolgen dürfen. Es obliegt den Nutzer_innen für 
Sicherheit und Ordnung zu sorgen – soweit ist auch der Einsatz des Si- 
cherheitsdienstes durch die HSG „Campus-Alternative“ nicht zu kritisie-
ren215 –, jedoch lediglich solange sie dazu tatsächlich in der Lage  

 
darstellt, ein ähnlicher Sonderfall ist allerdings für die verfasste Studierendenschaft 
nicht anzunehmen (siehe zum Sonderfall der kirchlichen Körperschaften (Quaas, 
NVwZ 2009, 1401). 

210  Siehe dazu Archiv der Pressemitteilungen der Universität Erfurt 2015 
(https://www.uni-erfurt.de/uni/einrichtungen/presse/pressemitteilungen/2015/; zuletzt 
abgerufen am 25. Juni 2017). 

211  Dazu entsprechend ThürVerfGH, Urt. v. 08.06.2016 – VerfGH 25/15, S. 19f. Die Ver- 
breitung von Informationen kann eine Änderung der Zuordnung staatlich/privat bewir- 
ken. 

212     Siehe dazu II. Teil § 1 Abs. 1 u. 2 Kat. I c) der Hausordnung der Universität Erfurt. 
213     So z.B. durch die Hausordnung. Hier gilt II. Teil § 3 besonderer Beachtung. 
214     Hierbei kommt es selbstverständlich auf die Veranstaltenden an. 
215  Nach Otto, TLZ, 27. Januar 2015 kritisierte der Universitätspräsident Walter Bauer- 

Wabnegg den Einsatz von fremden Sicherheitspersonal auf dem Campus (Bei Campus- 
festen, auch der Fachschaften, ist das mittlerweile Normalität, gar von der Hochschul-
leitung gefordert). 

http://www.uni-erfurt.de/uni/einrichtungen/presse/pressemitteilungen/2015/%3B
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sind, andernfalls ist es den Präsident_innen und den Kanzler_innen zu-
gewiesen die Veranstaltung, zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung – 
aufzulösen.216 
Es sind soweit keine Gründe erkennbar, die eine Zulässigkeit der Veran- 
staltung eines Fachvortrages – der sich eventuell, wenngleich unwahr- 
scheinlich, auch unter das Attribut wissenschaftlich, aber zumindest unter 
das Attribut kulturell subsumieren lässt217 – infrage stellen. Da es sich um 
eine Veranstaltung einer studentischen Interessensgemeinschaft handelte, 
ist darüber hinaus – bei der derzeit rechtlichen Ausgestaltung218 – auch 
kein Spielraum für die Hochschule auszumachen, solchen Veranstaltun- 
gen einen Raum zu versagen.219 Die Hochschule musste der ‚Campus-Al- 
ternative‘ einen Raum zuweisen. 

 
3. Zulässigkeit des Protests 

 
Wie allerdings verhält es sich mit der Rechtmäßigkeit des massiven Pro- 
testes? Musste der Protest gegen die staatliche Veranstaltung vom 14. Juni 
2017 als rechtswidrig eingeordnet werden (s.o. IV.2.), ist nun in der Folge 
er Protest gegen diese Veranstaltung näher in den Blick zu nehmen. Dieser 
trat am 23. Januar 2015 in drei unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. 
Zum einen ist der Protest im Hörsaal zu betrachten (a.), zum anderen ist 
der Protest vor dem Hörsaal (b.) sowie der im Freien – vor dem Lehrge- 
bäude – einzuordnen (c.). Alle drei Situationen unterfallen unterschiedli- 
chen rechtlichen Regelungen. Dass diese auf den ersten Blick ähnlich er- 

 
 

216     Siehe II. Teil § 3 Abs. 3 u. 4 der Hausordnung der Universität Erfurt. 
217  Zum Kulturbegriff siehe Heßelmann in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, 

Verfassung des Freistaats Thüringen 2013, Art. 30 Rn. 4; zur Wissenschaft s.o. IV.1.b. 
218   Es besteht keine verfassungsrechtliche Pflicht die Zuweisung von Räumen außerhalb 

der gesetzlich und verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben der Hochschule, ins- 
besondere nicht aus Art. 8 GG; sobald entsprechende Zuweisungen allerdings zugelas- 
sen werden Könnte ein Anspruch aus Art. 3 GG entstehen (siehe dazu Pieroth 1975, S. 
77). 

219  Handelt es um Veranstaltungen der Kat. I so normiert die Hausordnung: „Die Zuwei- 
sung von Räumen für Veranstaltungen der Kategorie I erfolgt durch die für die Raum- 
koordinierung zuständige Stelle in der Abteilung Studium und Lehre.“ (II. Teil § 2 
Abs. 1 der Hausordnung) Es ist also ein Raum zuzuweisen, solange keine Gefährdung 
der Ordnung und Sicherheit gegeben ist (II. Teil § 2 Abs. 6 der Hausordnung). 
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scheinenden Situationen unterschiedlichen rechtlichen Bewertungsvo- 
raussetzungen unterliegen, stieß in der Auseinandersetzung an der Univer- 
sität nicht selten auf Unverständnis. 

 
a. Protest im Hörsaal 

Aufgrund des andauernden Applaudierens – offensichtlich eine Form des 
Protests – war ein ordnungsgemäßer Ablauf der geplanten Vortragsveran- 
staltung nicht möglich. In jedem Fall handelt es sich um Protesttätigkeit 
innerhalb eines geschlossenen Raumes.220 Allerdings genießen nur zuge- 
lassene Versammlungen innerhalb der Hochschulräume die Freiheitsga- 
rantien des Art. 8 Abs. 1 GG; durch das Umfunktionieren anderer Veran- 
staltungen zu einer (Protest-)Versammlung221 kann nicht der Schutz der 
grundgesetzlichen Versammlungsfreiheit aktiviert werden.222 

Der Hörsaal war durch die Universität zur Abhaltung eines von einer stu- 
dentischen Interessengemeinschaft organisierten Fachvortrages überlas- 
sen, nicht für eine Versammlung.223 Diese studentische Interessengemein- 
schaft regulierte auch den Zugang (s.o. V.1 u. 2.). Die Veranstalter_innen 
haben im Rahmen der Veranstaltung für Sicherheit und Ordnung zu sor- 
gen. Gelingt ihnen das nicht, obliegt es der Leitung der Hochschule die 
Veranstaltung aufzulösen.224 Der Einsatz von Gewalt zur Aufrechterhal- 
tung von Sicherheit und Ordnung ist indes weder den Veranstalter_innen, 
noch der Hochschulleitung direkt und selbstständig gestattet.225 Es steht 
der Hochschulleitung, als Inhaber des Hausrechts, allerdings frei, Polizei- 
kräfte hinzuzuziehen, um den zuvor zu erteilenden Verweis von Störer_in- 
nen auch gegenüber diesen durchzusetzen (s.o. IV.2.d.).226 

 
 

220     Abgrenzung bei Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 8, Rn. 133f. 
221  Legt man den Versammlungsbegriff an, nachdem die Versammelten durch einen ge- 

meinsamen Zweck oder Willen verbunden sein müssen (s.o. IV.2.b.), so waren die Men-
schen im Hörsaal in mindestens zwei Versammlungen zu unterteilen. 

222     Pieroth 1975, S. 178f. 
223     Annahme des Verfassers. 
224     II. Teil § 3 Abs. 3 u. 4 Hausordnung der Universität Erfurt. 
225  Thieme 2004, Rn. 370. Tettinger, WissR 16 (1983), S. 231 führt dies auf den Mangel 

eigener Vollzugskräfte zurück. 
226  Zwar kommt den Veranstalter_innen bei Versammlungen (unter dem freien Himmel in 

geschlossenen Räumen) die Ordnungsgewalt zu, allerdings obliegt der Ausschluss von 
Teilnehmer_innen (unter Zwang) nur der Polizei. In geschlossenen Räumen stützt sich 
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Am Ende wurde die Veranstaltung, im Beisein des Präsidenten der Hoch- 
schule, durch die Veranstalter_innen aufgelöst. Die hinzugezogenen Poli- 
zeikräfte sollten augenscheinlich weniger die Veranstaltung auflösen, als 
vielmehr den Referenten beim Verlassen des Hörsaales schützen. 
Aus öffentlich-rechtlicher Sicht erscheint kein rechtswidriges Verhalten 
vorzuliegen; eine möglicherweise privatrechtlich-vertragliche Verbunden- 
heit zwischen den Teilnehmer_innen und den Veranstalter_innen, die zi- 
vilrechtliche Ansprüche begründen könnte, ist augenscheinlich ebenfalls 
nicht gegeben. Allenfalls könnte von einzelnen Teilnehmer_innen ein 
strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen. Ein solches ist für die hier 
zu treffende Einordnung irrelevant, allerdings auch nicht ersichtlich. 

 
b. Protest vor dem Hörsaal 

Da nicht alle Interessierten (respektive Protestierwilligen) Platz im Hör- 
saal fanden, bildete sich zunächst auch vor dem Hörsaal eine Ansamm- 
lung227 von Menschen. Aus dieser heraus taten manche Wartenden ihren 
Unmut kund – sowohl gegen den verwehrten Einlass, als auch gegen die 
Veranstaltung allgemein. 
Den Ausführungen unter IV.2.b. folgend, ist zunächst zu feststellen, dass 
es sich beim potentiellen Versammlungsplatz nicht um ein öffentliches 
Kommunikationsforum handelt. Dies ist beim Schauplatz, dem Lehrge- 
bäude 2 der Universität, schon deshalb abzulehnen, da es sich um ein rei- 
nes Büro- und Lehrgebäude handelt. Entsprechend kommt den Menschen 
die sich darin aufhalten – ganz entsprechend wie unter IV.2.b. dargestellt 
– die Pflicht zu, die Störung des Hochschulbetriebes zu vermeiden, insbe- 
sondere ist Lärm zu vermeiden. In der Regel wird dieses Lehrgebäude nur 
zu den universitären Zwecken der Forschung und Lehre sowie ausnahms- 
weise zu kulturellen Veranstaltungen betreten. 
Soweit die dort versammelten Menschen den Einlass zu einer Veranstal- 
tung begehrten, die ordnungsgemäß im Lehrgebäude abgehalten werden 
sollte, ist ihnen der Aufenthalt vor den entsprechenden Räumlichkeiten 

 

der Verweis auf das Hausrecht und unter freiem Himmel auf den polizeilichen Platz- 
verweis. (Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 373f., Rn. 7). 

227  Ansammlungen unterscheiden sich von Versammlungen dadurch, dass die dort vorzu- 
findenden Mensen zwar den individuell gleichen, nicht aber einen gemeinsamen 
Zweck verfolgen (Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I. Rn. 69ff.). 
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nicht zu beanstanden. Dass in Ansammlungen von Menschen der Lärmpe- 
gel höher ist, als bei sich vereinzelt aufhaltenden Menschen ist eine Bin- 
senweisheit, ebenso, dass man bei zunehmender Anzahl der dort befindli- 
chen Menschen ein weiteres Ansteigen erwarten kann. Die Ansammlung 
von Menschen und das Ansteigend es Lärmpegels sind nicht per se unzu-
lässig. Sollte allerdings der Hochschulbetrieb dadurch gestört worden 
sein, wäre das Verhalten der Menschen nicht mehr im Einklang mit der 
Hausordnung und die Hochschulleitung zu Maßnahmen der Beseitigung – 
unter Wahrung des Übermaßverbotes – berechtigt (s.o. IV.2.d.). In die-
sem Fall hätte der Universitätspräsident Walter Bauer-Wabnegg aufgrund 
seiner Anwesenheit selbst entsprechende Maßnahmen einleiten kön-
nen.228 Ein regulatives Verhalten des Universitätspräsidenten ist aller-
dings unterblieben. 

 
c. Protest vor dem Lehrgebäude 

Neben dem Protest im Lehrgebäude formierte sich, als Nebenprodukt, eine 
Protestkundgebung vor dem Lehrgebäude 2. Da aus diesem Grund unprob- 
lematisch davon auszugehen ist, dass es sich bei dieser Versammlung um 
eine – auf die öffentliche Meinungsbildung zielende229 – Spontanver- 
sammlung230 gehandelt hat, ist ein mögliches, gesetzlich vorgesehenes An- 
meldeerfordernis gegenstandslos.231 Art. 8 GG schützt genuin Spontanver- 
sammlungen, also nicht organisierte und unangemeldete Versammlungen. 

 

228  Gemäß I. Teil § 7 Abs. 3 der Hausordnung der Universität könnte außerhalb der 
Dienstzeit der Hausmeister der Universität entsprechend die Durchsetzung der Haus- 
ordnung veranlassen. Durch die Anwesenheit des Präsidenten war die Norm gegen- 
standslos. 

229  Dass Versammlungen heute immer noch ein wichtiges Instrument des politischen Mei- 
nungskampfs bildet unterstützt auch Baudewin 2014, S. 127, Rn. 258. 

230  Zur Abgrenzung: Im Gegensatz zu Eilversammlungen haben Spontanversammlungen 
keine Veranstalter_innen. Eilversammlungen bedürfen im Gegensatz zur Spontanver- 
sammlung einer Anmeldung; es entfällt lediglich die Anmeldefrist (siehe dazu 
Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 180f., Rn. 8ff.; Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 357, 
Rn. 4; Höfling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 22f., 64). Veranstalter_innen sind solche 
Menschen die planen, organisieren, einladen oder bewirken, dass die Versammlung 
stattfinden kann (Baudewin 2014, S. 115, Rn. 219). 

231  Spontane Versammlungen unterliegen selbst dann dem verfassungsrechtlichen Schutz 
aus Art. 8 GG, wenn sie sich z.B. andernorts gegen die Auflösung einer zuvor stattge- 
fundenen Versammlung richtet (Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 8, 
Rn. 46, 77; Jarass, in Jarass/Pieroth GG 2016, Art. 8, Rn. 4.). Dass dieses auch für 
Hochschulflächen gilt nimmt auch Thieme 2004, Rn. 846 an. 
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In der Brokdorf-Entscheidung stellt das BVerfG fest: „Das Recht, sich un- 
gehindert und ohne besondere Erlaubnis mit anderen zu versammeln, galt 
seit jeher als Zeichen der Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit des 
selbstbewußten Bürgers.“232 Die Menschen, die der Zugang zum Hörsaal 
verwehrt wurde, versammelten sich vor dem Lehrgebäude, um ihren Un- 
mut über die Veranstaltung zu artikulieren. 
Davon losgelöst ist die Entscheidung über Versammlungen, die zur Ab- 
haltung auf dem Hochschulgelände angemeldet wurden, bei der Hoch- 
schulleitung anzunehmen (zuständige Versammlungsbehörde233).234 

Ob sich diese spontane Versammlung störend auf die Veranstaltung im 
Hörsaal 6 hätte auswirken können, ist für die rechtliche Einordnung daher 
irrelevant, da es – salopp ausgedrückt – nichts zu stören gab. Der möglich- 
erweise zu störende Fachvortrag wurde in Hörsaal 6 gar nicht erst begon- 
nen (s.o. V.1.). 
Nachdem unter IV.2.b. die rechtliche Situation zur Versammlungsfreiheit 
in Hochschulräumen dargestellt wurde, ist nun ein Blick auf die Versamm- 
lungsfreiheit unter freiem Himmel235 auf dem Hochschulgelände zu wer- 
fen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verbürgt die Durchführung 

 
 

232     BVerfGE 69, 315 (343); auch bspw. Höfling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 42. 
233     Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 354f., Rn. 20ff. 
234  Zwar ordnet § 15 Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Ge- 

schäftsbereich des Innenministeriums vom 15. April 2008 die Zuständigkeit der An- 
meldung den Landkreisen und kreisfreien Städten zu (und in unaufschiebbaren Fällen 
den Dienstkräften der Polizei), dennoch ist die in III.2.a. illustrierte exklusive Stellung 
der Hochschulen und das daraus fließende Bedürfnis der selbstverantworteten Verwal- 
tung zu würdigen. Die Entscheidung über Versammlungen und von diesen ausgehen- 
den Störungen können bedeutende Auswirkungen auf den Hochschul- und vor allem 
Wissenschaftsbetrieb entfalten. Es ist daher die Entscheidung darüber der Hochschule 
zu zuordnen, die diese nach Maßgabe der Gesetze zu treffen hat. Die Aufrechterhal- 
tung der Ordnung obliegt gemäß § 28 Abs. 2 S. 1 ThürHG den Präsident_innen, daher 
ist innerhalb der Hochschule die Entscheidung darüber letztlich bei diesen zu verorten 

235  Unter freiem Himmel ist erheblich ob ein Publikum freien Zugang zum Versamm- 
lungsort hat, es ist also unerheblich ob der Ort überdacht ist. Es ist also die Frage, ob 
der Zugang durch besondere Vorrichtungen kontrolliert wird (so ist ein nach oben offe- 
nes Stadion ein geschlossener Raum, allerdings kann ein Einkaufszentrum dem Norm- 
zweck entsprechend als unter freiem Himmel eingeordnet werden). Siehe dazu BVer- 
fGE 128, 226 (252); Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 8, Rn. 133f.; 
Jarass, in Jarass/Pieroth GG 2016, Art. 8, Rn. 18ff. (a.A. bei Thiel 2016, § 18 Rn. 9; 
Schenke 2016, S. 238 Rn. 362; VGH Mannheim, NVwZ 1998, 763 vertreten die An- 
sicht, dass der Erwerb von Eintrittskarten nicht der Öffentlichkeit entgegenstehen). Der 
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von Versammlungen überall dort, wo ein allgemeiner öffentlicher Verkehr 
eröffnet ist.236 

 
„Vor allem innerörtliche Straßen und Plätze werden heute als Stätten des Informations- und 
Meinungsaustausches sowie der Pflege menschlicher Kontakte angesehen. In verstärktem 
Maß gilt dies für Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche. […] Entsprechendes gilt 
aber auch für Stätten außerhalb des öffentlichen Straßenraums, an denen in ähnlicher Weise 
ein öffentlicher Verkehr eröffnet ist und Orte der allgemeinen Kommunikation entstehen. 
[…] Grundrechtlich ist auch unerheblich, ob ein solcher Kommunikationsraum mit den Mit- 
teln des öffentlichen Straßen- und Wegerechts oder des Zivilrechts geschaffen wird.“237 

 
Entsprechend dieser Definition ist das Campusgelände als öffentlicher 
Kommunikationsraum einzuordnen, in dem die Versammlungsfreiheit 
zum Tragen kommt. Insbesondere, wenn man in die Betrachtung mitein- 
bezieht, dass der Campus der Erfurter Universität zumindest von einem 
durchgängigen Rad- und Fußgängerweg durchzogen ist, parkähnlich aus- 
gestaltet wurde und über Bänke, öffentliche Cafés etc. verfügt, die zu Ver- 
weilen und Begegnen einladen und mithin nicht nur der Hochschule ver- 
bundenen Menschen zugänglich sind.238 

Versammlungen unter freiem Himmel unterliegen aufgrund des durch die 
Öffentlichkeit gegebenen, höheren Gefährdungspotentials für grundge- 
setzliche Rechte Dritter oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ent- 
sprechend Art. 8 Abs. 2 GG239 einem Gesetzesvorbehalt.240 Allerdings 
kann das Hochschulgesetz – und in dessen Folge erlassene Hausordnungen 

 
höhere Schutz für Versammlungen in geschlossenen Räumen kann zudem mit der ex- 
klusiven Privatheit, mit dem Schutz der Privatsphäre begründet werden (Baudewin 
2014, S. 146, Rn. 318). 

236     BVerfGE 128, 226 (251). 
237     BVerfGE 128, 226 (251f.). 
238  So gilt die Versammlungsfreiheit „dort, wo die Verbindung von Ladengeschäften, 

Dienstleistungsanbietern, Restaurationsbetrieben und Erholungsflächen einen Raum 
des Flanierens schafft und so Orte des Verweilens und der Begegnung entstehen.“ 
(BVerfGE 128, 226 (253); Hervorhebung LCG). 

239     Soll eine Versammlung aufgrund der Kundgabe gewisser Inhalte verboten werden, ist 
indes Art. 5 GG und dessen Schranken einschlägig (BVerfGE 90, 241 (246); Baudewin 
2014, S. 143ff., Rn. 390ff.). Über die gesetzliche Beschränkung der Meinungsfreiheit 
hinausgehend, dürfen keine Einschränkungen der Versammlungsfreiheit vorgenommen 
werden, auch nicht mit der Rechtfertigung „Schutz der öffentlichen Ordnung“ (BVer- 
fGE 111, 147 (157); siehe auch Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 362f., Rn. 23f.). 

240     Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. EL 2016, Art. 8, Rn. 132f. 
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sowie die darauf basierende Wahrnehmung des Hausrechts – keinen Ein- 
griff in die Versammlungsfreiheit rechtfertigen (siehe dazu auch Art. 19 
Abs. 1 GG).241 Entsprechend des grundrechtlichen Schutzes und unter den 
einschränkenden Maßgaben des § 15 VersG ist ein Eingriff in die Ver- 
sammlungsfreiheit auf dem Hochschulgelände nur bei einer unmittelbaren 
Gefährdung242 der öffentlichen Sicherheit und Ordnung möglich.243 Zwar 
ist seit der Föderalismusreform 2006 das Versammlungsrecht ausschließ- 
lich in der Zuständigkeit der Länder.244 Allerdings kann entsprechend Art. 
125a Abs. 1 GG das Bundesrecht fortbestehen.245 Dieser Möglichkeit folgt 
Thüringen derzeit.246 Daher ist § 15 VersG einschlägig. 
Sowohl zur öffentlichen Sicherheit als auch zur öffentlichen Ordnung247 

finden sich im Thüringer Ordnungsbehördengesetz (ThürOBG) Begriffs- 
bestimmungen, auf die bei der Einschätzung einer Situation zurückgegrif- 
fen werden kann.248 Darin heißt es: 

 
 
 
 

241     Siehe dazu die Darlegungen bei Pieroth 1975, S. 173ff. 
242   Die unmittelbare Gefahr fällt aus den üblichen Gefahrenbegriffen heraus (Übersicht 

über die üblichen Gefahrenbegriffe siehe Thiel 2016, § 8 Rn. 57ff. sowie § 54 Thü- 
rOBG). Es bedarf zum Vorliegen der unmittelbaren Gefahr einen gegenüber der poli- 
zeirechtlichen Generalklause erhöhte, objektiv und offensichtlich feststellbare Wahr- 
scheinlichkeit eines unzulässigen Schadens für dem Versammlungsrecht entgegenste- 
hende Rechtsgüter (Baudewin 2014, S. 149ff., Rn. 328ff). Eine bloße Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung im Allgemeinen genügt indes nicht (BVerfGE 69, 315 (353)). 
Siehe dazu auch Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 363, Rn. 25. Die unmittelbare Gefahr 
ist entsprechend zum Begriff der qualifizierten Gefahr mit erhöhter Intensität für hohe 
Rechtsgüter und zeitlicher Nähe zuzurechnen (Schenke 2016, S. 44f. Rn. 78; Gusy 
2017, S. 65f., Rn. 128). Mitunter kann sie mit dringender Gefahr gleichgesetzt werden 
(Gusy 2017, S. 65f., Rn. 128). 

243     Ebenso dieser Ansicht Pieroth 1975, S. 175. 
244  Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I. Rn. 3. Die Ausarbeitungen der Länder 

sind allerdings nicht unumstritten (Thiel 2016, § 18 Rn. 1) 
245  Komplette Versammlungsgesetze haben bis 2017 lediglich Bayern, Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein erlassen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Ber-
lin haben Teilregelungen getroffen (siehe Kniesel in: in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, 
Teil I. Rn. 8ff.). 

246  Siehe auch Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Frei-
staats Thüringen 2013, Art. 10, Rn. 4. 

247      Zu einem möglichen, neuen Verständnis der öffentlichen Ordnung siehe Baudewin 
2014, S. 162ff., Rn. 366ff. 

248     Baudewin 2014, S. 152, Rn. 337. 
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„öffentliche Sicherheit: die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und 
Rechtsgüter des einzelnen sowie des Bestandes, der Einrichtungen und Veranstaltungen des 
Staates oder sonstiger Träger von Hoheitsgewalt; 

 
öffentliche Ordnung: die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung lie- 
genden ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des einzelnen in der Öffentlichkeit, deren 
Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerläßliche Voraussetzung ei- 
nes geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens gilt.“249 

 
Unzulässig wäre es auf dieser Grundlage – obwohl auf den ersten Blick 
sehr naheliegend –, mit Verweis auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der Hochschule und ihrer Untergliederungen, jegliche Versammlung auf 
dem Hochschulgelände generell für unzulässig zu erklären.250 Damit 
würde die Wesensgehaltsgarantie aus Art. 19 Abs. 2 GG verletzt. Eine 
Grundrechtsnorm muss immer im Wesentlichen, in ihrem Kern erhalten 
bleiben und ihre Wirkung entfalten können.251 Es sind in jedem einzelnen 
Fall die kollidierenden Schutzgüter herauszustellen und in der Betrach- 
tung des Einzelfalls eine Einschätzung zu treffen. Auch hier ist im Rahmen 
einer praktischen Konkordanz die optimale Verwirklichung der verschie- 
denen Grundrechte herbeizuführen.252 Die Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung reicht für ein Verbot einer Versammlung jedenfalls nicht aus.253 

Im vorliegenden Fall wurde die Versammlung nicht aufgelöst. Darüber 
hinaus können auch keine Anhaltspunkte254 festgestellt werden, die eine 
Rechtswidrigkeit der Protestversammlung vor dem Lehrgebäude 2 bedin- 
gen würden. Es ist mithin davon auszugehen, dass der Protest zulässig war. 

 
 
 
 
 

249  Siehe § 54 Nr 1 u. 2 ThürOBG. Siehe auch Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. EL 
2016, Art. 8, Rn. 154f. 

250  Dies zudem legt bereits die Formulierung des § 15 VersG nahe (Baudewin 2014, 
S. 154, Rn. 341). 

251  Siehe dazu Jarass in Jarass/Pieroth GG 2016, Art. 19, Rn. 8f.; Remmert in 
Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 19 Abs. 2, Rn. 36ff. 

252     Baudewin 2014, S. 134, Rn. 287. 
253     Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 367, Rn. 37. 
254  Denkbar wäre eine erhebliche Störung des Lehrbetriebes der Hochschule o.ä. Es lie-

gen allerdings keine Hinweise vor, die eine solche nahelegen. Es ist davon auszuge-
hen, dass zu dieser Abendstunde nur noch wenig Lehrbetrieb vorgesehen war. 
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Hinweise auf eine fehlende Friedlichkeit (dazu ausführlich s.u. VI.2.b.) 
oder Bewaffnung255 liegen zudem nicht vor. 

 
d. Ergebnis 

Die Darlegungen zeigen, dass man den sich im Hörsaal und davor formie- 
renden Protest als weitgehend (aus rechtlicher Sicht) unproblematisch ein- 
ordnen kann – es handelte sich einmal um den Rahmen einer privaten Ver- 
anstaltung, im andern Fall wurde Zugang zu einer Veranstaltung im Lehr- 
gebäude begehrt. Beide Geschehnisse standen dennoch unter der Regulie- 
rung der Hausordnung und das Verhalten der dort Versammelten hätte – 
soweit ein Verstoß gegen diese erkannt worden wäre – unterbunden wer- 
den können; eine solche Maßnahme wurde nicht ergriffen. Der Protest an 
diesen Orten ist in jedem Fall nicht notwendig rechtswidrig gewesen. 
Es kann außerdem konstatiert werden: Beim Campus der Universität Er- 
furt handelt es sich um einen öffentlichen Kommunikationsraum. Die Pro- 
testversammlung außerhalb des Lehrgebäudes stand folglich unter dem 
Schutz der grundgesetzlich garantierten Versammlungsfreiheit aus Art. 8 
GG. Sie bedurfte als meinungsbildungsorientierte Spontanversammlung 
nicht der Anmeldung. Da keine unverhältnismäßige Gefährdung der öf- 
fentlichen Sicherheit und Ordnung erkennbar war und ist, kann dieser 
ebenfalls keine Rechtswidrigkeit attestiert werden. 
Im Gesamten sind die Proteste nicht zu beanstanden. Sie hätten aber soweit 
sie im Lehrgebäude stattfanden, unter gewissen Voraussetzungen aufge- 
löst werden können. Davon losgelöst handelt es sich bei Hochschulgebäu- 
den grundsätzlich um Orte, die wenig, respektive nicht für lauten Protest 
geeignet sind. 

 
4. Unterschiede zum 14. Juni 2017 

 
Am Ende der Ausführungen zu den Ereignissen am Campus der Universi- 
tät Erfurt sollte nun offensichtlich sein, worin die Unterscheide der Bege- 
benheiten von 2015 und 2017 liegen. 

 
255  Unter Waffen sind solche Gegenstände zu verstehen, die ausschließlich oder überwie- 

gend den Zweck erfüllen, Straftaten gegenüber Rechtsgüter Dritter zu begehen (Baude- 
win 2014, S. 133, Rn. 282). 
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Zunächst zu den Veranstaltungen: Der grundlegendste Unterschied ist, 
dass es sich bei der Veranstaltung am 14. Juni 2017 um eine staatliche 
Veranstaltung handelte, wahrscheinlich sogar um eine unter dem beson- 
deren Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG stehende Lehrveranstaltung – um eine 
Veranstaltung bei der die Universität als Universität mit der Veranstaltung 
in der Öffentlichkeit auftrat (obwohl unerheblich ist, ob sie als Universität 
Erfurt oder als eine ihrer Untergliederungen wie die Fakultäten oder die 
verfasste Studierendenschaft auftritt). Bei der Veranstaltung am 23. Januar 
2015 handelte es sich dagegen um einen Fachvortrag der studentischen 
Interessengemeinschaft (Hochschulgruppe) ‚Campus Alternative‘ in den 
Räumen der Universität. 
Im Gegensatz zum Fachvortrag war die Veranstaltung vom 14. Juni 2017 
teilweise durch Parteipolitisches geprägt – etwas, das eigentlich durch die 
Hausordnung der Universität unzulässig ist, allerdings durch den Rahmen 
einer Lehrveranstaltung zu rechtfertigen. Der Staat muss gegenüber poli- 
tischen Parteien Chancengleichheit und damit die Neutralität wahren. Die 
Neutralitätspflicht – zu der auch die Studierendenschaft verpflichtet ist – 
hat ebenso Verfassungsrang wie die Lehrfreiheit. Entsprechend sind beide 
grundgesetzlichen Rechte weitestgehend zur Entfaltung zu bringen. 
Nun zum Protest: Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Proteste im 
Hörsaal am 23. Januar 2015 sowie im Foyer des KIZ am 14. Juni 2017 
kaum – beiden Proteste gleich ist zudem, dass sie nicht von der Versamm- 
lungsfreiheit aus Art. 8 GG/Art. 10 ThürLV geschützt sind. Und dennoch 
unterscheiden sie sich und dies entscheidet über ihre rechtliche Bewertung. 
Der Fachvortrag war eine private Veranstaltung. Dass die Ordnung in die- 
sem Rahmen eingehalten wird, obliegt den Veranstalter_innen, die auch 
schon zuvor den Zugang reglementierten. Die Veranstaltung im Foyer des 
KIZ war hingegen zumindest eine staatliche Veranstaltung, die im Rah- 
men der öffentlichen Sicherheit einem speziellen rechtlichen Schutz un-
terliegt.256 In ihrer besonderen Ausprägung als Lehrveranstaltung kommt 
Lehrenden und Studierenden ein zusätzlicher Schutz vor Störer_innen zu. 

 

256  Der Schutz der staatlichen Veranstaltungen scheint in der Literatur weitgehend aner- 
kannt (s.u.a. Baudewin 2014, S. 152, Rn. 337; Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 49. 
EL 2016, Art. 8, Rn. 154f.). Es ist indes fraglich, mit welcher Berechtigung dieser 
Schutz gewährt wird. 
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Einen Protest außerhalb der Gebäude gab es nur im Januar 2015 – dieser 
war zulässig und außerdem vom Schutz auf Versammlungsfreiheit getra- 
gen. Hätte es ihn in ähnlicher Form auch bei der Veranstaltung am 14. Juni 
2017 vor dem KIZ gegeben, wäre er sicher ebenfalls – abhängig von der 
konkreten Ausgestaltung – zulässig gewesen (siehe dazu auch VI.2). Eine 
generelle Einschränkung der Versammlungsfreiheit auf dem Campus, die 
sich lediglich auf den ordnungsgemäßen Wissenschaftsbetrieb an der 
Hochschule abstellt, ist unzulässig. Es ist im Einzelnen darzulegen, warum 
eine Versammlung unterbunden werden soll. 
Zu bekräftigen ist, dass sich im Rahmen einer Hochschule Handelnde stets 
vergegenwärtigen müssen, wo sie wie auftreten, welche Rolle sie in die- 
sem Moment innehaben und welchen Verpflichtungen sie dadurch mög- 
licherweise ausgesetzt sein könnten. Insbesondere in Zeiten des Wahl- 
kampfes bedarf es dahingehend ein besonderes Maß an Sensibilität. 
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VI. Allgemeine Anmerkungen zu Sitzblockaden 
 

Im Nachgang an die Versammlungen und Demonstrationen am 1. Juli 
2017 in Erfurt, sollen zu der speziellen Handlungsform der Sitzblockade 
(Sitzdemonstration, Sitzversammlung) wenige Worte verloren werden. 
Hierzu schien sowohl den Demonstrierenden – darunter auch eine bedeu- 
tende Zahl Student_innen – als auch den Polizist_innen die Rechtslage, 
insbesondere die verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten betreffend, 
nicht unbedingt sehr präsent. 
Im Rahmen der Proteste an der Universität Erfurt wurde dieser Spezialfall 
der Versammlung nicht relevant, ausgeschlossen ist dies aber bei etwaigen 
erneuten Protesten nicht. Es werden daher kurz Freiheiten und Grenzen 
skizziert. 

 
1. Das Ereignis 

 
Für den 1. Juli 2017 hatte die Partei ‚Die Rechte‘ für Erfurt einen De- 
monstrationszug vom Hauptbahnhof der Stadt, durch die Innenstadt, zum 
Domplatz angemeldet, an der am Ende 44 Menschen teilnahmen. Im Um- 
feld gab es diverse Gegenkundgebungen in deren Rahmen sich ca. 270 
Menschen den Rechten friedlich entgegenstellten. Neben den angemelde- 
ten Gegenkundgebungen gab es außerdem zwei spontane Sitzblockaden. 
Die am Ende der Demonstration den Zugang zum Domplatz an der Mün- 
dung Kettenstraße blockierende Spontanversammlung mit ca. 70 Teilneh- 
mer_innen, erhielt mehr Aufmerksamkeit und war durch die Ordnungs- 
kräfte weitgehend unbehelligt.257 

Anlass für diese Ausführungen war eine zuvor durchgeführte Sitzblockade 
in der Meister-Eckhart-Straße, die schließlich zu einer Änderung der De- 
monstrationsroute der Kundgebung der Partei ‚Die Rechten‘ führte.258 Es 

 
257  Wetzel: „Neonazi-Demonstration legt halbe Erfurter Innenstadt lahm: Sitzblockade vor 

dem Domplatz“, Artikel der TA vom 1. Juli 2017 (http://erfurt.thueringer-allge- mei-
ne.de/web/erfurt/startseite/detail/-/specific/Neonazi-Demonstration-legt-halbe-Er- fur-
ter-Innenstadt-lahm-Sitzblockade-vor-dem-1033004502; zuletzt abgerufen am 2. Juli 
2017). 

258  Die Geschehnisse werden aus eigenen Beobachtungen am Rande dieser Sitzblockade 
beschrieben. 

http://erfurt.thueringer-allge-/
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gelang bei dieser Begebenheit ca. 50 Menschen sich spontan zu einer Ver- 
sammlung sitzend auf der Straße zusammenzufinden – es war zumindest 
ein Transparent zu sehen, später wurde auch gemeinsam skandiert und ge- 
sungen. Diese Versammlung wurde umgehend durch die Polizei umstellt. 
Es wurden zunächst weitere am Versammlungszweck interessierte Men- 
schen daran gehindert, zum Versammlungsort zu gelangen, um sich der 
Versammlung anzuschließen. Insgesamt gab es nur eine Aufforderung der 
Polizei den Ort zu verlassen. Die Versammlung wurde von einem nicht 
beteiligten Kamerateam gefilmt. Nachdem der Demonstrationszug der 
Partei ‚Die Rechte‘ in Sichtweite passierte löste sich die Spontanversamm- 
lung langsam wieder auf. 

 
2. Zulässigkeit von (Sitz-)Versammlungen auf öffentlichen  

Verkehrswegen 
 

Es ist bei der Einordnung der Geschehnisse zunächst in den Blick zu neh- 
men, inwieweit solche Spontanversammlungen auf öffentlichen Verkehrs- 
wegen zulässig sind. Dabei gilt es zu klären, wieweit diesen blockierenden 
Versammlungen der Schutz der Versammlungsfreiheit zukommt. In einem 
zweiten Schritt kann dann Klärung finden, inwieweit die Abschottung 
durch die Polizei rechtmäßig war. 
Das Ausmaß der Versammlungsfreiheit und die Frage nach den Grenzen 
des legitimen Protests, waren lange Zeit nach der Verabschiedung des GG 
Gegenstand eines bisweilen polarisierten gesellschaftlichen Diskurses. 
Zentral für die Klärung der Legitimitätsfragen war schließlich der Brok- 
dorf-Beschluss des BVerfG von 1985, der als Leitentscheidung einen gro- 
ßen Einfluss auf das Demonstrations- und Versammlungsrecht ausübte 
und immer noch ausübt.259 Das BVerfG hat sich bereits mehrmals ausführ- 
lich zu Sitzblockaden geäußert. Es ergingen mehr als drei umfangreichere 
Entscheidung, darüber hinaus sind mehrere Kammerbeschlüsse rele- 
vant.260 

 
 

259    Siehe dazu Lepsius 2015, S. 113ff. 
260  BVerfGE 92, 1; 73, 206; 76, 211; 104, 92; sowie u.a. BVerfG, Beschl. der 1. Kammer 

des Ersten Senats v. 7. März 2011 – 1 BvR 388/05. 
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Es ist mithin verwunderlich, dass Abhandlungen zu Sitzblockaden immer 
noch ohne einen Bezug zur Versammlungsfreiheit auskommen.261 Das Be- 
stehen einer Versammlung ist anzunehmen, wenn, wie unter IV.2.b. dar- 
gestellt, mehrere Menschen zusammenkommen, durch einen gemeinsa- 
men Zweck oder Willen innerlich verbunden, um an der öffentlichen Mei- 
nungsbildung teilzuhaben. Für die Eröffnung des Schutzbereiches des Art. 
8 Abs. 1 GG ist es zudem erheblich, dass die Versammlung friedlich und 
ohne Waffen abgehalten wird – dies geht bereits aus dem Wortlaut des Ar- 
tikels hervor. Die Sitzblockade könnte möglicherweise in zwei Punkten 
aus dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit herausfallen: Zum einen 
könnte es sich um eine reine Verhinderungsblockade handeln, die nicht 
den Zweck zu erfüllen hat, an der öffentlichen Meinungsbildung teilzuha- 
ben (a.) und zum anderen könnte die Voraussetzung der Friedlichkeit nicht 
gegeben sein (b.). 

 
a. Eine Verhinderungsblockade? 

Entgegen der Ansicht mancher Laien – die man auch wieder häufig am 1. 
Juli 2017 zu hören bekam – ist nicht jede Blockade von Verkehrswegen 
direkt rechtswidrig.262 Grundsätzlich gilt: 

 
„Als Abwehrrecht, […] gewährleistet Art. 8 GG den Grundrechtsträgern das Selbstbestim- 
mungsrecht über Ort, Zeitpunkt, Art. und Inhalt der Veranstaltung und untersagt zugleich 
staatlichen Zwang, an einer öffentlichen Versammlung teilzunehmen oder ihr fernzublei- 
ben.“263 

 
Allerdings nur soweit öffentlich Kommunikationsforen gegeben sind, die 
eine Entfaltung des Grundrechts grundsätzlich erst ermöglichen. Ohne 
Frage gehören Verkehrswege wie Autobahnen oder Schienenwege regel- 
mäßig nicht zu den öffentlichen Kommunikationsforen (s.o. IV.2.b.) und 

 
 
 
 
 

261     So trotz wäre trotz ihres Fokus ein solcher bei Berz, NZV 1995, 297ff. oder Graßhof, 
NJW 1995, 3085ff. zu erwarten gewesen. 

262     Statt Vieler Schenke 2016, S. 237f. Rn. 361. 
263     BVerfGE 69, 315 (343). 
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entsprechend ist auf diesen auch grundsätzlich keine Versammlungsfrei- 
heit zu beanspruchen.264 Dort ist nur in seltenen Fällen glaubhaft zu ma- 
chen, dass man durch den gewählten Ort an der öffentlichen Meinungsbil- 
dung teilhaben möchte.265 

Ebenfalls nicht vom Schutz der Versammlungsfreiheit sind reine soge- 
nannte Verhinderungsblockaden umfasst – auch nicht in Bereichen der öf- 
fentlichen Kommunikationsforen. Verhinderungsblockaden sind nach 
Auffassung des BVerfG solche Blockaden, die lediglich Protest ausdrü- 
cken und das Unerwünschte unterbinden respektive verhindern wollen, 
ohne darauf aus zu sein an der öffentlichen Meinungsbildung mitwirken – 
der bloße Wille zur Blockade trägt diese unzulässige Form.266 Fraglich ist 
dabei also die Intention ex ante und nicht das tatsächlich erreichte. Auch 
eine Verhinderungsblockade kann von Medienvertretern wahrgenommen 
werden und schließlich zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen – ein 
solcher Erfolg führt jedoch nicht zur Rechtmäßigkeit der Versammlung. 
Das BVerfG verweist z.B. auf eine Autobahnblockade.267 

Entsprechend kann also nicht jede verhindernde Blockade aus dem 
Schutzbereich der Versammlungsfreiheit herausgenommen werden. Es ist 
das Gesamtgepräge der Versammlung in den Blick zunehmen. Es ist zu 
prüfen: Soll der Protest friedlich auf die Meinungsbildung einwirken oder 
soll durch den Protest lediglich etwas verhindert werden?268 

Bei der Einschätzung kann so weit gegangen werden, dass auch solche 
Blockadeaktionen von der Versammlungsfreiheit umfasst anzusehen sind,  

 
264  Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I. Rn. 146. Allerdings anders: HessVGH, 

Entsch. v. 17. Juli 2008 – 6 B 1629/08.KS; siehe auch Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 
205 zu Autobahnen. Eine a.A. zu Schienenwegen OVG Schleswig, NordÖR 2006, 168; 
dazu auch Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I. Rn. 210. 

265  Anders verhält es sich im Fall eines kommunalen Friedhofes, der vom Widmungs- 
zweck kein öffentliches Kommunikationsforum darstellt, aber zu einem generieren 
kann (BVerfG, Beschl. der 3. Kammer des Ersten Senats v. 20. Juni 2014 – 1 BvR 
980/12, Rn. 19). Einer näheren Betrachtung wären auch die Schienenwegsblockaden zu 
unterziehen, die im Rahmen der Aktionen der Bewegung ‚Ende Gelände‘ vollzogen 
wurden. 

266  In expliziter Opposition zu der Jurisdiktion des BVerfG ist Depenheuer in Maunz/Dü- 
rig, Art. 8, Rn. 66. Er klassifiziert solche Versammlungen als unfriedlich und sieht da- 
her keinen Schutz durch die Versammlungsfreiheit geben. 

267     BVerfGE 104, 92 (105). 
268  BVerfGE 104, 92 (104f.), siehe auch Rusteberg, NJW 2011, 3001; Höfling in Sachs 

GG 2014, Art. 8, Rn. 37. 
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die „im ‚Nahziel‘ die Durchführung bestimmter Handlungen verhin-
dern.“269 Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Baumaßnahme wie 
den Bau eines Bahnhofs oder die Ausweitung eines Tagebaus handelt, 
die verhindert werden sollen, oder die Demonstration Dritter – notwendig 
ist ein erkennbares Abzielen auf die öffentliche Meinungsbildung.270 Be-
steht ein Zweifel, inwieweit auf die Meinungsbildung eingewirkt werden 
soll, ist die Zweifelsregel anzunehmen und das hohe Verfassungsgut der 
Versammlungsfreiheit zu gewähren.271 

Mit Blick auf die Sitzblockade in der Meister-Eckart-Straße in Erfurt ist 
offensichtlich ein Blockadewille zu erkennen, der auf den Demonstrati- 
onszug der Partei ‚Die Rechte‘ gerichtet war. Allerdings wurde zugleich 
per Transparent und durch Gesang respektive Sprechchöre versucht an der 
Meinungsbildung teilzuhaben (s.o. VI.1.). 
Die Versammlung könnte so weit von der Versammlungsfreiheit geschützt 
sein, wenn sie nicht als unfriedlich zu klassifizieren ist (s.u. VI.2.b.). Da- 
von unberührt könnte die Pflicht der Ordnungsbehörden sein, die Ver- 
sammlung aufzulösen und soweit sich die dort Versammelten nicht nach 
einer angemessenen Zeit272 den Versammlungsort verlassen haben, den 
Bereich zu räumen, um den Schutz der Versammlungsfreiheit einer ande- 
ren berechtigten Versammlung (bspw. eine angemeldete Demonstration, 
deren Route die blockierte Verkehrsfläche beansprucht) zu gewähren.273 

Dabei ist unerheblich, dass die berechtigte Demonstration eine gesell- 
schaftliche Minderheit vertritt und die blockierende Versammlung mehr 
Zuspruch erhält und im Vergleich größer ist.274 So stellte das BVerfG im 
Jahr 2000 dahingehend fest: 

 
„Mit Art. 8 GG wäre nicht zu vereinbaren, dass bereits mit der Anmeldung einer Gegende- 
monstration erreicht werden kann, dass dem Veranstalter der zuerst angemeldeten Versamm- 
lung die Möglichkeit genommen wird, sein Demonstrationsanliegen zu verwirklichen. Es ist 

 

269     Rusteberg, NJW 2011, 3001. 
270     Rusteberg, NJW 2001, 3001f. 
271     Höfling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 17. 
272  Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 8 Rn. 77; Kniesel in: Dietel/Gint- 

zel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 197ff. 
273  Rusteberg, NJW 2011, 3002, auch unter Verweis auf die Darlegungen des VG Dres- 

den, 6. Kammer v. 19. Januar 2011 – 6 K 366/10. 
274  BVerfG, Beschl. der 1. Kammer des Ersten Senats v. 22. Dezember 2006 – 1 

BvQ 41/06= NVwZ 2007, 574. 
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Aufgabe der zum Schutz der rechtsstaatlichen Ordnung berufenen Polizei, in unparteiischer 
Weise auf die Verwirklichung des Versammlungsrechts hinzuwirken.“275 

 
Es kommt damit der Polizei vielmehr die Aufgabe einer Bürgerpolizei zu, 
als einer Staatspolizei, die es Minderheiten ermöglichen muss, durch ihre 
Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung zur Mehrheit zu generie- 
ren.276 Sie muss diese vor Störer_innen und Gegendemonstrant_innen 
schützen.277 Sakrosankt ist das Prioritätsprinzip allerdings nicht. Neben 
der praktischen Unwägbarkeit eines polizeilichen Notstandes, ist beim 
Vorgehen gegen Störer_innen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz weiter 
einschlägig.278 Darüber hinaus kann der Prioritätsgrundsatz hinter sehr ge- 
wichtigen Gründen zurückstehen, wie eine besondere Bedeutung von Ort 
und Zeit. Allerdings darf diese Bedeutung nicht lediglich zur Verhinde- 
rung einer unerwünschten Kundgebung (aus)genutzt werden.279 

Was bedeutet diese Rechtslage zu Sitzversammlungen mit potentieller 
Blockadewirkung für die Praxis? Es ist in jedem einzelnen Fall das Ge- 
samtgepräge der Veranstaltung zu betrachten und in der Regel – soweit 
die Versammlung als friedlich zu qualifizieren ist (s.u. VI.2.b.) – sind an- 
schließend zwei Schritte anzunehmen: 
(1) Es ist der Versammlung zunächst Schutz des Art. 8 Abs.1 GG zu ge- 
währen. Jede Versammlung, auch die blockierende, sitzende Versamm- 
lung, ist solange als zulässig zu erachten, so lange die Versammelten aus- 
reichend Zeit280 haben, ihre Versammlung aufzulösen und die Verkehrs- 
fläche zu verlassen, bevor eine priorisierte Versammlung denselben Ort 

 
 

275  BVerfG, Beschl. der 1. Kammer des Ersten Senats v. 1. September 2000 – 1 BvQ 
24/00, Rn. 16 [Hervorhebungen LCG]. 

276  Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 52. Diese Argumentation bedarf je- 
doch die Presse als Voraussetzung, da es insbesondere Aufmärsche der rechten und lin- 
ken Szene gibt, die durch die Ordnungsbehörden so sehr abgeschottet sind, dass eine 
Wahrnehmung der Aussagen quasi unmöglich ist (dazu auch Ott/Wächtler/Heinhold 
2010, S. 198, Rn. 18). 

277     BVerfGE 69, 315 (360). 
278  Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 202, Rn. 32ff. Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Pop- 

penhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thüringen 2013, Art. 10, Rn. 32. 
279  BVerfG, Beschl. der 1. Kammer des Ersten Senats v. 6. Mai 2005 – BvR 961/05, Rn. 

25f. 
280  Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 197; Ott/Wächtler/Heinhold 

2010, S. 176f., Rn. 24f. 
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nutzen möchte. Beide Versammlungen können – zeitlich versetzt – den- 
selben Ort beanspruchen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es weder eine 
Mindest- noch eine Höchstdauer für Versammlungen gibt.281 Gegebenen- 
falls ist zusätzlich die Zeit einzuberechnen, die für eine Sicherungsmaß- 
nahme für die priorisierte, angemeldete Demonstration benötigt wird. 
Letztere Maßnahmen können aber nicht rechtfertigen, dass die Versamm- 
lung, die zuvor den Ort beanspruchen möchte, von vorneherein als rechts- 
widrig erklärt wird. 
Eine Rechtswidrigkeit von Beginn an stellte die Polizei im gegebenen Fall- 
beispiel in Erfurt am 1. Juli 2017 fest, so die Auskunft auf Nachfrage eines 
Beobachters.282 Im konkreten Fall war die Straße nicht entsprechend durch 
Gitter oder Flatterband abgeriegelt, es war also für den Passanten nicht 
erkennbar, dass es sich bei der Verkehrsfläche um die Aufzugsroute einer 
Demonstration handelte – sollte diese Kenntlichmachung vorhanden sein, 
führt dies jedoch nicht zwangsläufig dazu, dass die Versammlung von Be- 
ginn an als rechtswidrig anzusehen ist, zumindest ist die Versammlung 
dadurch nicht unfriedlich (s.u. VI.2.b.). Außerdem war im Moment des 
Versammlungsbeginns der angemeldete Demonstrationszug noch nicht in 
Sicht- oder Hörweite; es war also nicht unmittelbar geboten, dass die Po- 
lizeikräfte durch einen Eingriff der angemeldeten Demonstration zur Ver- 
wirklichung ihres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit verhalfen. Das 
Einschreiten der Polizeikräfte war daher zumindest unverhältnismäßig. 
(2) Es ist anschließend gegenüber den Versammelten begründet283 die Ver- 
sammlung aufzulösen284 und den Versammelten ausreichend Zeit einzu- 
räumen, den Verkehrsraum zu verlassen, soweit alle milderen Mittel aus- 
geschöpft sind.285 Dies hat allerdings von den Versammelten unverzüglich 

 

281     Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 8 Rn. 74. 
282  Beim nachfragenden Beobachter handelte es sich um den Autor, der sich aller-

dings nicht als solcher zu erkennen gab. 
283  Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 172, Rn. 7f. Die Begründung kann schriftlich oder 

mündlich erfolgen. Sie ist per Anfechtungsklage auf den Verwaltungsgerichtsweg an- 
fechtbar; eine Anfechtung entfaltet jedoch keine aufschiebende Wirkung. Eine Auflö- 
sung nach § 13 VersG ist stets eine Ermessensentscheidung (Rn. 4), das Ermessen kann 
allerdings auf null reduziert sein. 

284  Eine bloße Umstellung oder die Aufforderung den Platz zu verlassen, stellt allerdings 
keine Auflösung der Versammlung dar (Gusy 2017, S. 271ff. Rn. 429f.). 

285  Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thü- 
ringen 2013, Art. 10, Rn. 32. 
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vorgenommen zu werden.286 Erst dann287 sind polizeiliche Maßnahmen 
zulässig, die auf die Räumung der Fläche hinwirken.288 

Zu einer Räumung kam es im Falle des 1. Julis nicht, da die Demonstration 
der Partei ‚Die Rechte‘ auf einer alternativen Route geführt wurde. Da aber 
die Versammlung von Beginn an als rechtswidrig eingeordnet wurde, 
wurde die Versammlung auch nicht begründet durch die Polizei aufgelöst. 
Der Polizeieingriff war somit nicht rechtskonform, sollte die Veranstal- 
tung friedlich gewesen sein. 

 
b. Eine friedliche Versammlung? 

Von vorneherein rechtswidrig könnte die Versammlung gewesen sein, 
wenn sie nicht die Voraussetzung des Art. 8 Abs. 1 GG erfüllte und sie 
nicht als friedlich (und ohne Waffen) einzuordnen war. Es ist dabei not- 
wendig, dass eine kollektive Unfriedlichkeit der Veranstaltung vorliegt, 
um das Recht auf Versammlungsfreiheit zurücktreten zu lassen.289 Dabei 
ist es unerheblich, wie die Versammlungsleitung zur Friedlichkeit der Ver- 
sammlung steht und ob sie Unfriedlichkeit unterbinden möchte.290 Un-
strittig291 ist, dass Versammlungen dann als unfriedlich zu klassifizieren 
sind, wenn sie einen aufrührerischen292, gewalttätigen Verlauf neh- 
men,293 also „Gewalttätigkeiten und aggressive Ausschreitungen gegen 

 
 
 

286     Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 176f., Rn. 24f. 
287    Zwar steht der Polizei zu, aufgrund einer Prognose der Unfriedlichkeit einzugreifen – 

sie muss nicht erst Gewalt abwarten – (BVerfGE 69, 315 (360); Kniesel in: Die- 
tel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 212f.), nichtsdestoweniger kann diese Einschät- 
zung und das Handeln bei einer ad hoc gebildeten Spontanversammlung nicht unmittel- 
bar erfolgen. 

288  Nach einer Auflösung durch die Ordnungsbehörden haben die Versammelten unver- 
züglich den Versammlungsplatz zu verlassen; bisweilen kann sogar durch die Ord- 
nungskräfte der Abzugsweg vorgegeben werden. Lösen Versammlungsleiter_innen die 
Versammlung auf, so haben die Versammelten zunächst das Recht als Ansammlung 
weiter vor Ort zu bleiben (Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 378 Rn. 2f.). 

289  Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thü- 
ringen 2013, Art. 10, Rn. 20. 

290     Baudewin 2014, S. 132, Rn. 279. 
291     Rusteberg, NJW 2011, 3000. 
292  Hierzu ist auch ein aktiver(!) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten zu zählen 

(siehe Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 209). 
293     Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 8 Rn. 84. 
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Personen oder Sachen stattfinden.“294 Strittig war indes, ob es ausreiche, 
wenn Strafgerichte eine Gewalt i.S.d. § 240 Abs. 1 StGB erkennen, z.B. 
bei einer Sitzblockade eine Nötigung ausmachen.295 Das BVerfG erteilte 
diesem weiten Gewaltbegriff in seiner ersten Entscheidung zu Sitzblocka- 
den, in Bezug auf die Versammlungsfreiheit, eine Absage und erklärt: 

 
„Der verfassungsrechtliche Begriff der Unfriedlichkeit kann aber nicht mit dem von der 
Rechtsprechung entwickelten weiten Gewaltbegriff des Strafrechts gleichgesetzt werden. 
Dagegen spricht bereits, daß die Verfassung die Unfriedlichkeit in gleicher Weise wie das 
Mitführen von Waffen bewertet, also ersichtlich äußerliche Handlungen von einiger Gefähr- 
lichkeit wie etwa Gewalttätigkeiten oder aggressive Ausschreitungen gegen Personen oder 
Sachen meint und die Anwendbarkeit des Grundrechts nicht davon abhängig macht, ob eine 
Behinderung Dritter gewollt ist oder nur in Kauf genommen wird.“296 

 
Versammlungen sind also auch dann von der Versammlungsfreiheit aus 
Art. 8 Abs. 1 GG geschützt, wenn sie die Behinderung Dritter nicht ledig- 
lich in Kauf nimmt, sondern sogar gewollt herbeiführt.297 Davon zu unter- 
scheiden ist die Situation, in der auf Dritte durch die Versammlungsteil- 
nehmer_innen soweit Zwang ausgeübt wird, dass sie sich einer Teilnahme 
an der Versammlung nicht entziehen können, ihre Teilnahme also nicht 
mehr freiwillig ist.298 

Ebenfalls durch das Grundrecht geschützt sind Versammlungen, die bei- 
spielsweise durch ihr (para-)militärisches Erscheinungsbild ein Klima der 
Gewaltbereitschaft erzeugen299. Ihnen kann mitunter durch Auflagen300 

seitens der Versammlungsbehörde und der Polizei begegnet werden.301 

 
 
 

294  Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thü- 
ringen 2013, Art. 10, Rn. 20. 

295     Rusteberg, NJW 2011, 3000. 
296     BVerfGE 73, 206 (248), Hervorhebungen LCG. 
297     Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I. Rn. 211. Wieder a.A. bei Depenheuer 

in Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 8 Rn. 65. 
298     Baudewin 2014, S. 132, Rn. 280. 
299     Baudewin 2014, S. 131, Rn. 275; Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, 

Rn 26. 
300  Siehe zu Möglichkeiten, Reichweite und Grenzen Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, 

S. 359ff. § 21 II; Höfling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 71. 
301     Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn 26; BVerfGE 111, 145 (157); 

Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 363, Rn. 23). 
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Auch die Vermummung der Teilnehmer_innen oder das Mitführen von so- 
genannten Schutzwaffen ist nicht hinreichend, um eine Unfriedlichkeit 
festzustellen, sie entfalten jedoch eine keineswegs unerhebliche Indizwir- 
kung.302 Nichtsdestoweniger ist das Mitführen von Gegenständen verbo- 
ten, die Menschen verletzen könnten.303 

 
„Damit sind Blockaden solange als friedlich zu qualifizieren, wie sie sich auf bloß passiv 
wirkende Aktionen beschränken, ihre Blockadewirkung also durch die bloße körperliche Prä- 
senz der Teilnehmer oder auch unter Zuhilfenahme von Gegenständen errichtete Barrieren 
erzielen.“304 

 
Davon losgelöst305 wurde zunächst der im Vergleich weitergehende straf- 
rechtliche Gewaltbegriff, der in der Rechtsprechung eine uneinheitliche 
Entwicklung erfahren hat,306 in den Entscheidungen zu Sitzblockaden 
durch das BVerfG gebilligt (Sitzblockaden stellen dabei durch ihre bloße 
Präsenz und Wirkung auf Dritte eine Nötigung dar),307 später allerdings 
als unvereinbar mit Art. 103 Abs. 2 GG erklärt, da ohne weitere Kraftent- 
faltung keine Gewalt auf die Psyche anderer ausgeübt werden kann.308 

Mittlerweile wurde jedoch die auf eine mittelbare Täterschaft abstellende 
 
 
 
 
 
 
 

302   Höfling in Sachs GG 2014, Art. 8, Rn. 35, 70; Baudewin 2014, S. 131, Rn. 278. Wieder 
a.A. bei Depenheuer, Maunz/Dürig GG, 79. EL 2016, Art. 8, Rn. 86. Er stellt fest, dass 
Vermummung prinzipiell Unfriede symbolisiere. 

303     Thiel 2016, § 18 Rn. 8. 
304  Rusteberg, NJW 2011, 3000. Zu physischen Barrieren unter Zuhilfenahme von Ge-

gen- ständen u.a. a.A. bei Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, 
Verfassung des Freistaats Thüringen 2013, Art. 10, Rn. 23. Den Schutzbereich bejaht 
indes auch Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 210. 

305  Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thü- 
ringen 2013, Art. 10, Rn. 23. 

306     Magnus, NStZ 2012, 538. 
307  BVerfGE 73, 206 (231ff.). Die Entscheidung illustriert dabei offen die Spaltung der 

Richterschaft in dieser Sachfrage. 
308  BVerfGE 92, 1 (16ff.). Als zweifelhaft bei Depenheuer in Maunz/Dürig GG, 79. EL 

2016, Art. 8 Rn. 65. 
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Zweite-Reihe-Rechtsprechung des BGH durch das BVerfG hingenom- 
men.309 Inwieweit diese Rechtsprechung der freien Entfaltung der Ver- 
sammlungsfreiheit gerecht wird, ist allerdings zumindest fraglich und wird 
auch in der Literatur mit Kritik bedacht.310 

Soweit kann festgehalten werden, dass – allein bereits aus der Konzeption 
des Grundrechts – Friedlichkeit nicht mit Gesetzmäßigkeit gleichzusetzen 
ist. Der Verstoß gegen Gesetze bedingt nicht umgehend eine, die Ver- 
sammlungsfreiheit entfallen lassende, Unfriedlichkeit der Versamm- 
lung.311 

Im Fall des 1. Juli 2017 saß die Versammlung lediglich mit einem Trans- 
parent und körperlich anwesend auf der Straße. Später standen die Ver- 
sammelten auf und begannen sich vorwärts zu bewegen. Eine Ausübung 
von Gewalt kann nicht konstatiert werden. Es ist von einer friedlichen Ver- 
sammlung auszugehen. Auch im strafrechtlichen Sinne ist diese Ver- 
sammlung nicht zu beanstanden. Insbesondere kam es durch die umfang- 
reichen Polizeiabsperrungen nicht zu einer Blockade von Fahrzeugen und 
Passanten, die nicht am Demonstrationsgeschehen beteiligt waren. Diese 
konnten, ebenso wie Radfahrer, die Blockade am Rand passieren. 

 
c. Freier Zugang? 

Sofort nach Konstituierung der Sitzversammlung wurde durch die Polizei 
allerdings der Zugang zu dieser Versammlung unterbunden. Es wurde ein 
sogenannter Polizeikessel um die Versammlung gebildet.312 Damit war es 
in der Folge unmöglich sich der Versammlung anzuschließen, auch auf 

 
 
 
 

309  BVerfGE 104, 92 (105f.). Zur Zweite-Rehei-Rechtsprechung siehe Magnus, 
NStZ 2012, 541f. 

310     Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil II, § 15, Rn. 50ff; Magnus NStZ 2012, 
542. Amelung, NJW 1995, 2989 stellt treffend fest: „Eine Ableitung der Straflosigkeit 
von Sitzdemonstrationen aus ihrer Nähe zur Inanspruchnahme des Art. 8 GG hätte für 
die Senatsmehrheit den Vorteil gehabt, daß es ihr leicht gefallen wäre, die Folgen ihrer 
Entscheidung für die künftige Handhabung des Tatbestands unter Kontrolle zu halten.“ 

311  Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 204f.; Höfling in Sachs GG 2014, 
Art. 8, Rn. 32f. Siehe auch BVerfGE 76, 211 (217). 

312  Zur Begrifflichkeit Polizeikessel/polizeiliche Einschließung siehe Ott/Wächtler/Hein- 
hold 2010, S. 195, Rn. 16. 
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Nachfrage wurde der Zugang – mit Hinweis auf die Rechtswidrigkeit und 
die fehlende Anmeldung – verwehrt. 313 

In der Brokdorf-Entscheidung hat das BVerfG bereits festgestellt, dass es 
jedem offen steht an Versammlungen teilzunehmen oder diesen fernzu- 
bleiben.314 Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 
GG schützt die Anreise, die Vorbereitung sowie den Zugang zu Versamm- 
lungen.315 Mittels Vorfeldmaßnahmen – z.B. durch die Polizei (langwie- 
rige Personen- oder Fahrzeugkontrollen etc.316) – darf das Grundrecht 
nicht ausgehöhlt werden.317 Ebenso ist es unzulässig durch Registrierung 
oder Observation318 oder andere Maßnahmen der Gefahraufklärung319 ab- 
schreckend auf potentielle Teilnehmer_innen zu wirken. Dazu zählt auch 
die Kfz.-Kennzeichenerfassung oder die anlasslose Videoüberwachung.320 

Solche Maßnahmen im Vorfeld sind als faktische Behinderung der Ver- 
sammlungsfreiheit aufzufassen.321 Unabhängig davon sind Personenkon- 
trollen durch die Polizei im Vorfeld von Versammlungen grundsätzlich 
zulässig.322 

Polizeikessel können ein rechtmäßiges Instrument der Polizei sein. Aller- 
dings setzten diese eine explizite (Teil-)Auflösung323 der Versammlung 

 
313  Ein angesprochener Polizeibeamter, der den Zugang zur Versammlung aktiv verwehrt 

hatte, verkannte den Unterschied einer Eilversammlung zu einer Spontanversammlung 
(s.o. V.3.c.) und fragte „Wer hat die [Versammlung] denn angemeldet?“ (Einfügung 
LCG) 

314     BVerfGE 69, 315 (343). 
315  Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 190ff. Lindner in 

Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thüringen 
2013, Art. 10, Rn. 17. 

316  Zu den Kontrollmöglichkeiten im Vorfeld siehe Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 
369f., Rn. 46ff. 

317  Lindner in Linck/Baldus/Lindner/Poppenhäger/Ruffert, Verfassung des Freistaats Thü- 
ringen 2013, Art. 10, Rn. 17. Dennoch kommt es regelmäßig zu faktischen Behinderun-
gen (dazu Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 241f.). 

318     BVerfGE 69, 315 (349). 
319     Gusy, JA 2011, 643. 
320     Kral 2012, 86, 93, 193. Die Kundgebung selbst ist indes kein ausreichender Anlass. 
321     Jarass in Jarass/Pieroth GG 2016, Art. 8 Rn. 13. 
322  Siehe dazu § 14 I Nr. 4 ThürPAG in Bezug auf § 27 VersG. Allerdings müssen An- 

haltspunkte für eine Gefahr ersichtlich sein, bloße kriminalistische Erfahrung reicht da- 
bei nicht aus, ebenso darf es dabei nicht zur Datenerhebung auf Vorrat kommen (Gusy, 
JA 2011, 646). 

323  Eine Versammlungsauflösung ist erst nach Beginn der Versammlung möglich und ist 
somit das Pendant zum versammlungsverbot, das lediglich vor Versammlungsbeginn 
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voraus.324 Es kann nicht durch einen Polizeikessel von einer konkludenten 
Versammlungsauflösung ausgegangen werden, diese hat explizit und be- 
gründet gegenüber den Versammelten zu erfolgen.325 Außerdem dürfen 
sich solche Maßnahmen nur gegen zuvor unfriedliche Versammlungsteil- 
nehmer_innen richten, wobei bei einer kollektiven Unfriedlichkeit der 
Versammlung oder eines Teiles der Versammlung326 in Kauf genommen 
werden darf, dass einzelne friedliche Teilnehmer_innen miteingeschlossen 
werden.327 Das BVerfG erklärt dazu: 

 
„Die zu diesem Teil des Aufzugs gehörenden Personen zeigen ein planvoll-systematisches 
Zusammenwirken mit einer Vielzahl von Gewalttätern und erwecken den Eindruck der Ge- 
schlossenheit, so dass die Einsatzkräfte davon ausgehen durften, dass Gewalttäter in ihren 
Entschlüssen und Taten gefordert und bestärkt würden und nur eine sehr geringe Zahl fried- 
licher Versammlungsteilnehmer durch die Einkesselung vom Rest der Versammlung ausge- 
schlossen und festgehalten werde.“328 

 
Davon zu unterscheiden ist die einschließende Begleitung. Diese dient 
zum Schutz der Versammelten und ist solange rechtmäßig, solange die 
Versammelten weiter weitgehend die Bewegungsrichtung ihrer Versamm- 
lung bestimmen können. Die Freiheit sich im Rahme einer Versammlung, 
insbesondere in Form der Demonstration, sich kollektiv beliebig fortzube- 
wegen, ist durch Art. 8 Abs. 1 GG und bisweilen durch Art. 2 Abs. 2 GG 
mitgeschützt.329 Soweit allerdings für die Öffentlichkeit oder die Versam- 
melten keine unmittelbare Gefahr besteht, ist dieses Mittel unzulässig, da 
dadurch die zu beeinflussende Öffentlichkeit ausgeschlossen wird330 und 

 
 

möglich ist. Beides sind erhebliche Eingriffe in das Grundrecht der Versammlungsfrei- 
heit (Gusy 2017, S. 271f.; Rn. 429; Schenke 2016, S. 238, Rn. 363) 

324     Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S. 195ff., Rn. 16ff. 
325     Siehe dazu Gusy 2017, S. 271ff. Rn. 429f. 
326  Kollektive Unfriedlichkeit darf indes erst dann angenommen werden, wenn die über- 

wiegende Menge der Versammelten durch Unfriedlichkeit auffällt. Ein Klima der Ge- 
waltbereitschaft ist mithin nicht ausreichend (s.o. VI.2.b). Ebenso die Ausschreitungen 
weniger Teilnehmer_innen (Baudewin 2014, S. 131, Rn. 275). 

327  BVerfG, Beschl. der Ersten Kammer des Ersten Senats v. 2. November 2016 – BvR 
289/15, Rn. 19ff. 

328  BVerfG, Beschl. der Ersten Kammer des Ersten Senats v. 2. November 2016 – BvR 
289/15, Rn. 19. 

329     Kniesel in: Dietel/Gintzel/Kniesel 2016, Teil I, Rn. 333ff. 
330    Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S.198, Rn. 18. 
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die Bewegungsfreiheit unzulässig eingeschränkt.331 Ob eine unmittelbare 
Gefährdung gegeben ist, kann nur am Einzelfall festgestellt werden. Er- 
kenntnisse aus vorangegangenen Versammlungen dürfen für die Prognose 
nur Anhaltspunkte geben, sind mithin aber nicht hinreichend – es sind ins- 
gesamt hohe Anforderungen an eine Feststellung einer unmittelbaren Ge- 
fahr zustellen (zum Begriff siehe V.3.c.).332 

Gegen eine polizeiliche Einkesselung – sei es eine einschließende Beglei- 
tung oder eine klassische Einkesselung333 während einer Versammlung – 
kann vorbeugender Rechtsschutz erwirkt werden. Zu einer klassischen 
Einkesselung (nicht einschließende Begleitung) ist immer die vorherge- 
hende Auflösung der Versammlung notwendig. Die polizeilichen Gene- 
ralklauseln greifen im Bereich der Versammlung nicht;334 die Einkesse- 
lung nach Auflösung des Aufzugs richtet sich – unter Wahrung der nach- 
wirkenden Rechte aus der Versammlungsfreiheit335 – nach den polizei- 
rechtlichen Bestimmungen über die Ingewahrsamnahme.336 Allerdings ist 
eine Auflösung einer Versammlung immer die Ultima Ratio.337 

Nachdem unter VI.2.a u. VI.2.b. die Versammlungseigenschaft der Sitz- 
versammlung herausgestellt wurde, ist die Zugangsverweigerung ver- 
sammlungsrechtlich zu prüfen. Bei einem Blick auf die Ereignisse vom 1. 
Juli 2017 ist nicht von einer einschließenden Begleitung, also nicht von 
einem Schutz der versammelten Auszugehen. Eine konkrete, unmittelbare 
– also qualifizierte – Gefahrensituation war weder für die Passanten noch 
für die Versammelten gegeben. 
Laut Auskunft eines Polizisten vor Ort wurden die versammelten Men- 
schen aufgrund einer Rechtswidrigkeit umschlossen.338 Für ein solches 
Handeln hätte zuvor eine begründete Auflösung der Versammlung erfol- 
gen müssen. Dies ist nicht erfolgt. Es ist daher davon auszugehen, dass 

 
331     Gusy 2017, S. 271ff. Rn. 429f. 
332     Baudewin 2014, S. 150f., Rn. 330ff. 
333     Analoge Anwendung ebenso bei Ott/Wächtler/Heinhold 2010, S.198, Rn. 18. 
334    OVG Nordrhein-Westfalen, 02.03.2001 – 5 B 273=NVwZ 2001, 1315. 
335   Zu Nachwirkungen des Versammlungsrechts siehe u.a. Depenheuer in Maunz/Dürig 

GG, 79. EL 2016, Art. 8, Rn. 76f. 
336  Die Zwecke einer Einkesselung sind dabei vielfältig, u.a. zum Schutz oder zur Straf- 

verfolgung; siehe Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 380, Rn. 7. 
337     Pieroth/Schlink/Kniesel 2012, S. 379, Rn. 5. 
338     Auskunft vor Ort gegenüber dem Autor, der einen beteiligten Polizisten fragte. 
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aufgrund des Irrtums über die Versammlungseigenschaft der sitzenden 
Versammlung, ein rechtswidriges Einschließen durch die Polizei erfolgte. 

 
d. Ergebnis 

Sitzblockaden sind nicht ex ante eine unzulässige Protestform. Sie werden 
soweit sie friedlich sind und keine reine Verhinderungsblockade darstel- 
len, ebenso von der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG geschützt. 
Damit sie nicht als reine Verhinderungsblockaden zu qualifizieren sind, 
müssen sie zumindest den Anspruch erkennen lassen, dass durch diese 
Versammlung an der öffentlichen Meinungsbildung teilgenommen werden 
soll. Damit verbunden ist die Notwendigkeit, dass solche Blockaden im 
Bereich öffentlicher Kommunikationsforen stattfinden. Ein solches ist bei 
einer Innenstadtstraße ebenso anzunehmen wie beim Campus der Univer- 
sität Erfurt. 
Friedlich ist diese Sonderform der Spontanversammlung solange sich die 
Protestierenden auf bloß passiv wirkende Aktionen beschränken und die 
Blockadewirkung lediglich durch die körperliche Präsenz erreicht wird. 
Inwieweit Barrieren unter Zuhilfenahme von Gegenständen dabei zulässig 
sind, ist umstritten. 
Das Vorgehen gegen Sitzblockaden kann indes rechtmäßig sein. Dazu ist 
es notwendig, zum Schutz grundgesetzlicher Rechte Dritter oder zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Versammlung in 
Form einer begründeten (Teil-)Auflösung zu untersagen. Anschließend – 
nachdem den Versammelten ausreichend Zeit gelassen wurde, den Ver-
sammlungsort zu verlassen – kann der Verkehrsweg durch polizeiliche 
Maßnahmen geräumt werden. 
Die polizeiliche Einkesselung der Versammelten ist ebenfalls nur nach ei- 
ner (Teil-)Auflösung zulässig, soweit nicht durch eine einschließende Be- 
gleitung die Versammelten oder die Öffentlichkeit, durch den Einsatz der 
Polizei, geschützt werden soll. Unter dieser Maßgabe war das Vorgehen 
der Polizei am 1. Juli 2017 im Bereich der Meister-Eckart-Straße rechts- 
widrig. 
Schließlich gilt es festzustellen, dass im zuvor aufgezeigten Rahmen eine 
Sitzblockade auf dem Campus der Universität Erfurt und seinen Verkehrs- 
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wegen zulässig sein kann – der Campus ist ein öffentliches Kommunika- 
tionsforum, das geeignet ist, um an der öffentlichen Meinungsbildung teil- 
zuhaben. Soweit erscheint es möglich, dass Sitzblockaden eine zulässige 
Protestform gegenüber extremen Parteien sind. Die Zulässigkeit von Sitz- 
blockaden unterliegt indes engeren Grenzen. Sie sind daher häufig von nur 
kurzer Dauer. Die Auflösungsentscheidung liegt im Bereich der Hoch- 
schule bei der Hochschulleitung.339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

339  Wie in V.3.c. dargestellt, obliegen der Hochschulleitung aufgrund des besonderen 
Schutzes der Hochschule, die Versammlungsbehördlichen Aufgaben. 
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VII. Schlussbemerkungen 

 
Es wäre wenig überraschend, wenn einige der Kommiliton_innen und Kol- 
leg_innen die Ausführungen aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder 
politik-/demokratietheoretischer Sicht nicht teilen wollen. Erwägungen 
dieser Art kann diese Schrift nicht oder nur sehr am Rande leisten. Sie 
konzentrierte sich vielmehr auf die rechtliche Dimension. Diese Schluss- 
bemerkungen sind daher allgemeiner Natur zu Recht und Freiheit und wol- 
len als Denkanstöße die Schrift abschließen. 

 
Einerseits mag es uns allen offensichtlich sein: politische Überzeugungen 
stellen keine rechtliche Rechtfertigung für rechtswidriges Handeln dar. 
Andererseits steht außer Frage: Überzeugungen können das Handeln weit- 
reichend steuern und oft Menschen dazu motivieren, die Grenzen des 
rechtlich möglichen und erlaubten – aus der jeweils eigenen Sicht legitim 
– zu überschreiten. 
Es muss solche Veranstaltungen wie am 14. Juni 2017 nicht in dem dort 
gewählten Rahmen geben. Werden Veranstaltungen gar nicht erst in dieser 
Weise in der Sphäre des Staatlichen konzipiert, kommen Veranstalter_in- 
nen nicht in die Verlegenheit, Parteien und Menschen, die sie aufgrund 
ihrer etwaig menschenverachtenden Einstellung ablehnen, einladen zu 
müssen.340 Werden solche Veranstaltungen allerdings angeboten, dann 
können wir nicht umhin, auch solchen politischen Parteien eine Bühne und 
Raum zur Selbstdarstellung zu bieten – so gestaltet sich zumindest die 
Rechtsordnung. Und dies aus gutem Grund – dazu später mehr. 
Unbenommen und zugleich wichtig ist es, wenn solche politischen Veran- 
staltungen anberaumt werden – aber keinesfalls nur dann! – an der öffent- 
lichen Meinungsbildung teilzuhaben. Wenn die entsprechenden Veranstal- 
tungen und Auftritte von extremen Parteien nicht selbst den Raum dazu 

 
 

340  Es sei hier auch bspw. nochmals auf die Reaktion der Hochschulgruppe solid (die 
Linke.SDS) hingewiesen, die eigentlich gerade auf die Problematik der Ausrichtung 
der AfD aufmerksam machen (siehe http://soliderfurt.blogsport.de/2017/06/16/die-afd- 
ist-keine-partei-wie-jede-andere-campus-uni-erfurt-nazifrei/; zuletzt abgerufen am 28. 
Juni 2017). 

http://soliderfurt.blogsport.de/2017/06/16/die-afd-


- 92 - 
 

bieten, wenn es nicht möglich ist, innerhalb dieser Veranstaltung Ansich- 
ten konfligieren zu lassen, so ist dem durch breite, öffentliche Diskussio- 
nen im hochschulischen Kontext und rechtmäßigem Protest zu begegnen. 
Wie es in der Schrift aufgezeigt wurde, bieten sich diverse Möglichkeiten 
und Formen des rechtmäßigen Protests auf dem Campus einer Hochschule. 

 
Zugleich sollten sich alle Hochschulmitglieder vergegenwärtigen: Findet 
eine solche diskursive Begleitung nicht statt, signalisieren Mitglieder und 
Angehörige der Hochschule ihre Akzeptanz gegenüber den artikulierten 
Ansichten und Meinungen. Sie vermitteln damit auch ein Bild, eine Bot- 
schaft nach außen. Man hat sehr oft an der Universität das Gefühl, dass 
sich Mitglieder und Angehörige dieser speziellen gesellschaftlichen Ver- 
antwortung nicht bewusst sind, ja kein Verständnis für ihre besondere Stel- 
lung mit- und aufbringen – die Stellung als staatliches Organ und die 
Hochschule als kollektives Singular, das vielfältig mit der Gesellschaft di- 
rekt verbunden ist und bisweilen eine gewisse Autorität in die Gesellschaft 
ausstrahlt. Und eine Hochschule ist keine Blackbox, kein anonymes Un- 
getüm. Eine Hochschule, eine Universität ist schließlich nur die Gesamt- 
heit aller ihrer Mitglieder und Angehörigen und die durch sie unterhalte- 
nen Einrichtungen. 

 
Nun sind bekanntlich nur sehr wenige Teile unserer Rechtsordnung unab- 
änderbar.341 Besteht bei der Mehrheit der Staatsbürger_innen und in der 
Folge bei der Mehrheit deren Abgeordneten Unzufriedenheit mit dieser 
Ausgestaltung der Rechtsordnung, so ist sie in diesen Punkten entspre- 
chend den Bedürfnissen anzupassen – das ist die Demokratie, die im 
Grundgesetz niederlegt ist. Wir gestalten gemeinsam unsere wandelbare 
Ordnung und passen sie der sich verändernden gesellschaftlichen Realität 
soweit an, dass ein mehrheitlich gutes Zusammenleben möglich ist. 
Mitunter müssen die Menschen denen Missstände offenbart sind, die 
Mehrheit über diese informieren und deren Abhilfe mitforcieren. So etwas 
mag ohne Frage kräftezehrend sein, langwierig, mit Entbehrungen und 
Enttäuschungen verbunden. Aber: So lange eine solche Anpassung nicht 

 

341  Zu den durch die Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG) geschützten Bereichen gehö-
ren die Menschenwürde (Art. 1 GG) und der demokratische Rechtstaat (Art. 20 GG). 
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geleistet wurde, ist der Rechtsordnung zu folgen. Es steht keiner Minder- 
heit und ebenso keiner Mehrheit zu, die Rechtsordnung außerhalb der da- 
für vorgesehenen Wege zu verändern. Das gilt für das über allem stehende 
Grundgesetz ebenso wie für die hochschulischen Satzungen – beispiels- 
weise die der Universität Erfurt.342 

Und eine weitere Offensichtlichkeit sei angemerkt: Es greift bei unrecht- 
mäßigem Handeln nicht dergestalt der Gleichbehandlungsgrundsatz, dass 
man zu unrechtmäßigem Handeln befugt ist, nur weil jemand anders, eine 
andere Gruppe von Menschen, unrechtmäßig gehandelt hat. Es ist also 
nicht zulässig – wie leider sooft in einschlägigen Diskussionen passiert – 
darauf zu verweisen: „Aber die anderen haben das doch auch gemacht.“ 
Das mag sein, lässt aber nicht Unrechtmäßiges rechtmäßig werden! Das 
ist allenfalls eine infantile Logik. Wird so gehandelt, werden die Grenzen 
eines Rechtstaates verlassen – ein äußerst bedenkliches Vorgehen. Ein sol- 
ches Handeln sollte aber nicht bloße Verurteilung hervorrufen, sondern 
muss als Anlass zur gesellschaftlichen Diskussion genutzt werden, sollte 
ein Anlass zu einer gesellschaftlichen Standortbestimmung dienen. 

 
Also bleibt bei Unzufriedenheit lediglich der Weg der Änderung der 
Rechtsordnung. Doch forciert man eine solche, in das Fundament eingrei- 
fende Abänderungen der Rechtsordnung, so muss man sich mögliche Fol- 
gen vergegenwärtigen: Es sei an dieser Stelle nochmals der Nutzen unbe- 
dingter staatlicher Neutralität, der Chancengleichheit organisierter politi- 
scher Kräfte im Meinungskampf betont. Diese die Chancengleichheit wah- 
rende Neutralität bildet einen wertvollen Schutzkreis der Freiheit – einen 
Schutzkreis der auf keiner Seite eine Delle bekommen sollte. Ein Schutz- 
kreis der für jede politische Partei, mit jeder nur denkbaren Ausrichtung 
ohne Einschränkung Geltung und Wirkung entfalten soll soweit die Judi- 

 
 
 

342  Es ist allerdings der Fall denkbar, dass sich ein solch starker Mehrheitswille konstitu- 
iert, dem zugleich der Weg der ordentlichen Anpassungsmechanismen verwehrt ist, 
dann steht als Mittel der Umsetzung der Weg der Revolution offen und die vollständige 
Neukonstitution der Gesellschaft. Eine Legitimität kann eine solche Revolution und die 
Neuordnung nur ex post dann erhalten, wenn eine, die arbiträre Grausamkeit des Men- 
schen entgegenwirkende Ordnung dadurch geschaffen wird. 
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kative unseres demokratischen Rechtstaates keine fundamentale Unver- 
einbarkeit mit unserer freiheitlichen-demokratischen Grundordnung343 

festgestellt hat.344 Ist jedoch einmal eine Delle hineingeschlagen, wird 
auch eine weitere hinzukommen. 
Deshalb sollte man sich vergegenwärtigen, wie es der ehemalige Bundes- 
verfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem ausdrückte: „Der Rechts- 
staat des Grundgesetzes ist Schutzstaat für alle.“345 Und noch klarer und 
aufgrund der offenbarten, dahinterstehenden Subjektivität wertvoll formu- 
liert Josef Isensee: „Die Sonne der Freiheitsrechte scheint über Gerechte 
und Ungerechte.“346 Das sollte jedem insbesondere dann offensichtlich 
werden, wenn sie ein Demonstrationsgeschehen betrachten, bei dem ver- 
schiedene politische Ausrichtungen sowie die Staatsgewalt aufeinander 
treffen. 
Und weiter sollte den Menschen klar sein, dass der Schutz des Menschen 
lediglich durch Staaten oder staatsähnliche Konstrukte möglich ist. Han- 
nah Arendt ist hierbei ohne Frage eine sehr berufene Mahnerin, wenn sie 
feststellt: 

 
„Der Begriff der Menschenrechte brach genau in dem Augenblicke zusammen, als seine Be- 
kenner zum ersten Male mit Leuten konfrontiert wurden, die in der Tat alle anderen beson- 
deren Qualitäten und besonderen Beziehungen eingebüßt hatten, so daß von ihnen nichts üb- 
rig geblieben war als eben Menschsein. Die Welt hat an der abstrakten Nacktheit des 
Menschseins an sich nichts Ehrfurchterregendes finden können.“347 

 
1951 wiederholte sie in ihrem epochalen Werk ‚Elemente und Ursprünge 
totalitärer Herrschaft‘: „So bald alle anderen gesellschaftlichen und politi- 
schen Qualitäten verloren waren, entsprang dem bloßen Menschsein kei- 
nerlei Rechte mehr.“348 Und schon bereits 1949 erklärte sie, dass es aus 

 
343  Zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, insbesondere wie sie das BVerfG in 

der Entscheidung zum NPD-Verbotsverfahren 2017 konkretisiert hat, siehe Warg, 
NVwZ-Beil 2017, 42ff. 

344  Eine Entscheidung genuin ohne Entscheidungsspielraum (von Coelln, in: 
Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge BVerfGG, 50. EL 2017, § 46 Rn. 31). 

345     Hoffmann-Riem, NJW 2004, 2777. 
346     Isensee 1999, S. 744. 
347     Arendt 1949, S. 762. 
348  Arendt 2013 [1951], S. 619. Dazu auch das entsprechende Kapitel zu den Aporien der 

Menschenrechte S. 601ff. 
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diesem Grund eines grundlegenden Rechts bedarf, nämlich das Recht auf 
Staatsbürgerschaft, denn ohne dieses Recht sei kein anderes Recht zu rea- 
lisieren. Daraus ist schließlich abzuleiten: Es bedarf der organisierten, 
funktionierenden, sanktionsfähigen politischen Gemeinschaft.349 

 
Die Notwendigkeit der Positivierung der Menschen- und Grundrechte, 
also deren Formulierung als innerstaatliches Recht, erkennt auch der 
Rechtsphilosoph Robert Alexy.350 Er stützt dies auf drei Argumente: 
Durchsetzung, Erkenntnis und Organisation.351 Zugleich führt er uns auch 
die Janusköpfigkeit des Staates vor Augen, indem er feststellt, dass, 

 
„die Notwendigkeit des Rechts und des Staates […] in einem eigentümlichen Kontrast zu der 
Erfahrung [steht], daß die Menschenrechte durch nichts so sehr bedroht werden können wie 
durch einen Staat und deshalb wesentlich Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat 
sind.“352 

 
Es bedroht nichts so sehr den Menschen, wie die organisierte Grausamkeit 
über den Staat und zugleich ist der Staat notwendiger Garant der Men- 
schen- und Grundrechte. Er schließt daraus, dass es zu der gefahrenlosen, 
beständigen Verwirklichung der Menschen- und Grundrechte eines demo- 
kratischen Rechtstaats bedarf.353 

Man sollte sich bei einer solchen Betrachtung die Worte des französischen 
Dichters Charles Baudelaire vergegenwärtigen, der uns vor Augen führt, 
dass das Natürliche den Menschen dazu treibt seinesgleichen zu töten, ein- 
zusperren und zu quälen – er stellt treffend fest, dass es daher unbedingt 
etwas Künstliches braucht, das den Menschen zum Guten bringt und (oder 
zumindest) das fatal Grausame des Menschen bändigt.354 

 
349     Arendt 1949, S. 769f. 
350  Die Notwendigkeit die Grundrechte als Katalog zu formulieren, um einen Kontra-

punkt zum Nationalsozialismus setzen, erkannte auch der Parlamentarische Rat, siehe 
dazu 
u.a. ParlR V Nr. 4, S. 34f., V. Nr. 5, S. 71 (dort Ausschussvorsitzende von Mangoldt 
zusammenfassend). 

351      Alexy 1998, S. 254ff. 
352      Alexy 1998, S. 258. 
353      Alexy 1998, S. 258ff. 
354  Ausführungen Baudelaires abgedruckt bei Gundling 2016, S. V. Dabei ist er kein 

Soli- tär, man lese z.B. Kertész 2016, S. 69ff. 



- 96 -  

Es ist bei dieser Betrachtung vollkommen unerheblich, dass der Mensch 
kein reiner homo oeconomicus ist,355 mitunter ist sein Handeln durch Fair- 
nessgedanken, respektive eine Aversion gegenüber Ungleichheit, ge- 
prägt.356 Der Mensch, der von Natur aus so grausam sein kann, ist zugleich 
ein Gemeinschaftswesen – ja gar angewiesen auf die Gemeinschaft der 
Artgenoss_innen. Damit treffen weder die prominenten Annahmen von 
Thomas Hobbes357 zu, noch die von John Locke358, wenn sie die Menschen 
im Naturzustand konstruieren. Das Böse im Menschen ist augenscheinlich 
arbiträr. 

 
Obwohl der Staat zugleich die größte Gefahr des guten Lebens ist, bildet 
er, der Erfahrung diverser Generationen entsprechend, erst die Grundlage 
eines solchen. Und darin mögen Hobbes und Locke wiederum recht haben, 
nur deren Gestaltung mag uns heute nicht mehr (vollständig) überzeugen. 
Das Recht muss sich dieser diversen, mitunter paradox wirkenden Proble- 
matik stellen und dieser gerecht werden. Dabei ist die Verbürgung von 
Freiheit ein fundamentaler Baustein, um eine gute Gemeinschaft zu er- 
möglichen. 
Freiheit ist ein Recht und ihre volle Wirkung kann sie nur unter dem staat- 
lichen Schutz entfalten. Und Wolfgang Hoffmann-Riem ist zuzustimmen, 
wenn er ausführt: „Zum Schutz der Freiheit gehört es, die Tugend der To- 
leranz zu üben, auch gegen die Intoleranten.“359 Die Intoleranten dürfen 
nur in einer Demokratie keinesfalls die Mehrheit erlangen. Und dazu be- 
darf es dem aufklärenden öffentlichen Diskurs, der öffentlichen Mei-
nungsbildung, die uns allen eine Herzensangelegenheit sein sollte. 

 
 
 
 

355     Lüdemann 2007, S. 8ff., insb. S. 20ff. 
356     Magen 2007, S. 344ff. 
357  Hobbes zeichnet ein Bild, in dem Menschen in einem bellum omnium contra omnes 

befinden – natürlich ist ein Kriegszustand unter den Menschen. Es sei lediglich ein Le- 
ben in Gewalt und Anarchie möglich, da die Menschen pure Egoisten sind (Hobbes 
1984 [1651], S. 94ff.). 

358  Locke zeichnet moderat-soziale Menschen, die erst durch die Möglichkeit der Wert- 
speicherung in Neid und dadurch in einen Kriegszustand verfallen (Locke 1977 [1689], 
S. 201ff.). 

359     Hoffmann-Riem, NJW 2004, 2782. 
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Es war eines der zentralsten Anliegen der Mütter und Väter des GG eine 
jede Form des Totalitarismus zu verunmöglichen. Noch unter dem Ein- 
druck des Nationalismus und mit Blick Richtung Sowjetunion, war man 
sich doch weitgehend einig, dass sich so etwas, das gerade Er- und Durch- 
lebt worden war, nicht wieder ereignen dürfte.360 Und die Konzeption des 
Grundgesetzes scheint bis dato erfolgreich dieses Ziel zu erreichen. So ge- 
riet beispielsweise das ebenfalls in der Schrift in Rede stehende Versamm- 
lungsrecht immer wieder in Bedrängnis – mal zu Lasten der linken, mal zu 
Lasten der rechten Kräfte.361 Und doch blieb diese Freiheit in einem weiten 
Rahmen erhalten, einem Rahmen der einen engagierten Meinungskampf 
ermöglicht. Der weite Schutzbereich, den die Versammlungsfreiheit der- 
zeit immer noch genießt, gerät allerdings nun wieder unter Druck. 

 
Einschränkungen der Freiheiten in einem sozialen Rechtstaat, insbeson- 
dere wenn dabei der (politische) Meinungskampf Beschränkung erfahren 
soll und so etwas fordert aktuell der Ministerpräsident Thüringens Bodo 
Ramelow mit Blick auf das Versammlungsrecht,362 haben ausnahmslos gut 
überdacht zu sein. Wenn die Rechtsordnung – über das Maß einer zurück- 
haltend wehrhaften Demokratie hinaus – illegitime Ansichten vorsieht, so 
ist immer zu fragen, wer darüber zu entscheiden hat und ob sich diese 
Mechanismen auch gegen eine gesunde freiheitlich demokratische 
Grundordnung wenden können.363 Ebenfalls bei anderen Grundrechtsein-
schränkungen sollte man immer die Wirkung in denkbaren Extremen be-
achten. Im für das Gros der Gesellschaft derzeit gewöhnlichen Alltag 
mögen die schärferen Grundrechtsschranken harmlos wirken (eine be-
liebte und zugleich sehr naive Aussage ist  

 

360  Gundling 2016, S. 84f. Dazu auch die Zitatsammlung aus den Akten und Protokollen 
des Parlamentarischen Rates bei Baldus 2016, S. 21ff. Mitunter wurde gar die Ansicht 
vertreten, dass der Nationalismus zu unterbinden ist. 

361     Hoffmann-Riem, NJW 2004, 2782. 
362  Beitrag „Nach Rechtsrock-Konzert in Themar: Ramelow fordert Änderung beim Ver- 

sammlungsrecht“ (http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/interview-minister- 
praesident-thueringen-ramelow-zu-rechtsrock-in-themar-100.html; zuletzt abgerufen 
am 17. Juli 2017). 

363  Leggewie/Lichdi/Meier, RuP 2017, 172f. attestieren selbst dem Parteiverbot eine hohe 
Ideologieanfälligkeit und zeigen, dass Entscheidungen über Ansichten/Meinungen sich 
„auf dünnem Eis“ bewegen. Daher ist es lediglich als Mittel der Abwehr konkreter Ge- 
fahren ansehen (siehe dazu Alter, AöR 140 (2015), z.B. 589). 

http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/interview-minister-
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häufig: „Ich hab‘ ja nichts zu befürchten“), aber wie wirken sie, wenn 
sich die Staatsführung systematisch gegen die freiheitliche Ordnung 
wenden will? Wie fragil diese Freiheitsrechte sind, wie sehr sie durch 
Staat und Politik gefährdet werden, zeigen die Diskussionen nach dem 
G20-Gipfel in Hamburg in diesem Jahr. Darüber hinaus ist der Verweis 
auf die stabile Demokratie äußerst blauäugig und entsprechend kurzsich-
tig. Die Beschränkung von Freiheiten muss immer die Ultima Ratio blei-
ben. Und an dieser Stelle ist nochmals Hannah Arendt zu Wort kommen-
zulassen. 

 
„…wenn die von Menschen erstellte Welt nicht der Schauplatz politischen Handelns wird – 
wie in einem despotisch regierten Gemeinwesen, das die Untertanen in die Enge ihrer Häuser 
und Privatsorgen verbannt –, hat Freiheit keine weltliche Realität. Ohne einen politisch ga- 
rantierten öffentlichen Bereich hat Freiheit in der Welt keinen Ort, an dem sie erscheinen 
könnte…“364 

 
Politik und Freiheit sind für Arendt zwei Seiten einer Sache und Freiheit 
ist nicht ohne das Politische möglich und umgekehrt. Und das Freiheit zer- 
störbar ist, lehrten die Zeiten totalitärer Herrschaften.365 Wir benötigen den 
öffentlichen Raum um Freiheit und Politik zu ihrer Entfaltung kommen zu 
lassen. 

 
Freiheit muss für ein funktionierendes Zusammenleben begrenzt werden, 
das steht außer Frage und wurde in diesem Band aufgezeigt, sie darf aber 
keinesfalls eingesperrt werden. Dass dies manchmal unangenehm ist, mit- 
unter gar unverständlich, ist die zu ertragende Schattenseite. So treffend 
schrieb Georg Danzer in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts über 
die Freiheit: 

 
„wie heißt denn dieses tier?“ 

„das ist die freiheit“ sagte er zu mir. 
„die gibt es jetzt so selten auf der welt, 
drum wird sie hier für wenig geld zur schau gestellt“ 

 
 
 

364     Arendt 2015 [1958], S. 201f. 
365     Arendt 2015 [1958], S. 202, 225f. 
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die freiheit ist ein wundersames tier 
und manche menschen haben angst vor ihr. 
doch hinter gitterstäben geht sie ein, 
denn nur in freiheit kann die freiheit freiheit sein. 

 
Ich schaute und ich sagte „Lieber Herr! 
Ich seh ja nichts, der Käfig ist doch leer“ 
„Das ist ja grade“ sagte er „der Gag, 
man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg!“366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

366  Danzer: „Die Freiheit“; http://www.georgdanzer.at/lieder/die-freiheit/; zuletzt abgeru- 
fen am 2. Juli 2017. 

http://www.georgdanzer.at/lieder/die-freiheit/%3B
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Anhang: Text Flugblatt 
 

Quelle: Facebook-Auftritt der Sozialistischen Hochschulgruppe Erfurt, zuletzt abgerufen am 
28. Juni 2017 (lag zudem als Flugblatt vor). 

 
Rot statt Bunt! 

 
Stephan Brandner, ein piekfeiner Faschist, der es über die wahre Volks- 
partei AfD geschafft hat, sich in den Landtag nebst seinem Kameraden 
Bernd Höcke einzuwählen, wurde heute geladen, an der Universität Erfurt 
zu reden. Wir sehen zunächst davon ab, uns zu den OrganisatorInnen zu 
äußern, die Brandner ein Podium für seine faschistische Propaganda bie- 
ten, und wenden uns Brandner selbst zu. 

 
Brandner ist seit einer Legislaturperiode MdL und stellvertretender Vor- 
sitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Neben verbalen Aus- 
fällen und Verleumdungen gegen Katharina König und Abgeordnete des 
Landtagsparlaments („Koksnase“, „Kinderschänder“), durch die er von 
Zeit zu Zeit diesem verwiesen wird, gibt er auf seiner eigenen Homepage 
an, im Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz zu arbeiten 
– dennoch ist Brandners Spezialgebiet eher antisozialistische Hetze. So 
greift er in kleinen Anfragen und Redebeiträgen immer wieder die 
Amadeu-Antonio-Stiftung und ihr Personal an, die seiner Meinung nach 
ein linksextremer – welche pseudowissenschaftliche Begründung dieser 
Begriff auch immer zu besitzen scheint – Verein sei. Den 8. Mai, den Tag 
der Befreiung von Nazideutschland kann er nicht uneingeschränkt feiern 
(was freilich keiner von ihm je verlangt hat), weil die Sowjets Gebietsan- 
sprüche gegen das besiegte deutsche Vaterland erhoben haben und die Su- 
detendeutschen vertrieben. Ein Herzensanliegen ist ihm dagegen das Ge- 
denken an den Aufstand vom 17. Juni. Nicht nur, dass die DDR-Diktatur 
angeblich vom Nationalsozialismus gar nicht zu unterscheiden sei. Son- 
dern – O-Ton – die Organisation, die maßgeblich für die Niederschlagung 
des Aufstands verantwortlich war, die SED, sei seit 2014 in Thüringen 
wieder an der Macht. Hier wird nicht nur vermittels der Gleichsetzung von 
NS und DDR die Vernichtung der Jüdinnen und Juden Europas relativiert, 
indem man die Niederschlagung eines Aufstandes hiermit gleichsetzt. Es 
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schlägt auch der paranoische Irrsinn eines Wahnsinnigen in die Realität 
über, der sich schon prospektiv als Opfer einer Partei sieht, die die Macht- 
befugnisse, die sich Brandner halluziniert, nicht hat. Wir fragen uns zu- 
mindest, warum Brandner nicht längst in ein Stasi-Gefängnis gesteckt 
wurde, wenn wir soeben in einer sozialistischen Diktatur leben. 

 
Wer vermag es denn aber zu verantworten, ein offenbar von der Realität 
völlig entfremdetes Subjekt wie Brandner ein Podium zu bieten? Es sind 
die demokratischen Studierenden der Universität Erfurt sowie ihre Dozie- 
renden. Im Rahmen des als Stufu bekannten Studium fundamentale haben 
extremistische DemokratInnen das Prinzip der Demokratie selbst ad ab- 
surdum geführt. Schrieb Horkheimer 1939, dass wer vom Kapitalismus 
nicht reden will, auch vom Faschismus schweigen soll, so zeigt uns die 
Erfurter Intelligenz (wie auch die LandesschülerInnenvertretung, die sich 
damit vor kurzem in Thüringer Schlagzeilen katapultierte) diese auf die 
Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx referierende These an- 
schaulich und konkret. Die Spezialität dieser Mitte-Extremisten hat wie- 
derum ihren spezifischen Grund – dieser ist die Arbeitsweise der Univer- 
sität Erfurt in Bezug auf das Studium fundamentale. Das Handelsblatt be- 
schrieb das Stufu kürzlich folgendermaßen: „Kernstück ist dabei [beim 
Studium an der Universität Erfurt] das Studium fundamentale, das den 
Studenten ermöglichen soll, die Methoden anderer Fachbereiche kennen 
zu lernen.“ (09.06.2017) Es zeigte sich schon in der Vergangenheit bspw. 
bei einer Veranstaltung von Prof. Dr. Lindner sowie seiner Frau im Fach- 
bereich der Theologie (WS 16/17) in einem Seminar, dass im Sinne der 
Meinungspluralität auch problemlos ein christlich-fundamentalistischer 
deutschtümelnder Abtreibungsgegner (Bernd Katzschner) eingeladen wer- 
den kann. Es scheint also die Methode des hier: Fachbereichs SoWi zu 
sein, qua interdisziplinärer Diskussion regressive Lehrveranstaltungen an- 
zubieten. Das ist – gemäß der Ehrung des Handelsblattes – das Besondere 
der Universität Erfurt. 

 
Wir fragen uns indes auch, warum die Studierenden des Stufu eigentlich 
nicht auf die Idee gekommen sind, gleich die NPD zur Vorsprache einzu- 
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laden, oder umgekehrt: DKP oder MLPD (nicht, dass wir als SozialistIn- 
nen irgendeinen positiven Bezug auf diese letzteren Parteien konstatieren 
wollen). 

 
Allerdings machen wir den VeranstalterInnen nicht den Vorwurf nicht de- 
mokratisch gehandelt zu haben. Zu einer bunten Gesellschaft, wie sie zy- 
nischerweise auf den Anti-AfD-Demonstrationen letztlich v.a. vom Stu- 
dentenmilieu propagiert wurde, gehört eben auch ein saftiger Braunton. 
Wir zitieren zum Abschluss zusammenfassend den Song Fick die Uni der 
Antilopengang, weil er unsere fortwährend steigende Befürchtung klar ar- 
tikuliert: 

 
Sie sind politisch interessiert/ 
Und engagieren sich im AStA/ 
Und sie fahren alle furchtbar gerne Fahrrad/ 
Sie tragen Second-Hand-Trainingsjacken/ 
Und ham' alle Dreadlocks/ 
Bei Vorlesungen schreiben sie mit auf ihren Laptops/ 
Und hören immer zu, obwohl sie gar nichts versteh'n/ 
1933 wär‘n sie alle Nazis gewesen 

 
* * * 

 
Initiatoren des Flugblattes treten auch im Beitrag vom 17. Juni 2017 auf universal-erfurt.de 
von Leisner „Proteste gegen Einladung von AfD-Spitzenkandidat“ in Erscheinung („Links- 
jugend Solid, Jusos, Sozialistische HSG Die Falken und Antira“).367 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

367  Siehe https://universal-erfurt.com/2017/06/17/proteste-gegen-einladung-von-afd-spit- 
zenkandidat/; zuletzt abgerufen am 28. Juni 2017. 
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Zur politischen Neutralitätspflicht der  
Studierendenschaft* 
 
 
Kein Jahr ist es her, dass im Rahmen einer universitären Veranstaltung 
an der Universität Erfurt die Frage der Neutralitätspflicht aufkam. Wäh-
rend damals unstreitig war, dass die Hochschule und ihre Untergliede-
rungen der Neutralitätspflicht unterlagen, ist erneut nach einer Veran-
staltung die Frage nach der politischen Neutralitätspflicht zu stellen. Im 
Fokus stehen nun die verfassten Studierendenschaften und ihre Unter-
gliederungen. Neben generellen Aussagen zu deren Verpflichtung wird 
die Veranstaltung auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. 
 

I. Neutralitätspflicht 
 
Das Grundgesetz sieht vor, dass der Staat und seine Untergliederungen 
nicht die Chancengleichheit der Parteien beeinflussen darf. Dies ergibt 
sich in erster Linie aus Art. 21 Abs. 1 GG, fließt zugleich auch aus dem 
Demokratieprinzip des Art. 20 GG.368 Der Staat und seine Untergliede-
rungen muss jeder nicht verbotenen369, politischen Partei neutral gegen-
übertreten, darf sie also weder bevorzugen noch benachteiligen, selbst 
dann, wenn diese gegen das GG und die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung stehen.370 Parteien verfügen also unter dem GG – soweit 
sie nicht durch eine Feststellung des BVerfG explizit verboten sind371 – 

                                                      
*  Dieser Beitrag ist ein unveränderter Nachdruck aus ZLVR 2018, 39ff. 
368  Siehe u.a. BVerfGE 1, 208 (255); 44, 125 (141); 47, 130 (139); 107 (362) oder jüngst 

BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 - 2 BvE 1/16, bspw. Rn. 58f. Zum Zusammenspiel von Art. 
21 und Art. 20 GG siehe Frederik Ferreau, DÖV 2017, 497f.; Mehrdad Payandeh, Der 
Staat 55 (2016), 539 (allerding ist er kritisch gegenüber dem Neutralitätsgebot, siehe S. 
549f.).  

369  Ein Vorgriff eines möglichen Parteiverbots ist nicht statthaft und dem Art. 21 GG 
entgegenlaufend (so u.a. ThürVerfGH, Urt. v. 3.12.2014, VerfGH 2/14, S. 19f.; Urt. v. 
6.7.2016, VerfGH 38/15, S. 15f.). 

370  BVerfGE 5, 85 (5. LS.); BVerfG, Urt. v. 17.01.2017, 2 BVB 1/13, Rn. 586; Arnd Uhle, 
NVwZ 2017, 584 u. 590. 
371Bloße Feststellungsentscheidung ohne Gestaltungsspielraum, siehe z.B. v. Coelln in 
Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge BVerfGG, 52. EL 2017, § 46, Rn. 31. Die 
Wirkung tritt paradoxerweise erst mit der Feststellung (also nicht rückwirkend) ein 
(Waldhoff, in BeckOK BVerfGG, Walter/Grünewald 4. Ed. 2017, § 46, Rn. 2), das er-
zeugt indes den notwendigen Schutz für die Parteien (s.o. Fn. 2 u. Gundling, Neutrali-
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das Programm betreffend über eine gewisse Carte Blanche.372 Während 
staatliche Hochschulen unzweifelhaft als Teil des Staates der Neutrali-
tätspflicht gegenüber politischen Parteien unterliegen, zeigt der folgende 
Beitrag, dass diese Pflicht auch für die verfasste Studierendenschaft, als 
eine Untergliederung der Hochschule, gilt.373 Illustriert wird dies entlang 
einer kürzlich an der Universität Erfurt abgehaltenen Podiumsdiskussion. 
Sie ist ein Beispiel dafür, wie die Neutralitätspflicht verletzt werden 
kann. 
 

II. Die Veranstaltung 
 
Die Veranstaltung „Podiumsdiskussion anlässlich der OB-Wahl“374 fand 
am 10. April 2018 im Hörsaal 5 der Erfurter Universität statt. Der Unter-
titel auf dem Plakat lautete:  
 
„Podiumsdiskussion mit den Kandidat*innen Marion Walsmann, Karola 
Stange, Marko Enke, Andreas Bausewein, Alexander Thumfart, Sebasti-
an Perdelwitz und Daniel Stassny.“  
 
Zumindest ein Kandidat fehlte in dieser Aufzählung und in der Folge 
ebenso auf dem Podium, nämlich der Kandidat der Alternative für 
Deutschland (AfD), Stefan Möller. Auf diesen Mangel wurde im Rahmen 
der Facebook-Veranstaltungsdiskussion durch Nutzer aufmerksam ge-
macht. Darauf antwortete der Studierendenrat (StuRa) per Post auf der 
Seite der zugehörigen Facebook-Veranstaltung:  
 
„Wir möchten hiermit verdeutlichen, dass uns wichtig ist, dass wir eine konstruk-
tive und sachliche Debatte zu Gunsten der Studierenden führen. Aufgrund ihrer 
jüngeren Geschichte und als Hochschule in der Thüringer Landeshauptstadt weiß 
sich die Universität und der Studierendenrat auf ihren besonderen gesellschaftli-
chen und kulturellen Auftrag verpflichtet. Wir verstehen uns als weltoffene Uni-

                                                                                                            
tätspflicht an Hochschulen, 2017, S. 25f.). 

372  So bezeichnet bei Jan Philipp Schaefer, AöR 141 (2016), 602. 
373  Siehe zur Neutralitätspflicht von Hochschulen und ihren Organen Patrick Christian 

Otto, WissR 49 (2016), S. 144ff., Gundling, Neutralitätspflicht an Hochschulen, 2017, 
S. 27ff.  

374  So der Titel der Facebook-Veranstaltung zugehörigen 
(https://www.facebook.com/events/198985110715530/210210462926328/) 
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versität. Diese Grundwerte sind für den Studierendenrat unverzichtbar. Aufgrund 
der Erfahrungen und der Inhalte des jetzigen Wahlkampfes haben wir uns deshalb 
zu der Einladung eben dieser Kandidat*innen entschlossen, welche zur Diskussi-
on eingeladen wurden.“375 
 
Diese Aussage verdeutlicht, dass der AfD-Kandidat nicht selbst (also 
freiwillig) auf eine Teilnahme verzichtete, sondern gar nicht durch den 
Veranstalter eingeladen und damit ausgeschlossen war. Ganz offensicht-
lich handelte es sich um eine Veranstaltung mit Wahlkampfbezug. Dies 
wird aus dem Veranstaltungsbeschreibung auf Facebook deutlich: 
 
„Wir freuen uns auf ein spannendes Forum mit Marion Walsmann, Karola Stan-
ge, Marko Enke, Andreas Bausewein, Alexander Thumfart, Sebastian Perdelwitz 
und Daniel Stassny. | Moderation: Henryk Balkow (Feuerköpfe - die Marke der 
Medienmacher.) | Die OB-Kandidat*innen verlassen den politischen Alltag und 
stellen sich unseren Problemen: Ist die Uni Erfurt hoffnungslos auf sich allein 
gestellt? Können Studierende in Erfurt in Zukunft auf eine breitere Unterstützung 
und einen Ausbau des kulturellen studentischen Lebens hoffen? Kann man auf 
Unterstützung hoffen beim Vorhaben, vernünftige Bedingungen für die Lehre auf 
dem Campus zu schaffen? Oder müssen wir weiter durch die Stadt pilgern und 
uns Regenschirme für die Vorlesungen anschaffen? | In der großen Runde erfah-
ren wir, wie die Kandidat*innen zur Oberbürgermeister*in-Wahl dazu Position 
beziehen und welche Ansätze sie dahingehend verfolgen werden. | Im Anschluss 
an die Diskussion laden wir alle Diskutant*innen und Besucher*innen zur Vertie-
fung der Gespräche zu einem Glas Sekt zum Selbstkostenpreis ein. | Einlass ist ab 
18.00 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr. | Ort: Hörsaal 5, Lehrge-
bäude 2 auf dem Uni-Campus | Die Veranstaltung ist öffentlich.“376 
 
Erstellt wurde die Veranstaltung vom Account „StuRa Uni Erfurt“; aus 
der Darstellung auf der entsprechenden „Info“-Seite des Accounts 
schließend, ist dieser der offizielle Account des Studierendenrats der 
Universität Erfurt. Es ist neben deren Telefonnummer und Anschrift, den 
E-Mailadressen des Vorstandes sowie des Referates Öffentlichkeitsarbeit 

                                                      
375  https://www.facebook.com/events/198985110715530/2102104 62926328/; Post von 

„StuRa Uni Erfurt“ vom 9. April 2018 um 16:22 Uhr. Am Beginn der Veranstaltung 
am 10. April 2018 wurde dies nochmals bekräftigt (siehe 
https://youtu.be/SPuy1iigCB0; abgerufen am 17. April 2018). 

376  Siehe https://www.facebook.com/events/198985110715530/, abgerufen am 10. April 
2018. 
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sowie der Internetadresse der offiziellen Unterseite auf der Universitäts-
homepage (https://www.uni-erfurt.de/studierendenrat) auch das Logo des 
Studierendenrates zu finden (dazu s.u. III.2.c.).377 Auf der Homepage des 
Studierendenrates wird überdies auf den in Rede stehenden Facebook-
Account verwiesen.378   
 
Es kann also unzweifelhaft davon ausgegangen werden, dass es sich um 
eine Veranstaltung der Studierendenschaft der Universität Erfurt handel-
te, organisiert durch deren Organ, dem Studierendenrat. 
 

III. Die verfasste Studierendenschaft als Neutralitätsver-
pflichtete  

 
Zunächst ist die Frage zu beantworten, inwieweit es sich bei den verfass-
ten Studierendenschaften um einen Teil des Staates handelt. Anschlie-
ßend ist es möglich die Neutralitätspflicht näher einzugrenzen. 
 

1. Die Studierendenschaft als Teil des Staates 
 
In § 72 Abs. 1 ThürHG (seit 2018 § 79 Abs. 1 ThürHG379) wird normiert, 
dass die immatrikulierten Studierenden einer Hochschule die Studieren-
denschaft bilden und diese eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hoch-
schule darstellt. Diese Stellung wird – mit Ausnahme von Bayern380 – so 
oder so ähnlich auch in allen anderen deutschen Ländern konstituiert.381 
Als Teil- oder wie andere Gesetzgeber es benannt haben, Gliedkörper-
                                                      
377  https://www.facebook.com/pg/StuRaUniErfurt/about/, abgerufen am 10. April 2018. 
378  https://www.uni-erfurt.de/studierendenrat/; abgerufen am 10. April 2018. 
379  GVBl. (2018), S. 149; siehe zur Novelle Lukas C. Gundling/Hannes Berger, ThürVBl 

2017, 257 ff.; Hendrik Jacobsen, LKV 2018, 299 oder Herman-Josef Blanke/Sebastian 
Raphael Bunse, Hochschulrecht, in Baldus/Knauff (Hrsg.): Landesrecht Thüringen. 
Studienbuch, Baden-Baden 2019, S. 437 ff. 

380  Bayern schaffte 1972 die verfassten Studierendenschaften ab (Andreas Reich, WissR 
29 (1996), 170). 

381  Siehe § 65 Abs. 1 LHG BW; § 18 Abs. 1 BerlHG; § 16 Abs. 1 S. 1 BbgHG; § 45 Abs. 
1 BremHG; § 102 Abs. 1 HmbHG; § 24 Abs. 1 LHG M-V; § 20 Abs. 1 S. 3 NHG; § 53 
Abs. 1 HG NRW; § 83 Abs. 1 S. 1 SHSG; § 65 Abs. 1 S. 2 HSG LSA; § 74 Abs. 1 
SächsHG (hier „Studentenschaft“); § 72 Abs. 1 HSG SH (Teilkörperschaft; an der Uni-
versität zu Lübeck als K.ö.R. Glied der Hochschule). Als eigenständige K.ö.R. in 
Rheinland-Pfalz, siehe § 108 Abs. 2 HochSchG; als rechtsfähige K.ö.R. Glied der 
Hochschule in Hessen siehe § 76 Abs. 1 HHG. Nicht in Bayern. 
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schaft der Hochschule, die in den überwiegenden Fällen eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ist, sind die Studierendenschaften öffent-
lich-rechtliche Zwangsgemeinschaften, in denen die Studierenden als 
ihre Mitglieder organisiert sind.382 Grundsätzlich bewirkt die Unterord-
nung als Teilkörperschaft der Hochschule, dass ihr Aufgabenspektrum im 
Aufgabenspektrum der Mutterkörperschaft, also der Hochschule, umfasst 
sein muss.383 Was nicht Aufgabe der Hochschule ist, kann auch nicht 
Aufgabe der Studierendenschaft sein. Diese Aufgaben nimmt die Studie-
rendenschaft als Selbstverwaltungsaufgaben wahr, wobei ihr dabei weit-
gehende Freiheiten zukommen.384 
 
Ihre Legitimität als eine solche Zwangsgemeinschaft erhalten Studieren-
denschaften in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, wobei die unzuläng-
liche Erfüllung oder gar Nichterfüllung dieser Aufgaben die Legitimität 
zunächst nicht entfallen lässt.385 Die öffentlichen Aufgaben werden ihnen 
per Gesetz zugewiesen und sind abschließend geregelt.386 Es wird ihnen 
dafür materielle Hoheitsgewalt übertragen.387 Wer für eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft oder Teil-/Gliedkörperschaft tätig ist, übernimmt 
somit eine Aufgabe in der mittelbaren Staatsverwaltung.388 Er wird dem-
entsprechend zu einem Amtsträger und unterliegt somit einer besonderen 
Pflichtenbindung. Mithin handelt es sich bei den Studierendenschaften 
nicht um eine grundrechtsberechtigte Vereinigung i.S.d. Art. 9 Abs. 1 
GG, sondern um einen grundrechtsverpflichteten Verband. Als öffent-
lich-rechtliche Körperschaft ist die Studierendenschaft i.S.d. Art. 1 Abs. 
3; 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebunden.389 Sie unterliegt über 

                                                      
382  Siehe dazu ausführlich Marco Penz, DÖV 2016, 906f. und Christian von Coelln, 

Grundfragen der Hochschulorganisation, in: Hdb. Hochschulrecht, 3. Aufl. 2017, Rn. 
10. Siehe dazu auch Herbert Krüger, Hdb. WissR, 1996, S. 580ff. (dort wird auch auf 
die mögliche Verfassungswidrigkeit der Studierendenschaften eingegangen). 

383  Krüger, Hdb. WissR, 1996, S. 585. 
384  So Werner Thieme, Dt. HochschulR, 3. Aufl., 2004, Rn. 201, 941, 970. 
385  Penz, DÖV 2016, 906f.  
386  So bspw. Krüger, Hdb. WissR, 1996, S. 580 f., Andreas Reich, NJW 1987, 1316. 
387  Reich, WissR 29 (1996), 168. 
388  Thieme, Dt. Hochschulrecht, 2004, Rn. 964. 
389  Thieme, Dt. Hochschulrecht, 2004, Rn. 943; Penz, DÖV 2016, 907f.; Hermann-Josef 

Blanke/Isabelle Oberthür, Thüringen, in: Geis, Hochschulrecht in Bund und Ländern, 
46. AL 2016, Rn. 213f. Siehe bspw. auch BbgVerfG, Beschl. v. 19.6.2013 – VfGBbg 
5/13 EA=NVwZ 2013, 1050 (1051). 
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die Gesetzen und Verordnungen hinausgehend, auch den Satzungen der 
Mutterkörperschaft, also der Hochschule.390 
 
Dennoch ist die Position der Studierendenschaft in der Staatsverwaltung 
nicht unangreifbar. Kommt die Studierendenschaft über längere Zeiträu-
me der Erfüllung der ihr zugewiesenen Aufgaben nicht oder nicht ausrei-
chend nach – und werden Bedenken dahingehend regelmäßig laut391 –, 
gerät die Verhältnismäßigkeit des Grundrechtseingriffs durch die 
Zwangsmitgliedschaft und entsprechend die Legitimität dieser Figur der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts in Gefahr.392 Denn: „Der Eingriff in 
die allgemeine Handlungsfreiheit des einzelnen durch die Errichtung 
eines Zwangsverbandes muss zwar zur Erreichung des vom Gesetzgeber 
erstrebten Zieles erforderlich sein, das Ziel darf also nicht auf eine ande-
re, den Einzelnen weniger belastende Weise ebensogut erreicht werden 
können.“393 Beispielsweise sind auch freiwillige, privatrechtliche Studie-
rendenschaften (z.B. als e.V.), etwa mit öffentlicher Beleihung denk-
bar.394 
 

2. Die Neutralitätspflicht des Einzelnen und der Studierenden-
schaft als Organ 

 
Es ist also aus dem in II.1 Dargelegten festzustellen, dass es sich auch bei 
der Studierendenschaft und ihren entsprechenden Organen (bspw. AStA; 
StuRa) um Teile des Staates handelt, die wie die Hochschulen die Chan-
cengleichheit von politischen Parteien nicht beeinträchtigen dürfen.395  
 

                                                      
390  Thieme, Dt. Hochschulrecht, 2004, Rn. 941. 
391  Solche Bedenken bei Blanke/Oberthür 2016, Rn. 214; Thieme, Dt. Hochschulrecht, 

2004, Rn. 967f. oder auch bereits Thomas Oppermann/Armin Dittmann, JZ 1977, 593. 
392  Siehe dazu Reich, WissR 29 (1996), S. 164ff.; Blanke/Oberthür 2016, Rn. 214; Krüger, 

Hdb WissR 1996, S. 581f.  
393  BVerwG, Urt. v. 12.05.1999 – 6 C 14/98=NVwZ 2000, 318 (319). Die Entscheidung 

obliegt indes dem Gesetzgeber (a.a.O.). 
394  Oppermann/Dittmann, JZ 1977, 593ff.; auch Reich, WissR 29 (1996), 165. 
395  Auch Selbstverwaltungskörperschaften, die aus der direkten, hierarchischen Staatsver-

waltung herausgenommen sind, wie Kommunen (siehe bspw. Thorsten Sie-
gel/Sebastian Hartwig, NVwZ 2017, 596f. oder auch VGH Mannheim, Beschl. v. 
16.10.2014 – 1 S 1855/14=NVwZ-RR 2015, 148 (149)) unterliegen der Neutralitäts-
verpflichtung, so eben auch Hochschulen.   
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a. Der Rahmen des Politischen der Studierendenschaft – Äu-
ßerungskompetenz  

 
Die Verpflichtung zur Achtung der Chancengleichheit der Parteien be-
deutet zugleich nicht, dass die Studierendenschaften nicht politisch sein 
darf. Vielmehr fehlt es – entsprechend der ständigen Rechtsprechung der 
Fachgerichte und der ganz h.M. in der Literatur – der Studierendenschaft 
an einem allgemeinen politischen Mandat, also der Aufgabe sich zu all-
gemeinen politischen Themen zu benehmen.396 Es bedarf einer Rechts-
grundlage für amtliche Äußerungen.397 
 
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat die Studierendenschaft 
konkret per Gesetz zugewiesene Aufgaben. Das sind in Thüringen gem. § 
73 Abs. 1 ThürHG (seit 2018 § 80 Abs. 1 ThürHG) (1) die Vertretung 
der Gesamtheit der Studierenden der Hochschule im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Befugnisse, (2) die Wahrnehmung hochschulpolitischer Be-
lange der Studierenden, (3) die Wahrnehmung der fachlichen, sozialen 
und kulturellen Belange der Studierenden, (4) die Förderung der politi-
schen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins 
der Studierenden, (5) die Förderung des freiwilligen Studierendensports, 
soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist und (6) die Pflege der 
überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen sowie seit 
2018 als Nr. 6 ergänzt die Förderung der Integration ausländischer Stu-
dierender. In diesen Bereichen sind die Studierendenschaften unstreitig 
befugt sich politisch zu äußern und zu betätigen – hier besitzt sie eine 
Äußerungskompetenz. 
 
Das allgemeine politische Mandat, also eine politische Betätigung dar-
über hinaus, ist mit dem Verbandszweck und der damit verbundenen 
Pflichtmitgliedschaft unvereinbar.398 Das Aufgabenportefeuille muss 

                                                      
396  Blanke/Oberthür 2016, Rn. 213; Penz, DÖV 2016, 908 m.w.N. in der Rspr.; siehe auch 

Krüger, Hdb WissR 1996, 587ff. 
397  Statt vielen Kuch, JZ 2018, 409. 
398  So u.a. NWVerfGH, Urt. v. 25.1.2000 - VerfGH 2/98= NVwZ-RR 2000, 594; OVG 

Berlin, Beschl. v. 15.1.2004 - 8 S 133/03= NVwZ-RR 2004, 348 oder Reich, WissR 29 
(1996), 176f. 
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einen Bezug zum genuinen399 Aufgabenspektrum der Hochschule ha-
ben.400 Dennoch muss es der Studierendenschaft möglich sein, im Rah-
men ihrer Aufgabe zur politischen Bildung, politische Veranstaltungen 
anzubieten, wobei sie auch dabei auf eine inhaltliche Ausgeglichenheit 
achten muss, die der Heterogenität der Studierendenschaft Rechnung 
trägt.401 Hier trifft sie bereits eine Neutralitätspflicht.402 Zudem muss 
auch sie bei der Aufgabenerfüllung beachten, dass sich die politische 
Willensbildung vom Volk zum Staat zu vollziehen hat.403 Frederik 
Ferreau macht treffend einen Vorrang der freien und gleichen Bürger vor 
staatlichen Akteuren im politischen Diskurs aus.404 
 

b. Allumfassende Neutralitätspflicht 
 
Eine besondere Neutralitätspflicht besteht aus Art. 21 Abs. 1 GG gegen-
über den politischen Parteien. Die äußert sich insbesondere in zwei Aus-
prägungen. Einerseits darf das Organ Studierendenschaft keine politische 
Partei benachteiligen oder bevorzugen, andererseits hat jeder einzelne 
Amtsträger der Studierendenschaft die Chancengleichheit der politischen 
Parteien zu achten, darf diese nicht durch sein Handeln und Sprechen als 
Amtsträger beeinträchtigen.  
 
Hans Klein hat das kurz allgemein zusammengefasst: Der Geltungsbe-
reich der Chancengleichheit „…erstreckt sich […] auf die Tätigkeit der 
Parteien schlechthin, die – unbeschadet spezifischer Wahlkampfaktivitä-
ten und der formalen Teilnahme an Wahlen als besonders verdichteter 
Formen dieser Tätigkeit – ‚außerhalb von Wahlen und während derselben 
die gleiche‘ ist. Zu jedem Zeitpunkt ist eine Einflussnahme des Staates 
auf den gesamten Prozess der politischen Willensbildung grundsätzlich 

                                                      
399  Zu den genuinen Aufgaben gehört nicht nur Forschung und Lehre, sondern darüber 

hinaus die ermöglichenden Grundlagen wie Freiheiten aber auch Allgemeinwohlaufga-
ben (siehe u.a. Reinhardt JZ 1965, 85f.; Gundling/Berger, ThürVBl 2017, 264f.). 

400  Reinhardt, JZ 1965, 385; Thieme, Dt. HochschulR, 2004, Rn. 949. 
401  OVG Lüneburg, Beschl. v. 24.2.2015 – 2 ME 274/14=NVwZ-RR 2015, 460. 
402  Thieme, Dt. HochschulR, 2004, Rn. 964. 
403  So z.B. jüngst BVerwG, Urt. v. 13.09.2017 – 10 C 6.16=NVwZ 2018, 433 (435). Dazu 

Waldhoff, JuS 2018, 406. 
404  Ferreau, JZ 2018, 361 mit Blick auf die Art. 5, 8, 20 Abs. 1 u. 2 GG und BVerwG, Urt. 

v. 13.09.2017 – 10 C 6.16.  
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untersagt.“405 D.h. diese Neutralitätspflicht gilt nicht nur in Zeiten des 
Wahlkampfes406 – hierin hat die jüngere Rechtsprechung des ThürVer-
fGH in der Wanka-Entscheidung des BVerfG vor Kurzem Bestätigung 
gefunden.407 In den Zeiten des Wahlkampfes tritt jedoch das Gebot äu-
ßerster Zurückhaltung hinzu.408 Ähnliches gilt gegenüber kommunalen 
Wählervereinigungen oder Einzelkandidaten.409 
 
Mit Äußerungen tätig werden können die Studierendenschaft und ihre 
Amtsträger also nur im Bereich des Aufgabenspektrums (s.o. III.2.a.). 
Hierin liegt sowohl die hochschulgesetzlich zugewiesene Äußerungs-
kompetenz als auch die Inhaltsschranke. Eine zusätzliche Inhaltsschranke 
– als Ausfluss der Chancengleichheit gewährenden Neutralitätspflicht – 
stellt die Unzulässigkeit von Äußerungen dar, die diffamierend oder 
diskriminierend gegenüber politischen Parteien oder einer Wählerverei-
nigung sind, insbesondere ist die Figur der Schmähkritik unzulässig.410 
Die Verlautbarungen von Stellen des Staates oder Amtsträgern müssen 
sich auf sachlich-objektivem Boden bewegen und müssen entsprechend 
belegbar sein – Spekulationen und Mutmaßungen sind daher nicht er-
laubt.411 Auch kann kein Recht zum Gegenschlag auf diffamierenden 
Angriffen von anderer Seite bei der Studierendenschaft oder anderen 
staatlichen Stellen angenommen werden.412  

                                                      
405  Klein in Maunz/Dürig GG, 81. EL. (2017), Art. 21, Rn. 297. 
406  Erstmals klar in ThürVerfGH, Urt. v. 08.06.2016 – VerfGH 25/15, S. 15; ThürVerfGH, 

Urt. v. 06.07.2016 – VerfGH 38/15, S. 9. Dazu Gundling, ZLVR 2017, 14ff. 
407  BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 - 2 BvE 1/16, 1. Ls.; Rn. 46. Die zuvor vom ThürVerfGH 

so formulierte Reichweite (s.o.) war zunächst auf Kritik gestoßen (siehe dazu Gund-
ling, ZLVR 2017, 18), vgl. auch Berger/Gundling DÖV 2019, 399ff. Eine a.A. vertrat 
auch der SaarVerfGH, Urt. v. 08.07.2014 – Lv 5/14, S. 7f. 

408  ThürVerfGH, Urt. v. 03.12.2014 – VerfGH 2/14, S. 14 m.w.N.; VerfGH RP, Beschl. v. 
4. April 2014 – VGH A 15/14, VGH A 17/14, S. 20. Hierzu wollte das BVerfG in der 
Wanka-Entscheidung explizit keine Ausführungen machen (BVerfG, Urt. v. 
27.02.2018 - 2 BvE 1/16, Rn. 46).  

409  Ferreau, JZ 2018, 360 m.w.N. Dazu auch BVerwG, Urt. v. 13.09.2017 – 10 C 
6.16=NVwZ 2018, 433. 

410  Barczak, NVwZ 2015, 1017f.; Gröpl/Zembruski, jura 2016, 274ff. Eine Differenzie-
rung zwischen Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot mahnt Waldhoff, JuS 2018, 408 an. 
Dazu auch Kuch, JZ 2018, 410. 

411  Jüngst u.a.  BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 - 2 BvE 1/16, Rn. 59 m.w.N. oder für Thürin-
gen ThürVerfGH, Urt. v. 06.07.2016 – VerfGH 38/15, S. 15f. 

412  BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 - 2 BvE 1/16, Rn. 60. Zwischen Parteien wird dies indes 
gebilligt (BVerfGE 61, 1 (11ff.); 69, 257 (270).). 
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Eine solche Unzulässigkeit ist selbstverständlich auch gegenüber anderen 
studentischen Gruppierungen (auch konfessionelle Gruppierungen, Stu-
dentenverbindungen etc.) anzunehmen.413 Aus der Neutralitätspflicht des 
Art. 21 GG fließt diese jedoch nur dann, wenn die Gruppierungen auch 
an Wahlen teilnehmen, andernfalls hat sie ihre Quelle nur im Sachlich-
keitsgebot.414 Anders ist der Fall gelagert, wenn deren Konstitution und 
Auftreten eine bevorstehende Teilnahme an Wahlen und damit am Wil-
lensbildungsprozess nahelegt.415 
 

c. Die Studierenden zwischen Amtsträger und Privatperson 
 
Während das Handeln und Wirken eines Organs festzustellen ist – ent-
weder ist ein Teil des Staates tätig gewesen oder eben nicht416 – ist es 
schwieriger zu bewerten, ob ein Amtsträger in dieser Eigenschaft eine 
Äußerung getätigt hat oder in seiner Eigenschaft als Privatperson.417 Der 
Rahmen in dem sich ein Amtsträger öffentlich als Privatperson äußeren 
kann, reduziert sich mit der Übernahme eines öffentlichen Amtes keines-
falls auf null – das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung aus Art. 5 
Abs. 1 S. 1 GG, respektive aus den Landesgrundrechten418 (für den aktu-
ellen Fall in Thüringen Art. 11 Abs. 1 ThürLV) bleibt ihnen als Privat-
person grundsätzlich erhalten.419   
 
 

                                                      
413  OVG Bremen, Beschl. v. 8.7.1999 - 1 B 143/99=NVwZ 2000, 342; OVG Lüneburg, 

Beschl. v. 24.2.2015 – 2 ME 274/14VG=NVwZ-RR 2015, 460 (465); Hannover Be-
schl. v. 5.5.2006 – 6 B 2834/06 oder jüngst BVerwG, Urt. v. 13.09.2017 – 10 C 
6.16=NVwZ 2018, 433 (2. Ls.). 

414  BVerwG, Urt. v. 13.09.2017 – 10 C 6.16=NVwZ 2018, 433 (435; Rn. 25). Zustimmend 
auch Ferreau, JZ 2018, 360f.; a.A. Wahnschaffe, NVwZ 2016, 1771. Das alles Staats-
handeln dem Sachlichkeitsgebot unterliegt stellte zuletzt BVerfG, Urt. v. 27.02.2018 - 
2 BvE 1/16, Rn. 59 fest. 

415  Ferreau NVwZ 2017, 1262; Ferreau, JZ 2018, 361. 
416  Gundling, Neutralitätspflicht an Hochschulen, 2017, S. 37ff., 62ff. 
417  Als Problem bei Barczack, NVwZ 2015, 1015; Gröpl/Zembruski, jura 2016, 271; 

Muckel, JA 2015, 717 oder Mandelartz, DÖV 2015, 327 bezeichnet. 
418  Zu den Landesgrundrechte siehe auch Antonia Daszenies/Robert Gmeiner, ZLVR 

2018, S. 78 ff. 
419  BVerfGE 44, 125 (141), ThürVerfGH, Urt. v. 03.12.2014 – VerfGH 2/14, S. 14; Otto, 

WissR 49 (2016), 137. 
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Auch Amtsträger in der Studierendenschaft müssen sich stets bewusst-
machen, ob sie eine private oder eine öffentliche, mit ihrem Amt verbun-
dene Äußerung tätigen (werden). Dazu sind – bestenfalls im Vorfeld – in 
etwa drei Punkte zu prüfen: 
 

(1) Handelt es sich um eine offizielle Verlautbarung der entspre-
chenden Stelle des Staates, wie bspw. eine Pressemitteilung, 
Äußerungen auf der Homepage der Stelle (bspw. im hiesigen 
Fall www.uni-erfurt.de/studierendenrat) oder über die offiziellen 
Konten/Kanäle der Stelle in sozialen Netzwerken (bspw. der Fa-
cebook-Account „StuRa Uni Erfurt“)? Dann ist die Zuordnung 
klar zur Amtsperson. 

(2) Ebenso klar ist die Zuordnung, wenn ausdrückliche auf das Amt 
Bezug genommen wird (Mitglied des Studierendenrats, Vor-
stand des Studierendenrats, Referent etc.) oder die Äußerung le-
diglich ein Vorhaben der Stelle oder des Amtsträgers im Rah-
men seines Geschäftsbereiches zum Inhalt hat. 

(3) Auch die äußeren Umstände können den Eindruck vermitteln, es 
sei eine amtliche Äußerung. So durch die Verwendung von 
Staats- und Dienstsymbolen oder Hoheitszeichen, jedoch auch 
durch eine anders geartete Indienstnahme von Ressourcen, die 
nur dem Amtsträger als solchem oder der Stelle zur Verfügung 
stehen.420 Hierunter können bspw. auch schon die Kopiergeräte 
der Studierendenschaft fallen oder deren Räumlichkeiten. 
 

Zwar sehen sich die Kriterien der Abgrenzung in der juristischen Fachli-
teratur der Kritik ausgesetzt, indes werden sie regelmäßig durch die 
Rechtsprechung bestätigt.421 Ein Verstoß ist mit Blick auf das – durch 
Rechtsprechung und rechtswissenschaftliche Befassung – gestiegene 
Bewusstsein über die politische Neutralität des Staates wenig verantwor-

                                                      
420  Gröpl/Zembruski, jura 2016, 273f.; Gundling, ZLVR 2017, 20. 
421  Bspw. als praxisfern Gröpl/Zembruski, jura 2016, 273; Krüper, JZ 2015, 417 oder 

Mandelartz, DÖV 2015, 329. Autorität fluktuiere nicht (Krüper, JZ 2015, 415) oder der 
Perzeption werde damit nicht entsprochen (Gundling, ZLVR 2017, 19, ähnlich bei 
Tanneberger/Nemeczek, NVwZ 2015, 216; Putzer, DÖV 2015, 422f. oder Mandelartz, 
DÖV 2015, 329.). Übertriebene Konsitutionalisierung (Kuch, JZ 2018, 411 m.w.N.). 
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tungsvoll,422 gerade mit Blick auf die in letzter Zeit zunehmende Polari-
sierung.423 
 
Zu (3) sei weiterhin angemerkt: Der StuRa verfügt nicht über klassische 
Staatssymbole oder Hoheitszeichen – die Satzung sieht nichts Entspre-
chendes vor. Indes ist zu fragen, inwieweit es sich beim Logo des Studie-
rendenrates um ein den unter (3) erwähnten Typus des Wiedererken-
nungszeichens handelt. Wirft man einen Blick auf den Erfurter Fall ist 
dies zu bejahen. Im Logo ist eindeutig lesbar „StuRa Universität Erfurt“ 
ausgeschrieben und das offizielle Logo der Universität Erfurt wurde in 
das Logo des Studierendenrates miteingebunden. Auch ist es auf der 
Satzung im Verkündungsblatt der Universität Erfurt abgebildet.424 Ent-
sprechend ist es unter die Merkmale der (3) zu subsumieren. 
 
Ebenso ist Vorsicht geboten, wenn Studierendenschaften und ihre Organe 
Facebook, Twitter oder andere soziale Netzwerke verwenden. Über sol-
che Verbreitungswege wandeln sich Beiträge und Äußerungen, die zu-
nächst nicht im staatlichen Kontext durch einen Amtsträger emittiert und 
obwohl ihnen im Rahmen der Verbreitung über die sozialen Netzwerke 
kein neuer Inhalt hinzugefügt wurde, von einer privaten zu einer amtli-
chen Äußerung. Diese muss mithin der Neutralitätspflicht genügen und 
darf nicht die Chancengleichheit der politischen Parteien beeinträchti-
gen.425 
 

d. Fachschaften 
 
Neben den zentralen Organen der Studierendenschaft gibt es häufig wei-
tere Organe auf Fachbereichsebene. Die Landesgesetzgeber haben unter-
schiedliche Regelungen zur Untergliederung der Studierendenschaft in 
ihren Hochschulgesetzen vorgesehen. So gibt es Gesetzgeber, die den 
                                                      
422  Zur Konjunktur und Bedeutung Krüper, JZ 2015, 414; Muckel, JA 2015, 717; Kuch, 

AöR 142 (2017), 526. 
423  Kuch, JZ 2018, 411; Ferreau, JZ 2018, 360; Schönberger/Schönberger, JZ 2018, 105, 

siehe auch Putzer, DÖV 2015, 417; Barczak, NVwZ 2015, 1015. 
424  Satzung-Studierendenschaft Universität Erfurt, VerkBl-UE RegNr.: 9.1-4.; amtl. 

Veröffentl. am 16.12.2015. Gleiches gilt für die Finanzordnung der Studierendenschaft 
(VerkBl-UE RegNr.: 9.3-1; amtl. Veröffentl. am 16.12.2015). 

425  ThürVerfGH, Urt. v. 08.06.2016 – VerfGH 25/15, S. 19f. Gundling, ZLVR 2017, 19. 
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Studierendenschaften freistellen, Fachschaften zu gründen,426 welche, die 
pflichtig Fachschaften vorsehen,427 darunter solche, die wiederum frei-
stellen ein Organ auf dieser Ebene zu wählen428 oder die Gründung von 
der Größe der Studierendenschaft abhängig machen429 und solche die 
keine Regelungen dazu getroffen haben.430 Bei der Letzteren ist indes 
nicht ausgeschlossen, dass sich die Studierendenschaften in Fachschaften 
mit eigenen Vertretungsorganen untergliedern – so war es bis 2018 in 
Thüringen der Fall.431 
 
Wie Verhält es sich mit der Neutralitätsverpflichtung der Fachschaften? 
Sind sie ebenso wie die Studierendenschaften als Teil des Staates der 
Wahrung der Chancengleichheit gegenüber politischen Parteien ver-
pflichtet? Für Schleswig-Holstein ist der Status bereits explizit im Gesetz 
geregelt. Dort handelt es sich wie bei den Studierendenschaften um Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts – sie unterliegen unstrittig denselben 
Pflichten.432 In den Fällen, in denen die Fachschaften durch Gesetz als 
Untergliederung der Studierendenschaft konstituiert werden, oder in 
denen die Studierendenschaft diese per Satzung einrichten, kann gerade 
aus diesem Grund dieselbe Verpflichtung zur Neutralität angenommen 
werden, mithin sind sie Teil der Studierendenschaft und somit Teil einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie bestehen unter dem Dach der 
Studierendenschaft.  
 

                                                      
426  § 19 Abs. 1 S. 2 BerlHG; in Thüringen seit 2018 auch in § 80 Abs. 4 ThürHG. § 25 

Abs. 4 LHG M-V stellt die Bildung ebenfalls frei, sieht indes in fachlichen Belangen 
keine Bindung an Weisungen anderer Organe der Studierendenschaft vor. Ebenso § 72 
Abs. 4 HSG SH.  

427  § 65 Abs. 2 S. 2 HSG LSA; § 83 Abs. 2 SHSG [Saarland]; § 78 Abs. 3 HHG [Hessen]. 
Die Fachschaft in Hessen und dem Saarland hat an diversen Stellen im Gesetz Mitwir-
kungsrechte. 

428  § 102 Abs. 4 HmbHG. Ein Organ kann gebildet werden. Ebenso § 65a Abs. 4 LHG 
BW. Hier allerdings mit klarer Aufgabenzuweisung für die Fachschaft. 

429  § 75 Abs. 1 SächsHG. Es sind Fachschaften zu bilden, allerdings kann unter einer 
Größe von 2.000 Studierenden davon abgesehen werden. 

430  Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und aktuell noch Thüringen. 
Der Bayerische Fachschaftenrat Art. 52 Abs. 2 S. 2 BayHSchG kann nicht unter die 
hier behandelte Figur subsumiert werden.  

431  Bspw. Thüringen, siehe § 20 – 23 Satzung der Studierendenschaft der Universität 
Erfurt (VerkBl-UE RegNr.: 9.1-4.; amtl. Veröffentl. am 16.12.2015). 

432  Siehe § 72 Abs. 4 HSG SH. Diese werden per Verwaltungsakt errichtet. 
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Es kann also festgehalten werden, dass auch die Fachschaften in der 
Regel der Neutralitätspflicht unterliegen und entsprechend ihre Veran-
staltungen und Verlautbarungen auf die Einhaltung der Neutralität prüfen 
müssen. Anderes gilt für Hochschulgruppen und studentische Vereini-
gungen, sie unterliegen dieser als freiwillige, nicht unmittelbar in die 
Hochschulorganisation eingebundene Zusammenschlüsse nicht.433 
 

IV. Die Diskussionsveranstaltung in Erfurt im Lichte der 
Neutralitätspflicht 

 
Welche rechtliche Einordnung ergibt sich nun aus den Darlegungen für 
die in II. erwähnte Veranstaltung? Es handelte sich unzweifelhaft um 
eine nach außen, also an die Öffentlichkeit gerichtete Veranstaltung, bei 
der die Studierenden die Neutralitätspflicht zu achten hatten.434 Dies wird 
auch dadurch unterstrichen, dass eine Video- und Tonaufnahme davon in 
fünf Teilen im Internet abrufbar ist.435 
 
Der Kandidat der AfD war jedoch explizit, aus einer bewussten Ent-
scheidung heraus nicht geladen (s.o. II.). Damit erodierte die Studieren-
denschaft offensichtlich die Chancengleichheit der politischen Parteien. 
Während alle anderen Parteien geladen waren, konnte die AfD ihre Posi-
tionen nicht darlegen, nicht am Meinungskampf und damit nicht an der 
politischen Willensbildung teilnehmen. Es wurde von staatlicher Seite in 
die Willensbildung eingegriffen. Dies könnte gerechtfertigt sein. Dafür 
bedarf es allerdings eines zwingenden Grundes.436 

                                                      
433  Dazu Krüger, Hdb WissR 1996, S. 594f.; Waldhoff, JuS 2018, 408; Gundling, Neutrali-

tätspflicht an Hochschulen, 2017, S. 62ff.  
434  In der Veranstaltungseinladung hieß es explizit „Die Veranstaltung ist öffentlich“ Siehe 

https://www.facebook.com/events/198985110715530/, abgerufen am 10.04.2018. 
435  Teil 1: https://youtu.be/SPuy1iigCB0 (abgerufen am 18.04.2018);  

Teil 2: https://youtu.be/koKXwx05QOQ (abgerufen am 18.04.2018);  
Teil 3: https://youtu.be/u3baYnJ0VSw (abgerufen am 18.04.2018);  
Teil 4: https://youtu.be/DmW7kmhae4k (abgerufen am 18.04.2018);  
Teil 5: https://youtu.be/N5IcOPENAgI (abgerufen am 18.04.2018).  
Es ist dabei unerheblich, dass der Account privat ist, er wird vom Moderator der Ver-
anstaltung Henryk Balkow betrieben (siehe 
https://www.youtube.com/channel/UCZEIixIzUF68UPGeRnhPVhw/about; abgerufen 
am 17.04.2018). 

436  BVerfGE 34, 160 (163); 44, 125 (146) oder 14, 121 (133 m.w.N.). 
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Grundsätzlich dürften zwingende Gründe eine Beschränkung rechtferti-
gen. Kapazitätsgrenzen könnten eine legitime Beschränkung darstel-
len.437 Die Begründung, dass nicht ausreichend Platz am Veranstaltungs-
ort zur Verfügung stand, kann in diesem Fall nicht zur Rechtfertigung 
dienen. Es wäre im konkreten Raum – respektive darüber hinaus in Räu-
men im Bereich der Hochschulgebäude, die zur Nutzung zur Verfügung 
standen – ausreichend Platz gewesen, um auch einen weitere Kandidaten 
vorzustellen.438 
 
Neben der Kapazität könnte der Grundsatz der wehrhaften Demokratie 
als zwingender Grund herangezogen werden.439 Der Studierendenrat 
machte den Grund der Nichteinladung explizit in der Programmatik und 
dem Auftreten der AfD fest.440 Für eine Diskriminierung einer Partei in 
dieser Reichweite bedarf es allerdings einer Verbotsentscheidung durch 
das BVerfG441 oder möglicherweise der Feststellung seitens des Gerichts, 
dass die Partei als verfassungsfeindliche Partei zu qualifizieren ist.442 
Beide Voraussetzungen sind bei der AfD nichtgegeben, insoweit kann 
abschließend festgestellt werden, dass das Vorgehen des Studierenden-
rats, der als Veranstalter der in Rede stehenden Diskussionsveranstaltung 
auftrat, rechtswidrig war. 
 

V. Schlussbemerkungen 
 
„Man hat sehr oft an der Universität das Gefühl, dass sich Mitglieder und 
Angehöriger dieser speziellen gesellschaftlichen Verantwortung nicht 
bewusst sind, ja kein Verständnis für ihre besondere Stellung mit- und 
aufbringen – die Stellung als staatliches Organ und die Hochschule als 

                                                      
437  Vgl. BVerfGE 14, 121 (134f.); Ferreau, DÖV 2017, 495. 
438  Der Autor war Beobachter der Veranstaltung. Ein weiterer Kandidat hätte Platz gefun-

den. Siehe dazu auch https://youtu.be/SPuy1iigCB0. 
439  So u.a. ThürVerfGH, Urt. v. 08.06.2016 – VerfGH 25/15, S. 25ff. 
440  Siehe https://youtu.be/SPuy1iigCB0; abgerufen am 17.04.2018; 

https://www.facebook.com/events/198985110715530/2102104 62926328/; Post von 
„StuRa Uni Erfurt“ vom 9. April 2018 um 16:22 Uhr. 

441  ThürVerfGH, Urt. v. 06.07.2016 – VerfGH 38/15, S. 16. 
442  BVerfG, Urt. v. 17.01.2017, 2 BVB 1/13, Rn. 634 bewertet die NPD als verfassungs-

feindlich, trotzdem wurde sie nicht verboten. 
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kollektives Singular, das vielfältig mit der Gesellschaft direkt verbunden 
ist und bisweilen eine gewisse Autorität in die Gesellschaft ausstrahlt.“443 
So schätzte ich bereits vor knapp einem Jahr die Lage an den Hochschu-
len ein. Auch die vorgestellte Veranstaltung unterstreicht diese Einschät-
zung. 
 
Es gilt in Zukunft Wege zu finden, wie man diesem Mangel begegnen 
kann und wie man ihn möglicherweise zu beheben vermag. Der aktuelle 
Zustand ist jedenfalls unbefriedigend. Ein erster Schritt mag sein, wenn 
die Universitätsleitung vermehrt auf die Rechte und vor allem auch auf 
die Pflicht hinweist444 und entsprechend pflichtwidriges Verhalten ahn-
det.445 
 
Dennoch: Solche Veranstaltungen, wie sie in diesem Fall vom Studieren-
denrat der Universität Erfurt organisiert wurde, sind grundsätzlich zu 
begrüßen, wünschenswert wäre, wenn sie sich im Rahmen von Recht und 
Gesetz bewegen würden. 

                                                      
443  Gundling, Neutralitätspflicht an Hochschulen, 2017, S. 92. 
444  So könnte die Hochschule Leitlinien zum Umgang mit politischen Parteien sowie für 

andere sensible Tatbestände ventilieren. 
445  Die Rechtsaufsicht über Hochschulen in Thüringen liegt nach § 76 Abs. 2 ThürHG 

beim Leiter der Hochschule. 
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Über die Schriftenreihe 

 
Dieser Band bildete den Auftakt zur „Schriftenreihe der Erfurter Gesellschaft für deutsches 
Landesrecht“. Die Erfurter Gesellschaft veröffentlicht unregelmäßig kürzere Bände zu ver-
schiedenen (Streit-)Fragen des deutschen Landesverwaltungs- und Landesverfassungs-
rechts. 

Hintergründe, Theorie, Vertiefung 

Gleichwohl widmet sich die Schriftenreihe sich nicht nur dem Tagespolitischen, sondern sie 
soll ebenso rechtshistorische, rechtsvergleichende und rechtstheoretische Arbeiten zu lan-
desrechtlichen Entwicklungen liefern. 

Manuskriptvorschläge können an untenstehende Adresse eingesandt werden. Die Erfurter 
Gesellschaft prüft anschließend eine Vorstellung im Rahmen der Gesellschaft und eine 
Veröffentlichung in der Schriftenreihe: 

Erfurt Gesellschaft für deutsches Landesrecht 
Postfach 800706 
99033 Erfurt 
oder an 
redaktion@zlvr.de 

Bitte lassen Sie uns auch wissen, in welchem Kontext die eingesandte Arbeit ent- stand und 
aus welcher Motivation heraus Sie sich der Thematik gewidmet haben. Sollte es sich um 
eine Qualifizierungsarbeit bitten wir außerdem um die Bewertung in Form der dazu erstellten 
Gutachten. 

 
Bisher in der Schriftenreihe der Erfurter Gesellschaft für deutsches Landes-
recht erschienen: 
 

Alle Bände können im Sinne einer freien Wissenschaft kostenlos unter 
https://www.zlvr.de/schriftenreihe-der-erfurter-gesellschaft/heruntergeladen werden. 

 
Band 1: Lukas C. Gundling: Die Neutralitätspflicht an Hochschulen und der Protest 
gegen extreme Parteien, Erfurt 2017, 114 Seiten; (2. Auflage, Erfurt 2020, 130 
Seiten).  
 
Band 2: Lukas C. Gundling (Hrsg.): Vom Zusammenleben im Miteinander, Erfurt 
2019, 50 Seiten. 
 
Band 3: Sebastian Raphael Bunse: Die Vereinbarkeit der ausnahmslosen Geltung 
der Schulpflicht mit dem Grundgesetz, Erfurt 2019, 280 Seiten.

mailto:redaktion@zlvr.de
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